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„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, 
die Wahrheit steht alleine!“  

Thomas Jefferson, US-Präsident (1743 – 1826) 

 „Ein Justizkollegium, das Ungerechtigkeit ausübt, ist gefährlicher und schlimmer 
als eine Diebesbande. Vor der kann man sich schützen! Aber vor Schelmen, die 
den Mantel der Justiz gebrauchen, um ihre üblen Pressionen auszuführen, vor der 
kann sich kein Mensch hüten, sie sind ärger wie die größten Spitzbuben der Welt 
und meritieren eine doppelte Bestrafung“. 

Friedrich der Große  

 „Wenn die Menschen erst einmal überzeugt sind, daß es im Universum eine 
natürliche und eine moralische Ordnung gibt, deren Mißachtung sie mit unend-
licher Verzweiflung und mit unendlichem Leid bezahlen müssen, dann wird in der 
westlichen Kultur eine größere Umwälzung als durch den Kommunismus und 
dem Nationalsozialismus stattfinden“. 

A. P. Shepard, „Leben und Werk Rudolf Steiners“, Martin, Nürnberg, 1954 
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1.   Vorwort 
 

Am 3.9.2003 wurde im Wiener Landesgericht für Strafsachen der 52 jährige Diplomingenieur 
Wolfgang Fröhlich zu drei Jahren Freiheitsstrafe, davon ein Jahr unbedingt nach dem § 3h des österreichi-
schen Verbotsgesetzes verurteilt. Nach diesem § 3h können unbescholtene Staatsbürger (unter einer Strafan-
drohung von bis zu 10 Jahren, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zu 20 (in Worten: zwanzig! Jahren 
Freiheitsstrafe) verurteilt werden. 

Hatte Fröhlich Sprengstoffanschläge auf das Wiener Parlament geplant? Die Ermordung der gesamten 
Bundesregierung? Die Entführung des Präsidentenpaares? Sonst irgend einen politisch motivierten 
Massenmord vorbereitet? War er Gefolgsmann Osama bin Ladens, der Terroristen für den Kampf im Irak 
schulte? 

Nein! Er hatte bloß Briefe an diverse (neudeutsch) "Opinion-Leader" versandt, in denen er bezweifelt 
hatte, daß gewisse Details der überlieferten "Zeitgeschichte" wirklich "notorisch und offenkundig" waren und 
dies auch auf Grund seiner Sachkunde - er ist Verfahrenstechniker von Beruf - fachlich einwandfrei be-
gründet. 

Er legt u.a. dar, daß aus Krematoriumsschornsteinen keine Flammen schlagen, daß Zyklon B höchst 
ungeeignet für industrielle Massentötungen sei, daß Dieselauspuffgase eher ein Mittel zur Beatmung als zur 
raschen Tötung seien, daß bei den Zahlen etwas grob nicht stimmen konnte, kurz er versuchte das "herr-
schende Geschichtsbild" auf friedliche Weise zu revidieren; dies hin zur Wahrheit, die jeder Interessierte 
nach technischer Erläuterung und Anwendung des gesunden Menschenverstandes auch rasch begreifen 
konnte. 

Aber das war "sozialethisch verwirrend" und "volkspädagogisch unerwünscht". Daher schlug das 
"Imperium" brutal zu. 

Zwar leisten die Geschwornen einen Eid, wonach sie (§ 305 Strafprozessordnung) "...die Be-
weise, die gegen und FÜR den Angeklagten werden vorgebracht werden, mit der gewissenhafte-
sten Aufmerksamkeit prüfen, nichts unerwogen lassen, was zum VORTEIL oder zum Nachteil des Ange-
klagten gereichen kann...", aber die österreichische Straf(polit)justiz belehrte sie falsch oder unvollständig. 

Sämtliche Beweisanträge des Verteidigers wurden abgelehnt, es ist ja alles "notorisch und offenkun-
dig" und es besteht ein von Obersten Gerichtshof erlassenes "Beweisthemenverbot". (Gesetzwidrig! Da gibt es 
ja noch den § 3 der Strafprozeßordnung, wonach das Gericht die zur Belastung und die zur Verteidigung des 
Beschuldigten dienenden Umstände mit der gleichen Sorgfalt zu berücksichtigen hat, ja sogar ver-
pflichtet ist, den Beschuldigten, auch wo es nicht ausdrückliche vorgeschrieben ist, über seine Rechte zu 
belehren!) Die offensichtlich fehlbelehrten oder eingeschüchterten Geschwornen waren daher nicht in der 
Lage, den bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes einzig möglichen "Wahrspruch" zu 
fällen: FREISPRUCH! 

Ist ja ganz logisch und ohne weiteres einleuchtend: Wenn das Gericht infolge eines angeblichen (ge-
setzlichen, in Wahrheit aus Feigheit kreierten) "Beweisthemenverbotes" die Aufnahme der entlastenden Be-
weis versagt (entgegen dem §3 der StPO), dann können die Geschworenen einleuchtender Weise nicht das 
was für den Angeklagten vorgebracht wird mit der gebührenden Aufmerksamkeit prüfen und auch 
nicht das erwägen, was zum Vorteil des Angeklagten gereichen kann. 

Sie haben aber mangels Kenntnis der angebotenen Entlastungsbeweise keine Basis für einen 
Schuldspruch und müssen daher den Angeklagten freisprechen. So einfach wäre das in einem demokratischen 
Rechtsstaat mit reifen und nicht eingeschüchterten oder uninformierten Staatsbürgern als Geschworene. So 
aber sprachen sie einen offenkundig Unschuldigen mit 8:0 schuldig, und dies in 18 Punkten nach einer 
erschreckend kurzen Beratung von weniger als zwei Stunden. (Also Beratung von etwa 5-6 Minuten 
z.B. zur Frage, ob Dieselauspuffgase rasch auf die überlieferte Weise töten können!) 

Dr. Johann Kohlmeier 
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2. Anklageschrift des Landesgerichtes für Strafsachen Wien,  Az 28a Vr 
3166/96, Hv 4304/00 
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3.   Beweisantrag (ON 431) vom 4.3.2002 – Eine juristische Lektion und ein 

intellektueller Hochgenuß! Verfasser: RA Dr. Herbert Schaller 

 
DR. HERBERT SCHALLER 

Verteidiger in Strafsachen 
A-1040 Wien, Gußhausstraße 6 

Tel. 505 26 27 
 

      4. März 2002 
An das        
Landesgericht für Strafsachen 
Wien 
Landesgerichtsstraße 11 
A-1080 Wien 

 
 
 

 

30a Vr 3166/96 
Hv 4304/00 

  
ANGEKLAGTER:  Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
 Verfahrenstechniker 
 Mauerbachstraße 37/13 
 A-1140 Wien 
 
 
vertreten durch 
(Vollmacht 
ausgewiesen) 

 

BEWEISANTRAG   
verbunden mit dem 

ANTRAG 
 auf Rückleitung des Aktes an den Herrn Untersuchungsrichter  

 sowie 

 auf Aufhebung des Haftbefehls vom 29.4.2000  

1-fach, 
7 Beilagen 
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ERKLÄRUNG DES VERTEIDIGERS 
In der umseitig bezeichneten Strafsache gebe ich, Dr. Herbert Schaller, als gewählter Vertreter 

des Angeklagten die folgende grundsätzliche Erklärung ab, um jegliche denkbaren Mißverständnisse 
auszuschließen: 

Ich habe diesen Schriftsatz in Ausübung meiner Pflichten als Organ der Strafrechtspflege ver-
faßt. Zu allen unten behandelten Tatfragen nehme ich persönlich nicht Stellung, identifiziere mich 
also nicht mit dem Standpunkt des Angeklagten. Meine Meinung wäre auch vollkommen irrelevant. 
Die mit der Rechtspflege befaßten Organe haben meines Erachtens nicht ihre persönliche Meinung 
zu äußern, sondern nur dafür zu sorgen, daß die zur Belastung und die zur Verteidigung des Ange-
klagten dienenden Umstände mit gleicher Sorgfalt berücksichtigt werden. Wenn nun der Ange-
klagte deshalb vor das Geschworenengericht gestellt werden soll, weil er in verbreiteten Schriften 
und öffentlich ausgeführt hat, daß die massenhafte Ermordung von Menschen auf die in der herr-
schenden Geschichtsauffassung behauptete Art in NS-Gaskammern mit dem Entwesungsmittel 
Zyklon B und mittels Dieselabgasen aus naturwissenschaftlich-technischen Gegebenheiten nicht 
möglich ist, dann obliegt es nicht nur seinem Verteidiger, sondern auch den im Strafverfahren täti-
gen Behörden, Anträge zu stellen bzw. solchen zu entsprechen, mittels welcher die inkriminierten 
Tatsachenbehauptungen des Angeklagten widerlegt oder aber verifiziert werden könnten.  

Die Rechtsausführungen stammen selbstverständlich von mir, der ich hierzu aufgrund der 
analog anzuwendenden Vorschriften des § 9 RAO nach meinem bestem Wissen verpflichtet bin.  

Dr. Herbert Schaller 
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VORBEMERKUNG 

1. Prozeßentscheidendes Thema ist die Frage, ob eine millionenfache Ermordung von Angehö-
rigen des jüdischen Volkes in NS-Gaskammern, unter Verwendung des Entwesungsmittels Zy-
klon B bzw. von Dieselabgasen, in der von Zeugen und Angeklagten beschriebenen Weise mit 
den Naturgesetzen und den Regeln der Technik vereinbar, oder ob dies – wie es der Angeklagte be-
hauptet – zufolge zwingender naturgesetzlicher und technischer Gegebenheiten mit Sicherheit aus-
zuschließen ist. 

Die Staatsanwaltschaft stellt sich dieser unmittelbar einsichtigen Tatsache nicht. Sie meint, mit 
der inhaltsleeren Phrase auf Seite 26 Absatz 2 der Anklageschrift aus- und durchzukommen:  

„Der Angeklagte bestreitet die der wissenschaftlich belegten herrschenden Ge-
schichtsauffassung entsprechende historische Tatsache, daß im Rahmen des NS-
Regimes die planmäßige, Millionen von Opfern fordernde Massenvernichtung von 
Juden, Zigeunern und anderen Opfern des Regimes im Sinne eines organisierten 
Völkermordes vollzogen wurde.“ 

Die Vorstellung, eine naturwissenschaftliche Frage könne mittels einer „wissenschaftlich 
belegten herrschenden Geschichtsauffassung“ entschieden werden, ist dermaßen vernunftwidrig, 
daß sie nur mehr als Groteske bezeichnet werden kann: Naturwissenschaftliche Annahmen können 
nur mit dem Wissen und den Methoden der betreffenden Naturwissenschaft verifiziert oder wider-
legt werden, keinesfalls aber mittels bloß geisteswissenschaftlichen, hier historischen, Argumenten. 
Wie sich die toxische Blausäure, die dem Sanitationsmittel Zyklon B entweicht, verhält und aus-
wirkt und ob mit den Abgasen von Dieselmotoren Menschen ermordet werden können, ist keine 
Frage einer „geschichtlichen Auffassung“, sie kann ausschließlich mit den betreffenden verfahrens-
technischen, chemischen, toxikologischen (u.s.w.), also naturgesetzlichen Methoden beantwortet 
werden. Dasselbe gilt auch für die weiteren diesbezüglich zu beurteilenden Sachfragen. 

Es mag ja geisteswissenschaftliche Disziplinen geben, denen ein Hauch von Objektivität an-
haftet (zum Beispiel eine nicht ideologisch betriebene, sondern an rein empirischen Fakten orien-
tierte Soziologie). Jenen Geisteswissenschaften, deren Befunde nicht mit mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Methoden erhoben wurden, fehlt jedoch meist die den exakten Wissenschaften vorbe-
haltene Objektivität der Erkenntnisse und somit deren Reproduzierbarkeit.  

Auch die Staatsanwaltschaft wird zur Kenntnis nehmen müssen, daß allein schon wegen der 
allgemein unbestrittenen Tatsache, daß „die Geschichte von den Siegern geschrieben wird“ – jeden-
falls in zeitgeschichtlichen Problemstellungen – von einer objektiv sachlichen Geschichtsauffassung 
keine Rede sein kann. Das Gegenteil ist der Fall. Der amerikanische Chefankläger in Nürnberg hat 
offen eingestanden, daß es die Bemühung des Tribunals sei, den Krieg auf andere Weise fortzuset-
zen. 

Wenn Historiker zur Frage Stellung beziehen müssen, ob auf die von der herrschenden Zeitge-
schichte behauptete Weise mit dem Entwesungsmittel Zyklon B bzw. mit Dieselabgasen Menschen 
ermordet werden können, sind sie auf die Beiziehung der entsprechenden Sachverständigen der na-
turwissenschaftlichen und technischen Fachgebiete angewiesen. Lehnen sie dies ab – was in den 
bisherigen Gaskammerprozessen grundsätzlich der Fall war – ist ihr rein geisteswissenschaftliches 
Gutachten für die spezielle Sachfrage vollkommen wertlos. 

Aber nicht einmal auf offensichtlich wertlose Gutachten von Historikern stützt die Staatsan-
waltschaft ihren Antrag, wonach der Angeklagte als lügnerischer Schwerverbrecher für schuldig er-
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kannt werden soll. Vielmehr beruft sie sich laut Seite 28 der Anklage auf jene „gefestigte Rechts-
sprechung des Obersten Gerichtshofes“ (de facto eine einzige OGH-Entscheidung vom 18.10.1990, 
JBl 1991/464, denn die drei weiteren bezogenen OGH-Entscheidungen hatten sich weder mit rele-
vanten Sachbeweisanträgen, noch mit deren Ablehnung zu befassen), auf welche sich auch der 
Punkt 2 Abs. 1, Seite 4, des Justizausschußberichtes vom 5.2.1992 bezogen hat. Der Kernsatz dieser 
einzigen wirklich einschlägigen OGH-Entscheidung vom 18.10.1990 lautet wie folgt:  

„Die Zielsetzungen der zahlreichen Beweisanträge der Verteidigung beschränkten 
sich nämlich [...] im Kern auf den unzulässigen Versuch, die der wissenschaftlich 
belegten herrschenden Geschichtsauffassung im Range zeitgeschichtlicher Notori-
tät (siehe etwa Brockhaus 19, Stichwörter Gaskammer, Konzentrationslager) und 
darauf aufbauenden oberstgerichtlichen Judikatur (siehe EvBl 1980/149, 
1979/154, und 1987/40) entsprechende historische Tatsache zu widerlegen, daß im 
Rahmen des nationalsozialistischen Regimes die planmäßige, Millionen von Op-
fern fordernde Massenvernichtung von Juden (auch in Gaskammern) im Sinne ei-
nes organisierten Völkermordes vollzogen wurde.“ 

Auf den kürzesten Nenner gebracht, geht der Oberste Gerichtshof davon aus, daß die Existenz 
von NS-Massenmord-Gaskammern eine der wissenschaftlich belegten herrschenden Geschichtsauf-
fassung im Range zeitgeschichtlicher Notorietät entsprechende historische Tatsache ist und Quelle 
für die Notorietät einige kurze Stichwörter im Brockhaus, 19. Auflage, seien. Die Tertiärquelle 
Brockhaus, kam in der Hauptverhandlung in erster Instanz allerdings gar nicht vor. Außerdem kann 
es nicht Sache der Gerichte sein, festzustellen, welche von einander widersprechenden historischen 
Lehrmeinungen die herrschende oder gar die richtige ist. Solches war ohne Beiziehung eines Sach-
verständigen wenigstens aus dem Fach Geschichte bzw. Zeitgeschichte für das Gericht überdies gar 
nicht möglich. Seit dem Tag dieser OGH-Entscheidung vom 18.10.1990 vergingen dann noch nicht 
einmal drei Monate, bis zur sachgerechten Klärung der Frage, ob bzw. inwieweit die Annahme der 
Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorab-
gasen wissenschaftlich belegt ist. In einem Gerichtsverfahren wurde nämlich in erster Instanz von 
einem gerichtlich bestellten Sachverständigen, im Gegensatz zu dem für solche Feststellungen nicht 
zuständigen Obersten Gerichtshof, nach rund vierjähriger Forschung klar und eindeutig festge-
stellt, daß es zu dieser Frage eine taugliche wissenschaftliche Literatur gar nicht gibt.  

Am 18.1.1987 war zu 26 b Vr 14 184/86 des Landesgerichtes für Strafsachen Wien der Zeithi-
storiker Univ.-Prof. Dr. Gerhard Jagschitz zum Sachverständigen bestellt worden. Nach schon fast 
vier Jahren intensiver Forschungstätigkeit hat er dem urgierenden Vorsitzenden des Geschworenen-
gerichtes am 10.1.1991 zu 20 Hv 5720/90 den nachstehend zitierten Bericht erstattet, in dem er er-
klärte, warum er sein Gutachten auch nach vier Jahren noch nicht fertigstellen konnte und daß er 
noch mehr als ein weiteres Jahr dafür brauchen werde: 

„Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung ergibt sich folgende Problematik: Zu-
nächst wurde nur daran gedacht, aus der wichtigsten einschlägigen Literatur die auf 
die engere Themenstellung Bezug nehmenden Informationen zusammenzufassen und 
daraus das Gutachten zu verfertigen. Durch zahlreiche Einwände in der revisionisti-
schen Literatur, die erhebliche Teile der bisherigen Literatur in Frage stellte, war es 
nicht zu verantworten, ein Gutachten lediglich darauf aufzubauen. Darüber hinaus 
stellte sich im Laufe der Literaturrecherche heraus, daß nur relativ geringe wissen-
schaftliche Literatur einer erheblich größeren Zahl von Erlebnisberichten oder nicht-
wissenschaftlichen Zusammenfassungen gegenübersteht. Es wurden dabei zahlreiche 
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Widersprüche, Abschreibungen, Auslassungen und unvollständige Verwendung von 
Quellen festgestellt.  

Zudem sind durch einige Freisprüche in einschlägigen Verfahren, durch Vorlage von 
Gutachten vor nationalen und internationalen Gerichten substantielle Zweifel an 
grundlegenden Fragen verstärkt worden, so daß die bloße Fortschreibung ein-
schlägiger Gerichtsurteile und der Hinweis auf die Gerichtsnotorik der Bekanntheit 
der Vernichtung von Juden durch Gas im Konzentrationslager Auschwitz nicht mehr 
ausreichen, Urteile in einem demokratischen Rechtsempfinden  darauf aufzubauen.“ 

Eine wirklich offenkundige (= notorische) Tatsache kann unter keinen Umständen von so 
komplexer und umfangreicher Art sein, daß ein Universitätsprofessor für Zeitgeschichte als gericht-
lich beeideter Sachverständiger vollkommen außerstande ist,  trotz eines Zeitaufwandes von vier bis 
fünf Jahren, das bei ihm in Auftrag gegebene  G u t a c h t e n  zu erstellen. Wohl aber hat er in 
diesem seinen Zwischenbericht vom 10.1.1991 die vorzitierte Annahme des Obersten Gerichtshofes, 
die Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmo-
torabgasen sei „wissenschaftlich belegt“, vollkommen widerlegt.   

Jedem nach § 3 h VerbotsG Angeklagten, gleich welchen Bildungsstandes, wird von Obersten 
Gerichtshof unterstellt, daß er positiv wisse, daß es NS-Massenmord-Gaskammern  unter Verwen-
dung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen gegeben habe und daß er lüge, wenn er dies bestreitet, 
weil es ja eine „wissenschaftlich belegte herrschende Geschichtsauffassung“ hierzu gebe. Die 
angeblichen „wissenschaftlichen Belege“ aber kann weder der Oberste Gerichtshof benennen, da 
eine solche Qualität dem Brockhaus mit seinen wenigen Zeilen keinesfalls zukommt, noch ein zum 
gerichtlichen Sachverständigen bestellter Universitätsprofessor für Zeitgeschichte in vierjähriger 
Forschung zutage fördern. Die Vorstellung, einen derart komplexen und widersprüchlichen Sach-
verhalt als offenkundig zu behandeln, ist denkgesetzlich nicht mehr nachvollziehbar. 

Das am 10.1.1991 vom Sachverständigen Univ.-Prof. Dr. Gerhard Jagschitz für 1992 ange-
kündigte Gutachten liegt bis heute nicht vor.   

Deshalb kann die Staatsanwaltschaft ihre angeblichen wissenschaftlichen Belege nicht auf-
decken, sondern will den Angeklagten – und selbstverständlich auch die Geschworenen – sogar 
ohne jeglichen konkreten „historisch-wissenschaftlichen“ Beleg nur mit der leeren Phrase abspeisen, 
es entspräche der wissenschaftlich belegten herrschenden Geschichtsauffassung, daß im Rahmen des 
NS-Regimes eine planmäßige, Millionen Opfer fordernde Massenvernichtung von Juden, Zigeunern 
und anderen auf die von der offiziösen Geschichtsschreibung behauptete Weise mit Zyklon B und 
Dieselabgasen im Sinne eines organisierten Völkermordes vollzogen worden wäre. 

Wie noch darzulegen sein wird, wäre für den Anklagestandpunkt aber gar nichts gewonnen, 
wenn es sich bei den NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Diesel-
motorabgasen um eine notorische Tatsache handelte. Auch in diesem Fall bliebe dem Gericht der 
Beweis ihrer Existenz nicht erspart, sofern das Strafprozeßrecht beachtet wird. 

2. In der Anklageschrift (Seite 26) wird an dem in dieser Strafsache relevanten Sachverhalt ge-
flissentlich vorbeigeredet. Die Thesen des Angeklagten befassen sich nicht mit der Frage, ob es ei-
nen hinsichtlich der Tatausführung in keiner Weise konkretisierten, millionenfachen Massen-
mord an Angehörigen des jüdischen Volkes gegeben habe, oder nicht. Vielmehr geht es in den 
in der Anklageschrift inkriminierten Äußerungen des Angeklagten um ganz klar und einfach abzu-
grenzende Sachverhaltsbereiche, die allesamt einer Beweisführung auf naturwissenschaftlich-techni-
scher Basis zugänglich sind und mittels eines strafprozeßrechtlich ordnungsgemäßen Beweisverfah-
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rens daher eindeutig entschieden werden können: 

 

a) Ist es - wie der Angeklagte behauptet – aus naturwissenschaftlich-technischen Grün-
den auszuschließen, daß eine Vielzahl von Menschen auf die von der herrschenden 
Zeitgeschichte dargestellte Art und Weise mit dem Entwesungsmittel Zyklon B bzw. 
mit den Abgasen von Dieselmotoren ermordet werden können, oder trifft dies nicht 
zu? 

b) Schlugen bei den ihrer Bauart und Funktion nach exakt feststehenden Krematoriums-
öfen in Auschwitz, wie Zeugen ausgesagt haben, Flammen aus den Schornsteinen, 
oder ist dies – wie der Angeklagte behauptet – aus technischen Gründen mit Sicher-
heit auszuschließen?   

c) Muß, wenn die in den Welt-Almanachen des „American Jewish Committee“ und 
anderen jüdischen Quellen der Jahre 1930 bis 1949 publizieren Zahlen über die jüdi-
sche Weltbevölkerung vor bzw. nach dem 2. Weltkrieg stimmen, die immer wieder 
veröffentlichte Sechsmillionen-Zahl auf höchstens einige Hunderttausend reduziert 
werden, wie der Angeklagte behauptet, oder trifft dies nicht zu? 

d) Ist die in der offiziösen Geschichtsschreibung behauptete Art der Massentötung von 
ca. 33.000 Juden am 29. und 30. September 1941 durch eine SS-Einsatztruppe in 
Babi Jar und Bestattung in einem Massengrab, sowie die spätere Exhumierung und 
die Verbrennung der Toten auf Rosten, aufgrund technisch und physikalisch zwin-
gender Gegebenheiten und auch logistisch völlig unmöglich – wie der Angeklagte 
behauptet – oder trifft das Gegenteil zu? 

A. 
Dies vorausgesetzt, stellt der Angeklagte den nachstehenden 

BEWEISANTRAG 
Hinsichtlich der in der Vorbemerkung unter Punkt 2. lit a) bis lit d) umschriebenen Themen-

komplexe wird unter I. zunächst jeweils der Stand der von der herrschenden Geschichtsauffassung 
angenommenen Tatausführungen dargestellt; sodann werden unter II. im Sinne des § 3 StPO zum 
Beweis dessen konkrete Beweisanträge gestellt, daß solche Tatausführungen aus naturwissenschaft-
lich-technischen, kriminologischen und weiteren sachlichen Gründen mit Sicherheit auszuschließen 
sind. Unter III. folgt eine prozeßrechtliche Begründung der Relevanz und Zulässigkeit dieses Be-
weisantrages. 

I. 
Darstellung der offiziösen Historiographie: 

1. Zum behaupteten NS-Massenmord in Gaskammern mit Zyklon B und Dieselabgasen 

1.1 - mit dem Entwesungsmittel Zyklon B: 

Diese Tatwaffe ist nach der herrschenden Geschichtsauffassung u.a. in den Lagern Auschwitz 
und Majdanek eingesetzt worden.  

Quellen betreffend Auschwitz: 
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a) Auszug aus dem Urteil des sogenannten Internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg 
vom 30.9. und 1.10.1946, Band XXII, Seiten 556 ff; (dieser ist zu d. g. 20 e Vr 14184 / 86, 
Hv 5720/90 mit dem BEWEISANTRAG vom 22.2.1992, ON 54, als BEILAGE ./14 vorge-
legt worden und befindet sich dort): 

„Was Auschwitz anlangt, so hat der Gerichtshof die Aussagen von Rudolf Höß ge-
hört, der vom 1. Mai 1940 bis 1. Dezember 1943 dort Lagerkommandant war. Er 
schätzt, daß allein im Lager Auschwitz in jener Zeitspanne 2.500.000 Menschen 
vernichtet wurden und daß weitere 500.000 an den Folgen von Krankheit und 
Hunger starben. Höß beschrieb die Auswahl für die Vernichtung in seinen Aussa-
gen wie folgt: 

„Zwei SS-Ärzte waren in Auschwitz tätig, um die einlaufenden Gefangenentrans-
porte zu untersuchen. Die Gefangenen mußten bei einem der Ärzte vorbeigehen, 
der bei ihrem Vorbeimarsch sofort die Entscheidung fällte. Die Arbeitsfähigen 
wurden ins Lager geschickt. Kinder in sehr jungen Jahren wurden stets vernich-
tet...“  

Den Vorgang der Tötung schilderte er mit folgenden Worten: „Es dauerte je nach 
den klimatischen Verhältnissen drei bis fünfzehn Minuten, um die Menschen in der 
Todeskammer zu töten. Wir wußten, wann die Menschen tot waren, weil ihr 
Schreien aufhörte. Wir warteten gewöhnlich ungefähr eine halbe Stunde, bevor 
wir die Türen öffneten und die Leichen entfernten. Nachdem man die Leichen her-
ausgeschleppt hatte, nahmen unsere Sonderkommandos den Leichen die Ringe ab 
und zogen das Gold aus den Zähnen dieser Leichname...““ 

Von einem Beweisverfahren und von einer Beweiswürdigung im Sinne eines zivilisierten 
Strafgerichtsverfahrens konnte beim Nürnberger Tribunal schon in Hinblick auf Artikel 21 des 
Londoner Statuts vom 8.8.1945 keine Rede sein. Ein „Gericht“, welches den Inhalt von Regie-
rungsberichten, ja sogar von Berichten von Komitees, von Amtswegen zur Kenntnis zu neh-
men hatte, ist kein Organ der Rechtspflege, sondern ein rein politisches Kampfinstrument.   

b) Auszug aus dem Urteil des Landgerichtes Frankfurt am Main vom 19./20. August 1965, 
GZ: 4 Ks 2/63, „Großer Auschwitzprozeß“; (dieser befindet sich in dem vorstehend unter a) 
bezeichneten Gerichtsakt als BEILAGE ./15 zum Beweisantrag ON 54):  

„Als die ersten RSHA-Transporte noch im kleinen Krematorium vergast wurden, 
mußten sich die Menschen im Vorhof dieses Krematoriums entkleiden. Sie wurden 
dann nackt und ahnungslos in den Vergasungsraum hineingetrieben. Wenn alle, 
die sich entkleidet hatten, im Vergasungsraum waren, wurde dieser von außen ver-
riegelt. Zwei SS-Männer, die dem sogenannten Vergasungskommando angehörten 
und im Umgang mit Zyklon B ausgebildet worden waren, schütteten dann Zyklon B 
durch zwei Öffnungen von oben in den Vergasungsraum hinein. Das Zyklon B be-
fand sich in körnigem Zustand in verschlossenen Blechdosen. Die SS-Männer öff-
neten die Dosen unter dem Schutz von Gasmasken erst unmittelbar vor dem Ein-
schütten. Sobald die Körner des Zyklon B durch die Öffnungen in den Vergasungs-
raum hineinrieselten und mit Luft in Berührung kamen, entwickelten sich Blausäu-
redämpfe, an denen die in der Gaskammer befindlichen Menschen in einigen Mi-
nuten qualvoll erstickten. Dabei spielten sich fürchterliche Szenen ab. Die Men-
schen, die nun merkten, daß sie eines qualvollen Todes sterben sollten, schrieen 
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und tobten und schlugen mit den Fäusten gegen die verschlossenen Türen und ge-
gen die Wände. Da sich das Gas vom Boden des Vergasungsraumes aus rasch 
nach oben ausbreitete, starben die kleinen und schwächlichen Menschen zuerst. 
Die anderen stiegen dann in ihrer Todesangst auf die am Boden liegenden Lei-
chen, um noch etwas Luft zu erhalten. Bis sie schließlich selbst qualvoll erstickt 
waren. Um die Todesschreie der im Vergasungsraum befindlichen Menschen zu 
übertönen, ließ man beim kleinen Krematorium häufig Lastkraftwagenmotoren 
laufen oder SS-Männer mit Motorrädern um das kleine Krematorium herumfah-
ren. Gleichwohl war das Geschrei meist noch in den benachbarten Gebäuden zu 
hören.  

Bei den umgebauten Bauernhäusern, in denen die RSHA-Transporte ab Sommer 
1942 in gleicher Weise mit Zyklon B getötet wurden, befanden sich mehrere Ba-
racken in denen sich die zum Tode bestimmten Menschen auszukleiden hatten. 
Schilder mit der Aufschrift „zum Baderaum“ und „zur Desinfektion“ wiesen zu 
den Gaskammern in den umgebauten Häusern hin. Die Schilder sollten den Men-
schen vorspiegeln, daß sie gebadet und desinfiziert würden. Auch hier gingen die 
Menschen ahnungslos in die Gaskammern hinein. Nach der Verriegelung der Gas-
kammern wurde das Zyklon B ebenfalls von Angehörigen des Vergasungskomman-
dos durch Öffnungen von oben in die Vergasungsräume hineingeschüttet. Danach 
spielten sich die gleichen – bereits geschilderten – Szenen ab, bis alle eingeschlos-
senen Menschen tot waren.“  [...] 

„Um die dem Tod Geweihten bis zuletzt über ihr bevorstehendes Schicksal zu täu-
schen, gingen SS-Männer mit Ihnen in die Gaskammern hinein. Erst wenn alle in 
den Gaskammern waren, sprangen die SS-Männer heraus und verriegelten die Tü-
ren überraschend von außen. Darüber hinaus hatte man, um auch das letzte Miß-
trauen zu zerstreuen, in den Gaskammern der Krematorien I und II Attrappen von 
Brausen angebracht, die einen Duschraum vortäuschen sollten. Zur Tarnung der 
in der Decke befindlichen Öffnungen, durch die das Zyklon B von außen hineinge-
schüttet wurde, hatte man aus durchlöchertem Bleche bestehende hohle Säulen in-
stalliert, die vom Boden bis zur Decke reichten und die Öffnungen verdeckten. In 
den Säulen befanden sich Spiralen, die das gekörnte Zyklon B nach dem Einschüt-
ten verteilten.  

In den Krematorien III und IV waren keine imitierten Brausen und keine Säulen. 
Hier wurde das Zyklon B durch ein kleines Seitenfenster von den Angehörigen des 
Vergasungskommandos hineingeschüttet.  

Auch in den Gaskammern der Krematorien I bis IV starben die Menschen nach 
dem Einschütten des Zyklon B durch das sich entwickelnde Gas in der gleichen 
Weise wie in den Gaskammern des kleinen Krematoriums und den umgebauten 
Bauernhäusern. Bei der Vergasung hatte ein Arzt dabei zu sein. Er gab den SS-
Männern des Vergasungskommandos das Zeichen zum Einschütten des Zyklon B. 
Während des Einschüttens des Zyklon B überwachte er die damit beschäftigten 
Desinfektoren, um im Falle einer Vergiftung sofort eingreifen und ärztliche Hilfe 
geben zu können. Danach beobachtete er durch ein Guckloch den Todeskampf der 
eingeschlossenen Menschen. Waren nach seiner Meinung alle tot, gab er dem SS-
Kommandoführer den Befehl zum Öffnen der Gaskammern. Dann stellte er den 
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Tod der Opfer fest und gab die Leichen zur Verbrennung frei. Die Leichen wurden 
von einem jüdischen Sonderkommando, das in Block 13 des Lagerabschnittes B II 
d – isoliert von den anderen Häftlingen des Lagers – und später in den Kremato-
rien selbst untergebracht war, herausgezerrt. In den Krematorien I bis IV wurden 
sie anschließend, nachdem ihnen durch Häftlinge die Goldzähne entfernt und den 
weiblichen Leichen die Haare abgeschnitten worden waren, in den Verbrennungs-
öfen verbrannt. Von den Vergasungsräumen waren Aufzüge zu den Öfen gebaut 
worden, damit die Leichen schneller zu den Verbrennungsöfen transportiert wer-
den konnten.“           

Zur Beweiswürdigung, aufgrund welcher das Landgericht Frankfurt glaubte, zu vorstehenden 
Feststellungen gelangen zu können, wird in der Urteilsbegründung folgendes ausgeführt:  

„Das Gericht war (daher) bei der Erforschung der Wahrheit im wesentlichen auf 
die Aussagen der ehemaligen Häftlinge angewiesen. Wenn auch ein großer Teil 
dieser Zeugen ernstlich bemüht war, ihr Gedächtnis zu erforschen und die reine 
Wahrheit zu sagen, so mußte das Gericht jedoch berücksichtigen, daß viele mögli-
che Fehlerquellen den Wert und den Wahrheitsgehalt dieser Zeugenaussagen in 
Frage stellen konnten. Fast alle Zeugen haben ihre Beobachtungen in unsäglichem 
Leid, von Hunger gepeinigt, und unter ständiger Angst um ihr eigenes Leben ge-
macht. Die Namen der SS-Angehörigen waren ihnen vielfach nicht bekannt. Im La-
ger wurde damals über die allgemeinen Geschehnisse und über die an Einzelvor-
fällen beteiligten SS-Angehörigen viel gesprochen. Gerüchte breiteten sich in Win-
deseile unter den Häftlingen aus. Sie vergröberten und verfälschten nicht selten 
manche Geschehnisse. Namen von beteiligten SS-Leuten wurden verwechselt. Für 
die Zeugen war es nun außerordentlich schwer, zu unterscheiden zwischen dem, 
was sie selbst persönlich erlebt hatten und dem, was ihnen von anderen berichtet 
worden war, sei es im Lager, sei es erst später nach der Befreiung. Es bedarf kei-
ner Frage, daß die Gefahr bestand, daß Zeugen guten Glaubens Dinge als eigene 
Erlebnisse darstellten, die ihnen in Wirklichkeit von anderen berichtet worden wa-
ren oder die sie nach der Befreiung in Büchern und Zeitschriften, die sich mit den 
Geschehnissen in Auschwitz beschäftigten und in großer Zahl vorhanden sind, ge-
lesen hatten. Weiter mußte berücksichtigt werden, daß nach 20 Jahren Erinne-
rungslücken auftreten könnten, die die Zeugen unbewußt ausfüllten. Vor allem be-
stand hierbei die Gefahr, daß Zeugen Vorfälle, die sie im KL-Auschwitz selbst er-
lebt hatten, guten Glaubens auf andere Personen, insbesondere die in diesem Ver-
fahren angeklagten früheren SS-Angehörigen projizierten. 

Denn dem Gericht fehlten fast alle in einem normalen Mordprozeß zur Verfügung 
stehenden Erkenntnismöglichkeiten, um sich ein getreues Bild des tatsächlichen 
Geschehens zum Zeitpunkt des Mordes zu verschaffen. Es fehlten die Leichen der 
Opfer, Obduktionsprotokolle, Gutachten von Sachverständigen über die Ursache 
des Todes und die Todesstunde, es fehlten Spuren der Täter, Mordwaffen usw. 
Eine Überprüfung der Zeugenaussagen war nur in seltenen Fällen möglich. Die 
Glaubwürdigkeit der Zeugen mußte daher besonders sorgfältig geprüft werden.“     

Dieses „Geständnis“ des Frankfurter Gerichtes, sein Urteil auf keinerlei Sachbeweise gestützt 
zu haben, findet seinen Niederschlag auch in entsprechenden Äußerungen des seinerzeitigen 
Leiters der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialisti-
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scher Verbrechen, Adalbert Rückerl. Hierzu der  

Auszug aus „Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen 1945 – 1978“, eine Dokumentation von 
Adalbert Rückerl, C. F. Müller, Juristischer Verlag, 1979, Seite 86 und 87, hier vorgelegt als 
BEILAGE ./1:  

„Das überzeugendste Beweismittel in einem Strafprozeß, das Geständnis des 
Angeklagten, konnten die Schwurgericht in früheren NS-Prozessen noch gelegent-
lich ihren Urteilen zugrunde legen, heute spielt es dort praktisch keine Rolle mehr. 
[...]  

Als weiteres Beweismittel, das in NS-Prozessen im Gegensatz zu anderen Strafver-
fahren wegen Gewaltverbrechen kaum noch eine Rolle spielt, ist die Einnahme des 
richterlichen Augenscheins in Form der Besichtigung des Tatortes zu nennen. 
Zwar haben in einigen Fällen Schwurgerichte aus der Bundesrepublik Deutsch-
land vor allem in Polen und vereinzelt auch in der Sowjetunion Gelegenheit ge-
habt, Tatortbesichtigungen vorzunehmen und dabei wichtige Erkenntnisse zu ge-
winnen, die vor allem eine fundierte Beurteilung des Erinnerungsvermögens der 
Zeugen und Angeklagten zuließen. In den weitaus meisten Fällen kann jedoch eine 
Ortsbesichtigung wegen der inzwischen eingetretenen Veränderung in der Bebau-
ung und der Vegetation nicht mehr zur Wahrheitsfindung beitragen.  

Die Schwurgerichte sind deshalb gezwungen, ihre Entscheidung praktisch allein 
auf den Zeugen- und Urkundenbeweis zu stützen. Welches Gewicht dem einen oder 
dem anderen in einem NS-Verfahren beizumessen ist, hängt weitgehend davon ab, 
in welche Täterkategorie ein Beschuldigter oder Angeklagter einzureihen ist.“    

Adalbert Rückerl, aaO, auf Seite 85: 

„Schon mancher hat seine Verwunderung darüber ausgedrückt, welche strenge 
Anforderungen die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland in NS-Prozessen an 
den Schuldbeweis stellen. Es sind dies dieselben Anforderungen, die auch in jedem 
anderen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geführten Strafverfahren an einen zur 
Verurteilung eines Menschen ausreichenden Schuldnachweis zu stellen sind.“  

Die Äußerung Rückerls, daß das überzeugendste Beweismittel in einem Strafprozeß das 
Geständnis des Angeklagten sei, ist im Zeitalter der modernen Kriminologie mit ihren 
naturwissenschaftlich-technischen Methoden nur als absurd und auch als Rückschritt in 
die Inquisition- und Foltergerichtsbarkeit zu werten. 

Von gleicher Qualität ist der Rückerl-Ausspruch, daß die Besichtigung des Tatortes we-
gen der inzwischen eingetretenen Veränderung in der Bebauung und der Vegetation 
nicht mehr zur Wahrheitsfindung beitragen könne.  

Diesem leitenden Staatsanwalt ist sogar unbekannt, daß ungeachtet der Vegetation auf 
den behaupteten riesigen Massengräbern, z.B. durch Luftbildarchäologie, Bodenradarun-
tersuchungen und archäologische Grabungen E n t s c h e i d e n d e s zur Wahr-
heitsfindung nicht nur beigetragen werden kann, sondern diese Untersuchungen gemäß 
der auch in Deutschland geltenden Verpflichtung der Strafgerichte zur Erforschung der 
materiellem Wahrheit zwingend erfolgen muß. 

Den Gipfel an Absurdität erreicht Rückerl aber mit seiner unverfrorenen Behauptung, 
daß „die deutschen Gerichte in den Gaskammer-Prozessen dieselben strengen Anforde-
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rungen an den Schuldnachweis stellen, wie in jedem anderen nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen geführten Strafverfahren.“ Nicht nur er selbst und das Landgericht 
Frankfurt, sondern auch alle anderen deutschen Gerichte haben klar und eindeutig einbe-
kannt, keinen einzigen der zahlreichen auch heute noch möglichen Sachbeweise aufge-
nommen zu haben, obwohl sie dazu strafprozeßrechtlich verpflichtet waren, was in 
Deutschland und Österreich in gleicher Weise gilt.     

Quelle betreffend Majdanek: 

Auszug aus dem Urteil des Landgerichtes Düsseldorf, betreffend Majdanek, vom 30.1.1981, 
GZ: XVII – 1/75; dieser befindet sich in dem vorstehend auf Seite 8 bezeichneten d. g. Straf-
akt als BEILAGE ./22 zum Beweisantrag ON 54:  

„Die Vergasung der Opfer verlief durchwegs immer in der gleichen Weise. Die 
zum Tode bestimmten Häftlinge wurden in das Badebarackengebäude gebracht 
und dort nach der Entkleidung in die Gaskammern getrieben. Sobald die Türe hin-
ter ihnen luftdicht verschlossen war, wurde das Kohlenmonoxid bzw. Zyklon B in 
die Kammer geleitet. Beide Gifte führten zu einer Lähmung der Atmungsorgane 
und damit zu einem qualvollen Erstickungstod. Bei der nur in der Anfangsphase 
der Vergasungen erfolgten Verwendung des Kohlenmonoxid dauerte der Tötungs-
vorgang in der Regel etwas länger als bei Benutzung von Zyklon B. Auch dieses 
Gift „wirkte“ jedoch nicht sofort, sondern erst nach gewisser Zeit. Weil die Wir-
kung erst in dem Maße eintrat, in welchem das Zyanid-Salz durch die langsam an-
steigende Raumtemperatur in einen gasförmigen Zustand zerfiel. Sobald nach 
Meinung des jeweils für die Beaufsichtigung des Vergasungsvorganges zuständi-
gen SS-Angehörigen der Tod aller Opfer eingetreten war, wurden die Stahltüren 
weit geöffnet, so daß das Gas entweichen konnte. Danach wurden die Leichen von 
einem besonderen Häftlingskommando herausgeholt und auf Handkarren oder 
Fahrzeuge verladen und entweder zur Verbrennung in das alte bzw. das neue 
Krematorium oder zu vorbereiteten Gruben bzw. Verbrennungsstätten im Außen-
bereich des Lagers und der umliegenden Wälder geschafft.“  

In der Begründung dieses Urteils hat das Landgericht Düsseldorf ausgeführt, daß seine Fest-
stellungen auf Folgendem beruhen: 

a) „den Angaben der Angeklagten und der bereits rechtskräftig freigesprochenen 
vier Mitangeklagten, soweit sie sich zur Sache geäußert haben und das Gericht 
ihnen zu folgen vermochte, 

b) den Bekundungen der nachfolgend aufgeführten ehemaligen Häftlinge, insbe-
sondere zu den allgemeinen Verhältnissen im Lager, zu Häftlingstransporten 
und Vergasungen:  

aa) den beeideten Aussagen der Zeugin Regina Awronska (es folgen weitere 183 
namentlich angeführte Zeugen) 

bb) dem Gutachten des zeitgeschichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. Scheffler 
sowie  

dem Inhalt der ausweislich in der Sitzungsniederschrift in der Hauptverhand-
lung erörterten sonstigen Urkunden, Schriftstücke und Lichtbilder, soweit sie 
durch Verlesung sowie durch Augenscheinseinnahme zum Gegenstand des 
Verfahrens gemacht worden sind.  
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Die Feststellungen über die Planung und Errichtung des Lagers, die damit ver-
folgten Zwecke, die Entwicklung des Häftlingsbestandes und die Gesamtzahl der 
Opfer hat das Gericht im wesentlichen auf das Gutachten des zeitgeschichtlichen 
Sachverständigen gestützt. Der Sachverständige hat auch diesen Teil seiner Aus-
führungen und Schlußfolgerungen überzeugend begründet und mit umfangreichem 
dokumentarischem Quellenmaterial belegt; sie decken sich zudem weitgehend mit 
dem, was die Beweisaufnahme sonst hierzu ergeben hat. [...] 

Was die Feststellungen zur örtlichen Lage der Gaskammern und zu ihrer techni-
schen Einrichtung angeht, so hat ihnen die Schwurgerichtskammer neben den 
auch insoweit überzeugenden Ausführungen des zeitgeschichtlichen Sach-
verständigen und dem Inhalt des Protokolls über die im Wege der internationalen 
Rechtshilfe durchgeführten Augenscheinseinnahme des Lagers, vor allem die Aus-
sagen der Zeugen Heinz Müller, Cesarsky, Stanislawsky, Skibinska, Ostrowska 
und Ernst Fischer sowie den Inhalt der Vernehmungsniederschriften der Zeugen 
Gröner, Bender, Rockinger und Ettrich zugrundegelegt. Bei dem Zeugen Müller 
handelt es sich um einen der wenigen SS-Angehörigen, die ihr Wissen nicht hinter 
angeblichem Nichtwissen, mangelndem Erinnerungsvermögen, damaliger Unin-
teressiertheit am Geschehen im Lager oder mit sonstigen Ausflüchten zu verbergen 
versucht haben. Er war nach seinen Angaben von Ende 1941 an zunächst beim 
Wachsturmbann und ab 1942 bis Frühjahr 1943 beim Kommandanturstab und hat 
zugegeben, im Rahmen seiner damaligen Ausbildung zum SDG dabei gewesen zu 
sein, wie in einer kleinen Gaskammer eine Gruppe nackter Menschen durch das 
Einströmen von Kohlenmonoxyd getötet worden sei, und daß er das Sterben der 
Opfer durch das kleine Fenster beobachtet habe. Die Zeugen Cesarsky, 
Stanislawsky, Skibinska und Ostrowska haben übereinstimmend die Verwendung 
von Zyklon B bestätigt; dies ergibt sich zugleich auch aus den verlesenen Verneh-
mungsniederschriften der Zeugen Bender, Gröner und Rockinger...“                       

1.2 - mit den Abgasen eines Dieselmotors: 

Diese Tatwaffe ist nach der herrschenden Geschichtsauffassung in den Lagern Belzec und 
Treblinka eingesetzt worden. 

Quelle betreffend Belzec: 

Auszug aus dem Urteil des Landgerichtes München I vom 21.1.1965, GZ: 110 Ko 3/64, BGH 
vom 14.12.1965, 1 StR 464/65; (dieser befindet sich in dem vorstehend auf Seite 8 bezeich-
neten d. g. Strafakt als BEILAGE ./16 zum Beweisantrag ON 54):  

„Schließlich trieb man aus Gründen der Sicherheit zuerst die Männer und dann 
die Frauen und Kinder durch den sogenannten „Schlauch“ zum Vergasungsge-
bäude. Dort führte man sie in die einzelnen Kammern, wobei man jeweils 200-300 
Menschen in einer Kammer (vor Fertigung des Massivbaues jeweils 100 bis 150 
Menschen in der einzigen Kammer der behelfsmäßigen Vergasungsbaracke) zu-
sammenpferchte. Dann wurden die Türen der Gaskammer verschlossen und das 
Licht ausgeschaltet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ahnten die Opfer das ihnen 
zugedachte Schicksal. Endlich wurde der Dieselmotor angeworfen, dessen Abgase 
den jämmerlichen Erstickungstod der eingeschlossenen Menschen herbeiführte, 
der je nach der körperlichen Widerstandsfähigkeit nach einer qualvollen Zeit-
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spanne von 15-30 Minuten eintrat.“       

Zur Beweiswürdigung hat das Landgericht München in der Urteilsbegründung ausgeführt: 

„Den Sachverhalt [...] hat das Schwurgericht aufgrund der Hauptverhandlung als 
erwiesen festgestellt. Wenn der Angeklagte, wie schon ausgeführt wurde, in der 
Hauptverhandlung jegliche Einlassung zur Sache und lediglich immer wiederkeh-
rend den Einwand vorgebracht hat, er sei wegen der in diesem Verfahren zur Ab-
urteilung stehenden Taten bereits rechtskräftig abgeurteilt, so vermittelte seine 
Sachdarstellung anläßlich der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter vom 
10.11.1964 in Verbindung mit seinen ausführlichen Angaben vor der Staatsanwalt-
schaft (12. und 13.12.1962); die den Gegenstand der richterlichen Vernehmung 
bildeten, und die Angaben der Zeugen D., F., G., J., U., Z., Fe., H., Dr. P., Erich 
Bauer, Bo., Go., Gi. und R.. dem Schwurgericht doch ein ausreichend klares Bild 
des äußeren Tatgeschehens.“  

Quelle betreffend Treblinka: 

Auszug aus dem Urteil des Landgerichtes Düsseldorf vom 3.9.1965, GZ: 8 I Ko 2/64; (dieser 
befindet sich in dem vorstehend auf Seite 8 bezeichneten d. g. Strafakt als BEILAGE ./21 zum 
Beweisantrag ON 54):  

„Den Mittelpunkt des Totenlagers bildeten die Gaskammern, in denen die Juden 
durch die Auspuffgase eines Dieselmotors getötet wurden [...] Im übrigen ent-
sprach die Einrichtung und Installation der neuen Gaskammern einschließlich der 
Türen und Außenklappen weitgehend derjenigen in den Kammern des alten Hau-
ses. Am Ende des, das ganze Gebäude durchziehenden Korridors befand sich der 
Maschinenraum mit dem Dieselmotor für die Gaserzeugung.“ 

In seiner Urteilsbegründung führt das Landgericht Düsseldorf aus: 

„Die Grundlage der Feststellungen:  
Der im ersten Teil festgestellten Sachverhalte beruht 

- auf den Angaben der Angeklagten, soweit ihnen gefolgt werden kann, 

- auf den Aussagen, soweit man ihnen Glauben schenken kann, der unvereidigt 
gebliebenen Zeugen 

- auf den beschworenen und glaubhaften Aussagen der Zeugen 

- auf den sämtlich eidlich erstatteten Gutachten über „SS und Polizei im NS-
Staat“ durch den wissenschaftlichen Referenten am Institut für Zeitgeschichte 
in München Dr. Hans Buchheim, über die „Judenverfolgung durch das NS-Re-
gime“ durch den Bibliotheksrat und Lehrbeauftragten an der Universität Göt-
tingen Dr. Hans-Günter Seraphim, über die „Nationalsozialistische Judenver-
folgung im Generalgouvernement“ durch den Dozenten für Zeitgeschichte an 
der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg Hanns von Krannhals, über „Die 
Zahl der Opfer im Vernichtungslager Treblinka“ durch den Direktor des Insti-
tutes für Zeitgeschichte in München Dr. Helmut Krausnick und über die „Eu-
thanasie und Vernichtung lebensunwerten Lebens im Dritten Reich“ durch den 
Marburger Universitätsprofessor Dr. Dr. Helmut Ehrhardt sowie  

- auf den verlesenen, in den Terminprotokollen namentlich bezeichneten Urkun-
den, die dem Schwurgericht in Fotokopie oder Abschrift vorgelegen haben und 
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deren Übereinstimmung mit den Originalen keinem Zweifel ausgesetzt ist.“ 

Allen diesen oben auszugsweise zitierten Urteilen ist gemeinsam, daß darin die die Exi-
stenz solcher Gaskammern betreffenden Sachverhaltsfeststellungen ausnahmslos nur auf 
Basis personenbezogener Beweise, also ohne jegliche Sachbeweise, weil ohne Einholung 
naturwissenschaftlich-technischer Sachverständigengutachten vorgenommen worden 
sind.      

2. Zur Behauptung, Flammen hätten aus den Schornsteinen von Krematorien geschlagen 

Quellen:  
a) Auszug aus dem Buch des deutschen Richters Dr. Wilhelm Stäglich, „Der Auschwitz My-

thos - Legende oder Wirklichkeit?“ über die Aussagen der Frau Ministerialrat i. R. Dr. 
Ella-Lingens-Reiner, Auschwitz-Häftling, DÖW-Kuratoriumsmitglied und Ehrenvorsit-
zende der Österreichischen Lagergemeinschaft Auschwitz; hier vorgelegt als BEILAGE ./2:  

„...Ihr (Ella Lingens-Reiners) Bericht ist [...] in englischer Sprache unter dem Ti-
tel „Prisoner of Fear“ [...] in einem Londoner Verlag erschienen. (Anmerkung 
des Einschreiters: Verlag Viktor Golance LTD, London, 1948). Ella Lingens-
Reiner bekennt darin, zunächst auch nur gerüchteweise von Vergasungen gehört 
zu haben. Doch habe sie schließlich alles selbst gesehen. Eines Nachts, als sie vor 
Hitze und Fliegen nicht habe schlafen können, seien immer wieder offene Loren, 
mit Frauen und Kindern beladen, in Richtung der Krematorien gefahren. Kaum 15 
Minuten später habe sie dann aus den Krematoriumsschornsteinen dicken Rauch 
aufsteigen sehen und den süßlichen Geruch der Leichenverbrennungen gespürt. 
Eine Flamme sei 6 Fuß hoch - das sind etwa 2 m - aus dem Krematoriumsschorn-
stein aufgestiegen und der Geruch von verbranntem Fett und Haar sei unerträg-
lich gewesen! Da habe sie gewußt, daß der Massenmord wahr sei!“  

b) Auszug aus dem Buch des berühmten Psychiaters Dr. Viktor Frankl, „Trotzdem Ja zum  
Leben sagen“, dtv, Nr. 30142; hier vorgelegt als BEILAGE ./3:  

„Die erste Selektion [...] Da sehe ich, daß meine Kolonne Mann für Mann auf den 
SS-Mann zugeht. [...] In nonchalanter Haltung steht er da, den rechten Ellbogen 
mit der linken Hand stützend, die rechte Hand erhoben und mit dem Zeigefinger 
dieser Hand ganz sparsam eine kleine winkende Bewegung vollführend - bald 
nach links, bald nach rechts, weit öfter nach links... [...] Am Abend wußten wir um 
die Bedeutung dieses Spiels mit dem Zeigefinger: es war die erste Selektion! Die 
erste Entscheidung über Sein oder Nichtsein; für die gewaltige Majorität unseres 
Transportes, etwa 90 %, war es das Todesurteil. Es wurde in den nächsten Stun-
den vollstreckt. Wer nach links (von uns aus gesehen) geschickt wurde, mar-
schierte von der Bahnhofsrampe weg direkt zu einem der Krematoriumsgebäude, 
wo er – wie mir dort Beschäftigte berichteten – Aufschriften in mehreren europäi-
schen Sprachen lesen konnte,  die das Gebäude als „Bad“ deklarierten. Dann be-
kamen alle nach links gewiesenen Transportteilnehmer je ein Stück RIF-Seife in 
die Hand gedrückt. Was sich jeweils weiter abspielte, darüber darf ich schweigen, 
nachdem authentische Berichte es bereits bekannt gemacht haben. Uns, der 
Transportminorität von damals, wurde es am Abend des gleichen Tages bekannt. 
Ich fragte Kameraden, die schon länger im Lager waren, wohin mein Kollege und 
Freund P. gekommen sein mochte. „Ist er auf die andere Seite geschickt worden?“ 
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„Ja“, sagte ich. „Dann siehst du ihn dort“, sagt man mir. Wo? Eine Hand zeigt zu 
einem wenige hundert Meter entfernten Schlot, aus dem eine viele Meter hohe Art 
Stichflamme unheimlich in den weiten, grauen polnischen Himmel emporzüngelt, 
um sich in eine düstere Rauchwolke aufzulösen. Was ist dort? „Dort schwebt dein 
Freund in den Himmel“, gibt man mir roh zur Antwort. Noch immer verstehe ich 
nicht; bald aber beginne ich zu verstehen – sobald man mich „einweiht“.“ 

3. Statistik der jüdischen Weltbevölkerung 

Quelle:  

Die Welt Almanache des „American Jewish Commitee“ der Jahre 1939 bis 1950. In der Öster-
reichischen Nationalbibliothek vorhanden, dem Publikum derzeit nicht zugänglich. Ein ge-
richtlich bestellter Sachverständiger könnte Einsicht nehmen und die wenigen relevanten Zah-
len in der Befundaufnahme festhalten. 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1939 15,600.000 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1945 15,192.089 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1946 15,753.638 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1947 15,698.259 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1948 ca. 15,500.000 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1949 ca. 15,500.000 

„World Almanac“, Herausgeber: American Jewish Committee, USA, 1950 11,500.000 

4. Zum behaupteten Massenmord an etwa 33.000 Juden in Babi Jar 

Quellen:  

Nach der zeitgeschichtlich vorherrschenden Meinung habe sich der Vorfall wie folgt ereignet:  
a)  Auszug aus dem Buch Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, „Die Truppe des Welt-

anschauungskrieges – Die Einsatztruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938 bis 
1942“, Tl. 1, Deutsche Verlagsanstalt, 1981, S 189 u. 190; hier vorgelegt als BEILAGE ./4:   

„Am 19. September fiel endlich Kiew. „Mit der kämpfenden Truppe“ rückt an die-
sem Tag ein 50 Mann starkes Vorkommando des SK 4a in die Stadt ein. Das Gros 
des Sonderkommandos erreichte Kiew am 25.9. (Anmerkung des Einschreiters: 
1941) [...] Als in der Woche nach dem Einmarsch mehrere Sprengstoffexplosionen 
beträchtliche Personen- und Sachschäden anrichteten, benutzte man dies sofort 
als willkommenen Vorwand für „entsprechende Vergeltungsmaßnaßregeln“ und 
erließ nach einer Besprechung zwischen Rasch, Blobel, Jeckeln und dem Stadt-
kommandanten, General Eberhard, an den Juden von Kiew „durch Maueran-
schlag“ einen Aufruf, sich zur Umsiedlung einzufinden. Dieser Aufruf wurde in so 
unerwartet großem Umfang Folge geleistet, daß das SK 4a in der Lage war, zu-
sammen mit dem Stab der Einsatzgruppe C und zwei Kommandos des Polizeire-
gimentes Süd am 29. und 30. September 1941 33.771 Juden – die Zahl ist mehr-
mals gemeldet – in der nahegelegenen Schlucht von Babi Jar zu erschießen.“  

b) Auszug aus dem Buch „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“, Band 4, Deutsche 
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Verlagsanstalt, 1983, Seite 1046, Anmerkung 96, laut welcher in diesem Werk der zitierten 
Darstellung von Krausnick/Wilhelm in „Die Truppe des Weltanschauungskrieges“ gefolgt 
wird; hier vorgelegt als BEILAGE ./5. 

c) Auszug aus dem Buch Adalbert Rückerl, „NS-Prozesse – Nach 25 Jahren Strafverfolgung: 
Möglichkeiten – Grenzen – Ergebnisse“, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1971, Seiten 77, 
78 und 87; hier vorgelegt als BEILAGE ./6:  

„Zu dieser Zeit war man bereits damit beschäftigt, die Spuren der Verbrechen zu 
verwischen. Vermutlich schon im Januar 1942 wurde der Kommandeur des Son-
derkommandos 4a, SS-Standartenführer Plobel, von Heydrich unter Enthebung 
der Führung seines Kommandos mit der Beseitigung der Leichen beauftragt. 
Blobel ließ zunächst eine hierfür geeignete Methode entwickeln. Nach Versuchen 
mit einer Art Flammenwerfer, Spreng- und Verbrennungsversuchen, erwies sich 
schließlich die Verbrennung der Leichen auf Rosten aus Eisenbahnschienen als 
„beste“ Methode. Für die Vernichtung der Knochen waren Knochenmühlen 
vorgesehen.“ [...]  

„Die Vernichtung der Juden wurde erst in einer Besprechung am 26.9.41 zwischen 
dem Chef der Einsatzgruppe C, Dr. Dr. Rasch (  ), dem Kommandeur des Sonder-
kommandos 4a, und dem Stadtkommandanten von Kiew, Generalmajor Eberhard 
( ), beschlossen. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen sowie nach den EM 
101 vom 2.10., Nr. 106 vom 7.10., Nr. 111 vom 12.10. und Nr. 128 vom 2.11.1941 
wurde sie am 29. und 30.9.1941 durchgeführt. Die Juden wurden auch nicht mit 
Lastwagen zum Exekutionsort gefahren, sondern mußten dorthin marschieren, wo-
bei nicht ausgeschlossen werden kann, daß einige LKW zum Transport der Nicht-
gehfähigen eingesetzt worden waren. (Aus Unterlagen der Zentralstelle 204 AR - Z 
269/60).“ 

d) Auszug aus der „Enzyklopädie des Holocaust“, Jerusalem, 1989, Herausgeber: Jäckel, 
Longerich, Schoeps, Piper 2121, Band I, Seiten 144 u.155, hier vorgelegt als BEILAGE ./7: 

„Am 28. September 1941 wurden Plakate in der Stadt angeschlagen, auf denen die 
Juden angewiesen wurden, sich am folgenden Morgen, dem 29. September um 
8.00 Uhr, an der Ecke Melnik- und Dechtjarew-Straße einzufinden, weil sie, wie es 
auf den Plakaten hieß, umgesiedelt werden sollten. Der Text stammte von der Pro-
pagandakompanie 637; die Druckerei der 6. Armee hatte die Plakate gedruckt.  

Am nächsten Morgen fanden sich viele Juden an der angegebenen Stelle ein. Sie 
wurden angewiesen, sich auf der Melnik-Straße zum jüdischen Friedhof zu bege-
ben – in ein Gebiet, das den Friedhof selbst und einen Teil der Babj-Jar-Schlucht 
einschloß. Das Gebiet war mit Stacheldraht abgesperrt und wurde von Polizei des 
Sonderkommandos und Angehörigen der Waffen-SS sowie ukrainischen Polizisten 
bewacht. Als sich die Juden der Schlucht näherten, zwang man sie ihre Wert-
gegenstände abzugeben, ihre Kleidung abzulegen und in Zehnergruppen an den 
Rand der Schlucht zu treten. Dort wurden sie mit Maschinengewehren niederge-
schossen. Es schossen mehrere Gruppen von SD-Leuten und Sicherheitspolizisten, 
Polizei und Waffen-SS-Männer des Sonderkommandos, wobei sich die Einheiten 
jeweils nach einigen Stunden ablösten. Am Abend wurden die Leichen jeweils mit 
einer dünnen Erdschicht bedeckt. Nach offiziellen Berichten der Einsatzgruppe 
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wurden an zwei Tagen (29. und 30. September 1941) 33 741 Juden ermordet.“ [...] 

„Im Juli 1943, während des Vormarsches der Roten Armee, kam Paul Plobel nach 
Kiew zurück. Er hatte nun, in Koordination mit SS-Gruppenführer Max Thomas, 
dem Befehlshaber der SD und der SiPo in der Ukraine, die Aufgabe, alle Spuren 
des Massenmordes zu verwischen. Zu diesem Zweck bildete Plobel zwei Sonder-
gruppen der „Aktion 1005“. Einheit 1005a bestand aus acht bis zehn SD-Leuten 
und 30 deutschen Polizisten unter dem Kommando eines SS-Obersturmbannfüh-
rers namens Baumann. Mitte August ließ die Einheit in Babi Jar 327 Insassen ei-
nes nahegelegenen Lagers (Syrezk), darunter hundert Juden, die Leichen ausgra-
ben und verbrennen. Die Gefangenen wurden in einem Bunker untergebracht, der 
in den Hang der Schlucht gegraben wurde. Sie waren an den Beinen angekettet, 
wer krank wurde oder zurück blieb, wurde auf der Stelle erschossen. Die Massen-
gräber wurden mit Raupenbaggern geöffnet; dann mußten die Gefangenen die 
Leichen zu den Scheiterhaufen zerren. Dieser bestand aus einer Grundlage aus Ei-
senbahnschienen, auf denen benzingetränkte Holzbalken aufgeschichtet waren. 
Die unverbrannten Kochen wurden mit Grabsteinen aus dem jüdischen Friedhof 
zermalmt. Die Asche wurde gesiebt, damit nicht etwa Gold oder Silber verloren 
ging. Die Verbrennung der Leichen begann am 18. August und dauerte vier Wo-
chen. Sie endete am 19. September 1943. Als das Sonderkommando 1005 seinen 
Auftrag erfüllt hatte, war von den Massengräbern keine Spur mehr zu finden.“ 

II. 
1.  Zum Beweis dessen, daß die vorstehend, unter I. dargestellte herrschende histori-

sche Meinung zu den oben auf Seite 7 dargestellten Themenkomplexen a) bis d) 
richtig wiedergegeben ist, stelle ich den 

Antrag 

auf Beschaffung des d. g. Aktes 20e Vr 14184/86, Hv 5720/90 des Strafverfahrens 
gegen Gerd Honsik und hieraus Einsichtnahme, insbesondere in die Beilage ./14, 
./15, ./16, ./21 und ./22. des darin befindlichen Beweisantrages der Verteidigung 
vom 22. April 1992, ON54, sowie Einsichtnahme in die mit diesem Antrag vorge-
legten Beilagen ./1 bis ./7. 

2. Zum Beweis dessen, daß die vorstehend unter I/1.1 bis 1.2 von der herrschenden 
historischen Meinung konkret behauptete Art und Weise der Tatausführung des 
Massenmordes an Angehörigen des jüdischen Volkes unter Verwendung von 
Zyklon- B sowie von Dieselmotorabgasen aus zwingenden naturgesetzlich-techni-
schen und medizinischen Gegebenheiten unmöglich und daher auszuschließen ist, 
stellt der Angeklagte – in Wiederholung seines bisher nicht behandelten Antrages 
an das Landesgericht für Strafsachen Wien, vom 13. November 2001 – den  

Antrag 

vorerst auf Einholung des Gutachtens von Sachverständigen aus den Fachgebieten 
Verfahrenstechnik/Sanitationstechnik, Gerichtsmedizin und Motorentechnik.  

3.  Zum Beweis dessen, daß aus verbrennungstechnischen Gründen aus Schornsteinen 
von Krematorien in Auschwitz im Regelbetrieb (also außer im Falle eines Kamin-
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brandes, als Folge eines technischen Gebrechens oder Wartungsfehlers) niemals 
Flammen schlagen können (oder Knochensplitter und Haare entweichen können), 
stellt der Angeklagte – in Wiederholung seines bisher nicht behandelten Antrages 
an das Landesgericht für Strafsachen Wien, vom 13. November 2001 – den  

Antrag 

auf Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet Feue-
rungstechnik/Kremierungstechnik. 

4.  Zum Beweis dessen, daß aus bevölkerungsstatistischen Gründen ein in großem Stil 
betriebener, millionenfacher Massenmord an den europäischen Juden nicht stattge-
funden haben kann, wenn die betreffenden, vom Angeklagten relevierten Angaben 
des Jüdischen Welt Almanachs aus den Jahren 1939 sowie 1945 bis 1949 stimmen, 
sowie daß der Angeklagte den Jüdischen Welt Almanach richtig zitiert hat, stellt der 
Angeklagte – in Wiederholung seiner bisher nicht behandelten Anträge an das Lan-
desgericht für Strafsachen Wien, vom 5. Mai 1997 und 13. November 2001 – den 

Antrag 

auf Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet Bevölke-
rungsstatistik.  

5.  Zum Beweis dessen, daß in der Schlucht von Babi Jar bei Kiew mit den damals zur 
Verfügung gestandenen Mitteln eine Exekution von etwa 33.000 Juden, deren Be-
stattung in einem Massengrab und spätere Exhumierung und Verbrennung der Lei-
chen, wie von der herrschenden Geschichtsauffassung behauptet, nicht stattgefun-
den haben kann, stellt der Angeklagte – in Wiederholung seines bisher nicht behan-
delten Antrages an das Landesgericht für Strafsachen Wien, vom 13. November 
2001 – den  

Antrag 

a)  auf Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen aus den Fachgebieten 
militärische Planungen sowie Feuerungstechnik/Kremierungstechnik, 

b)  auf Untersuchung der Schlucht von Babi Jar und deren Umgebung mit Hilfe 
der Archäologie und Luftbildarchäologie und mit einem Bodenradar, um zu 
ermitteln, daß es an diesem Ort – auch heute noch feststellbar – Massengräber 
des Umfanges für die Aufnahme von über 33.000 Leichen nicht gab.  

 

III. 
Begründung der Beweisanträge: 

Zufolge des Grundsatzes der materiellen Wahrheit, der allen am Strafverfahren beteiligten 
Behörden für die Erhebung der zur Belastung wie zur Verteidigung eines Beschuldigten die-
nenden Umstände die gleiche Sorgfalt vorschreibt (§ 3 StPO) und aufgrund des Offizialprin-
zips, zufolge dessen das Gericht weder im Vorverfahren (§ 96 StPO) noch in der Hauptver-
handlung (§ 254 StPO) an Anträge der Parteien gebunden ist, sondern den Sachverhalt von 
amtswegen zu ermitteln hat, bedürfen sachlich zielführende, für die Prozeßentscheidung rele-
vante Beweisanträge im österreichischen Strafprozeß keiner Begründung. 
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Der Angeklagte ist sich dessen bewußt, daß es sich bei dem vorliegenden Beweisthema um eine besonders 
sensible Angelegenheit handelt. Von der grundlegenden Verpflichtung aller Strafbehörden gemäß § 3 StPO 
kann und darf es im Rechtsstaat jedoch keine wie immer geartete Ausnahme geben. Ein Beschuldigter, der zum 
Beweis seiner Schuldlosigkeit auf seinem Recht besteht, die Anklage durch die oben beantragten, zahlreichen, 
bisher nirgendwo aufgenommenen objektiven SACHBEWEISE widerlegen zu können, mißachtet damit keines-
falls das Leid der Opfer der NS-Judenverfolgung und deren Angehörigen. Die Ausübung des rechtsstaatlich 
grundlegenden und unverzichtbaren Rechtes auf  w i r k s a m e  Verteidigung dient der Verwirklichung des 
obersten Grundsatzes unseres zivilisierten und humanen Strafrechtes, nämlich der Verpflichtung zur Erfor-
schung und Ermittlung der materiellen Wahrheit. Diese Verpflichtung gilt unabhängig vom Ausmaß, der Unge-
heuerlichkeit und der Entsetzlichkeit eines vorgeworfenen Verbrechens. Die durch zielführende Sachbeweise 
erfolgende Mitwirkung des Angeklagten an der Suche nach objektiver Wahrheit ist keine Verharmlosung, kein 
Gutheißen und auch keine Rechtfertigung des Verbrechens, sondern basiert – im Gegenteil – auf der ethisch 
absolut einwandfreien Grundhaltung, daß jeglicher Vorwurf eines Verbrechens erst dann und nur dann den Cha-
rakter einer Gewißheit erlangen kann, wenn von allen Möglichkeiten der Untersuchung mit gründlichen jeweils 
modernsten naturwissenschaftlich-technischen Sachbeweismethoden Gebrauch gemacht worden ist.  

Auf Seite 27 der Anklageschrift wird dem Angeklagten vorgeworfen, er stehe in Zielsetzung und Diktion in einer 
Reihe mit anderen bekannten Revisionisten, deren Ziel es ist, die herrschende Geschichtsschreibung „umzu-
schreiben“. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sind Darstellungen der herrschenden Geschichtsschreibung 
sakrosankt, von ewiger Gültigkeit bzw. jeglicher substantiellen Veränderung entzogen. Diese Ansicht ist so gro-
tesk-abwegig, daß dies keiner Begründung bedarf. Mangels sachlicher Befassung mit dem Revisionismus wertet 
sie das Ziel, die Geschichte in diesem Bereich „umzuschreiben“, als kriminell. Hätte sie sich mit diesem Problem 
pflichtgemäß in der erforderlichen Gründlichkeit auseinandergesetzt, bevor sie glaubte zu so einem solchen 
Verdikt kommen zu dürfen, hätte sie erkennen können, wie es sich dabei wirklich verhält: 

Die herrschende Geschichtsschreibung gelangte zu ihrer Darstellung, ohne sich auf den geringsten Sachbeweis 
stützen zu können; sie  g l a u b t  nur einfach Berichten und Behauptungen alliierter Behörden und Komitees 
sowie Angaben von einander vielfach widersprechenden Angeklagten und Zeugen. 

Hingegen ist die „Umschreibung“ der herrschenden Geschichtsauffassung nicht das unmittelbare Ziel der be-
kannten Revisionisten einschließlich des Angeklagten. Deren primäres Ziel ist vielmehr die Forderung, daß die 
Gerichte im Rechtsstaat ihrer Verpflichtung nachkommen, Schuldsprüche nur dann zu fällen, wenn über pro-
zeßentscheidende historische Sachverhalte, die nachhaltig und substantiiert bestritten sind, die beantragten 
zahlreichen naturwissenschaftlich-technischen Sachbeweise erhoben worden sind. Das „Umschreiben“ des 
herrschenden Geschichtsbildes ist bloß eine mögliche Folge dieser sorgfältigen, umfassenden Beweiserhebung, 
setzt also nach der Vorstellung der Revisionisten eine objektive, auch heute noch mögliche, aber bisher nie er-
folgte Aufnahme der Sachbeweise voraus. Nur wenn diese bisher objektiv pflichtwidrig unterlassene Sachbe-
weisaufnahme das von den Revisionisten aus ihrer Sicht mit gutem Grund erwartete Ergebnis zeitigt, kann erst 
und muß dann auch „umgeschrieben“ werden. 

Die Massenmedien maßen sich an, diese, nur der objektiven Wahrheit verpflichteten Revisionisten auch ethisch 
„ins Eck stellen“ zu dürfen, obwohl ihr einziges „Vergehen“ in der Forderung nach Erforschung der objektiven 
Wahrheit besteht. Gleichzeitig unterstützen sie jene Politiker, die es ablehnen vom Vetorecht gegen die Auf-
nahme jener Tschechen in die EU Gebrauch zu machen, die den Völkermord an den Sudetendeutschen nicht 
nur gutheißen und rechtfertigen, sondern die Opfer und deren Angehörige auch heute noch verhöhnen.           

Eine formelle, die Prozeßparteien treffende Beweislast gibt es im Strafverfahren nicht. Eine 
materielle Beweislast findet sich zufolge der §§ 3, 96 und 254 StPO im Strafverfahren aber 
insofern, als jede Partei ein rechtliches und tatsächliches Interesse am Nachweis der von ihr 
behaupteten Tatsachen hat (siehe Lohsing-Serini, „Österreichisches Strafprozeßrecht“, Wien, 
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1952, vierte Auflage, Seite 275 unten und 276 oben).  

Nach der herrschenden Rechtssprechung werden in der Frage NS-Zyklon B- und -Diesel-
Massenmord-Gaskammern dennoch Beweisanträge jener nicht zugelassen, die – wegen 
„Leugnens“ der Gaskammern gemäß § 3 h VerbotsG angeklagt – sich mittels zielführender 
Sachbeweise verantworten wollen. 

Diese Praxis erweist sich bei gründlicher rechtlicher Durchleuchtung objektiv als gesetz- und 
menschenrechtswidrig. Deshalb sind alle sachlich vertretbaren – insbesondere die auf natur-
gesetzlich-technischer Basis angebotenen – Beweise zuzulassen, oder aber es ist von einer 
Anklage Abstand zu nehmen.  

Strafprozeßrechtlich ist die Klärung der Frage der Zulassung oder Ablehnung von Beweisan-
trägen, die zum Beweis der Unrichtigkeit der Annahme der Existenz von NS-Massenmord-
Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen als eine notorische 
Tatsache gestellt werden, recht einfach: 

In der ersten Entscheidung, die der Oberste Gerichtshof über die in erster Instanz erfolgte 
Ablehnung solcher Beweisanträge zu führen hatte, billigte er deren Ablehnung mit dem Aus-
spruch: 

„der Versuch, die der wissenschaftlich belegten herrschenden Geschichtsauffassung 
im Range zeitgeschichtlicher Notorietät entsprechende historische Tatsache des Mil-
lionen von Opfern fordernden NS-Gaskammern-Massenmordes zu widerlegen ist un-
zulässig.“ (Siehe Entscheidung vom 18.10.1990, JBl. 1991/464) 

Nimmt man die für die Entscheidung nicht relevanten schmückenden Beiwörter heraus, 
bleibt der vermeintliche, jedoch objektiv gravierend rechtswidrige Rechtssatz, daß der Be-
weis der Unrichtigkeit einer als offenkundig erachteten Tatsache unzulässig sei. Dieser Aus-
spruch findet in der Strafprozeßordnung aber nicht nur keine Deckung, er ist vielmehr objek-
tiv eindeutig gesetzwidrig, weil der Beweis der Unrichtigkeit einer als notorisch angenom-
menen Tatsache stets zulässig ist. Dies ist strafprozessuales Grundwissen, das sich zwingend 
aus § 3 StPO ergibt und einer Begründung gar nicht bedürfte. Kann das Motiv des Obersten 
Gerichtshofes für einen derartigen, das Grundrecht auf Verteidigung objektiv gesetzwidrig 
mißachtenden Spruch noch im Strafprozeßrecht gefunden werden, oder spielt hier die Politik 
hinein? Letztere Möglichkeit sollte nach Überwindung der totalitären Systeme des 20. Jahr-
hunderts doch wohl ausgeschlossen sein? 

An dem strafprozessualen Grundsatz, daß der Beweis der Unrichtigkeit einer als notorisch 
anzunehmenden Tatsache immer zulässig ist, hat auch der 1992 neu eingeführte § 3 h Ver-
botsG nichts geändert. Der Bundesverfassungsgesetzgeber ist der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes vom 18.10.1990 über die vermeintliche  U n z u l ä s s i g k e i t  eines 
solchen Beweises  n i c h t  gefolgt. Im Text des § 3 h VerbotsG findet sich nicht der ge-
ringste Anhaltspunkt für ein „Verbot des Beweises der Unrichtigkeit einer als notorisch an-
zunehmenden Tatsache“. Auch im Justizausschußbericht (JAB 387 Blg. NR 18. GP 4) wurde 
nur ausgeführt, daß der NS-Völkermord und die anderen NS-Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit als historische Tatsachen  n o t o r i s c h  sind und daher keiner weiteren (beweis-
mäßigen) Erörterung im Strafverfahren bedürfen. Diese Anmerkung hat an der grundsätzli-
chen Verpflichtung aller am Strafverfahren beteiligten Behörden zur Ermittlung der objektiv 
fundierten Wahrheit also gar nichts geändert. Es bleibt daher auch nach Inkrafttreten des § 3 
h VerbotsG dabei, daß der Beweis der Unrichtigkeit einer als offenkundig anzunehmenden 
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Tatsache immer zulässig ist und zulässig sein muß, wenn nicht der Zusammenbruch einer 
tragenden Säule der Strafprozeßordnung, nämlich der Verpflichtung der Strafgerichte zur Er-
mittlung der objektiven Wahrheit und damit der Rückfall in einen vor Erkämpfung des 
Rechtsstaates herrschenden Zustand in Kauf genommen werden soll. Wegen der Bedeutung 
dieser Materie nicht nur für den jeweiligen Angeklagten, sondern für das Funktionieren der 
rechtsstaatlichen Ordnung der Republik Österreich soll nachstehend etwas näher auf diese 
Problematik eingegangen werden. 

1.  Für eine rechtswissenschaftlich umfassende Prüfung dieser strafprozessualen Rechtslage ist 
hier nicht der richtige Anlaß. Deshalb werden nachstehend die für die Gerichtspraxis rele-
vanten rechtlichen Argumente der Verteidigung in knapper Form zusammengefaßt darge-
stellt:  

Aus den vorstehenden Äußerungen ist schon ersichtlich, daß bei der Beurteilung der prozeß-
rechtlichen Situation im Zusammenhang mit der Annahme der Existenz von NS-Massen-
mord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen als eine zeit-
geschichtlicher Notorietät entsprechende Tatsache, die Zeit vor und nach der Schaffung des 
neuen § 3 h VerbotsG mit der Verbotsgesetznovelle BGBl. 148/1992 gesondert betrachtet 
werden muß. 

1.1 Bis zum Inkrafttreten des neuen § 3 h VerbotsG hatte sich wie gesagt der Oberste Gerichts-
hof nur einmal mit der Ablehnung zielführender Beweisanträge betreffend die Unrichtigkeit 
„notorischer“ Tatsachen zu befassen. Dies geschah mit der oben bereits zitierten Entschei-
dung vom 18.10.1990, 12 Os 57/90, JBl 1991/464. Darin stellte sich der OGH auf den Stand-
punkt, daß der Versuch, die verfahrensgegenständliche „notorische“ Tatsache zu widerlegen,  
u n z u l ä s s i g  sei. Eine Rechtsquelle für die behauptete Unzulässigkeit vermochte der 
Oberste Gerichtshof jedoch nicht aufzuzeigen. Er bediente sich bei seinem objektiv nicht nur 
gesetzlosen, sondern klar und eindeutig gegen § 3 StPO verstoßenden Ausspruch statt dessen 
einer Sprache, wie sie, fernab jeglicher strafprozeßrechtlichen Argumentation, für politisie-
rende Historiker typisch ist und bloß aus leeren pseudomoralischen Phrasen besteht: 

• Die Annahme der Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern basiere auf Er-
kenntnissen fundamentaler Fakten weltweiten Geschichtsbewußtseins.  

• Diese fundamentalen Erkenntnisse würden lediglich in einseitig gefärbten Mar-
ginalzonen zeitgeschichtlicher Betrachtungen angezweifelt. 

• Dies vermöge historische Notorietät nicht in den Hintergrund zu drängen. 

Die sachlich-nüchtern aber vollkommen eindeutigen gesetzlichen Bestimmungen zum Be-
weis und zu den damit zusammenhängenden Verpflichtungen der am Prozeß beteiligten Or-
gane  sprechen eine ganz andere Sprache: 

• In der auf der Parteimaxime und Beweislastverteilung basierenden ZPO ist die 
Notorietät (= Offenkundigkeit) von Tatsachen im § 269 dahingehend geregelt, 
daß sie keines Beweises  b e d ü r f e n . Dazu muß allerdings beachtet 
werden, daß der Beweis, daß eine als offenkundig angenommene Tatsache 
unrichtig sei, immer z u l ä s s i g  ist. (Fasching, Lehrbuch des österrei-
chischen Zivilprozeßrechts, 2. Auflage, RdZ 852 und Rechberger-Simotta, 
Grundriß des österreichischen Zivilprozeßrechts, Erkenntnisverfahren, 5. 
Auflage, RdZ 601). 

• In der Strafprozeßordnung mit dem Grundsatz der Verpflichtung der Gerichte 
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zur Erforschung der materiellen Wahrheit und der Offizialmaxime fehlt die auf 
die Prozeßparteien verteilte Beweislast. Deshalb gibt es in der StPO keine dem 
§ 269 ZPO analoge Bestimmung über notorische (= offenkundige) Tatsachen. 
Wird eine als offenkundig anzunehmende Tatsache von einer Prozeßpartei in 
Zweifel gesetzt, ist hierüber im Sinne des § 3 StPO ordnungsgemäß Beweis 
aufzunehmen.  

Was im Bereich der Zivilprozeßordnung gemäß § 269 ZPO gilt, muß im 
Strafprozeß, in welchen es eine dem § 269 ZPO entsprechende Bestimmung 
gar nicht gibt, um so mehr gelten. Im Strafprozeß geht es um Freiheit und Exi-
stenz, im Zivilprozeß in der Regel nur um Vermögenswerte.  

In dieser über zielführende Sachbeweisanträge gegen die Annahme von NS-Massenmord-
Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen erstmals abspre-
chenden OGH-Entscheidung vom 18.10.1990 wird die behauptete Notorietät mit schmücken-
den, prozeßrechtlich jedoch irrelevanten Beiworten begründet, wie etwa, daß der millionen-
fache Massenmord an Juden in Gaskammern eine „der wissenschaftlich belegten herrschen-
den Geschichtsauffassung im Range zeitgeschichtlicher Notorietät entsprechende“ Tatsache 
sei. Offenkundigkeit ist aber Offenkundigkeit! Die vom OGH versuchte Steigerung kann es 
nicht geben. Ob „wissenschaftlich belegt“ oder nicht: Eine als notorisch angenommene Tat-
sache bleibt auch dann nur eine „Tatsache“, die, lediglich im Bereich der ZPO keines Bewei-
ses bedarf, jedoch dem Beweis der Unrichtigkeit immer zugänglich ist, was umsomehr im 
Bereich des Strafprozesses gilt. 

Aufgrund des Berichtes des Zeitgeschichtlers Univ. Prof. Dr. Gerhard Jagschitz vom 
10.1.1991 (oben Seite 5) steht überdies fest, daß von einer notorischen Tatsache bei den NS-
Massenmord-Gaskammern, die mit Zyklon B oder Dieselabgasen betrieben wurden, von 
„wissenschaftlich belegt“ in Wahrheit weder im Oktober 1990 noch heute die Rede sein 
kann.  

Bei dem Ausspruch vom 18.10.1990 zu 12 Os 57/90 von der Unzulässigkeit des Beweises 
der Unrichtigkeit einer als notorisch anzunehmenden Tatsache handelt es sich somit objektiv 
um einen gravierenden Justizirrtum verfahrensrechtlicher Natur, mit dem der OGH ohne ge-
setzliche Deckung ein umstrittenes historisches Geschehnis aus dem Bereich der Rechtsstaat-
lichkeit herausnehmen will.   

1.2  Durch den mit der Verbotgesetznovelle 1992 neu eingeführten § 3 h VerbotsG hat sich an 
dieser prozessualen Lage nichts geändert. Dieses Delikt begeht, wer qualifiziert öffentlich 
„den NS-Völkermord oder andere NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröb-
lich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht.“  

Unterstellt man – obwohl dagegen gewichtige Gründe sprechen – daß mit dem im § 3 h Ver-
botsG verwendeten Wort „Völkermord“ konkret auch die Behauptung von NS-Massenmord-
Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen gemeint sei, so er-
gibt sich nach österreichischem Strafprozeßrecht hinsichtlich der Beweislage selbst nach der 
Verbotsgesetznovelle 1992 folgendes. 

Die Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Die-
selmotorabgasen wird von den österreichischen Gerichten erster Instanz, vom Obersten Ge-
richtshof und vom Gesetzgeber des § 3 h VerbotsG als offenkundige (= notorische) Tatsache 
qualifiziert. Deshalb ist – siehe vorstehend unter 1. – der Beweis der Unrichtigkeit dieser 
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Tatsache stets zulässig. Nach dem reinen Gesetzeswortlaut und dem Sinn des § 3 h VerbotsG 
hat sich an der grundlegenden strafprozeßrechtlichen Konsequenz des Begriffs „notorisch“ 
nichts geändert. Diese Norm enthält ausschließlich materielles Strafrecht, also keinerlei ver-
fahrensrechtliche Bestimmungen.  

Zieht man wie der Oberste Gerichtshof zur Auslegung des § 3 h VerbotsG auch den Inhalt 
des Initiativantrages vom 5.2.1992, JAB 387 Blg. NR 18. GP 4 heran, so zeigt sich, daß der 
Bundesverfassungsgesetzgeber meint, „mit dieser Gesetznovelle klar gestellt zu haben, daß 
der NS-Gaskammer-Massenmord und andere NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit ins-
gesamt als historische Tatsache notorisch sind und daher im Strafverfahren keiner weiteren 
(beweismäßigen) Erörterung bedürfen“. Nicht der Bundesverfassungsgesetzgeber des § 3 h 
VerbotsG hat also normiert, daß diese notorische Tatsachen „einer (beweismäßigen) Erörte-
rung im Strafverfahren nicht bedürfen“. Vielmehr wird dort nur rein deklarativ die allgemein 
bekannte generelle Konsequenz der Notorietät angesprochen, daß betroffene Tatsachen kei-
nes Beweises bedürfen (arg. „daher“). Dieser rein deklarative Hinweis sagt, wenn auch in 
juristisch etwas unbeholfener Ausdrucksweise, nichts anderes, als im § 269 ZPO bestimmt 
ist: Die Notorietät von NS-Massenmord-Gaskammern mit Verwendung von Zyklon B oder 
Dieselmotorabgasen hat nur zur Folge, daß diese offenkundige Tatsache (zwar) keines Be-
weises bedarf, der Beweis ihrer Unrichtigkeit aber stets zulässig ist. Statt der Formulierung 
des § 269 ZPO „keines Beweises bedürfen“ findet sich im Initiativantrag die unprofessio-
nelle Formulierung „keiner weiteren (beweismäßigen) Erörterung bedürfen“. Beweise kön-
nen jedoch nur aufgenommen oder durchgeführt werden. Erörtert werden lediglich nur Be-
weisergebnisse.  

Die Aufnahme des § 3 h in das VerbotsG (isoliert für sich, aber auch unter Einbeziehung des 
Motivenberichtes im Initiativantrag betrachtet) hat an der Zulässigkeit des Beweises der Un-
richtigkeit einer als „offenkundig“ anzunehmenden Tatsache also nichts geändert. In Anse-
hung der grundlegenden Bestimmungen des § 3 StPO ist der Widerlegungsbeweis im Straf-
verfahren  n i c h t  n u r  z u l ä s s i g , die Gerichte sind zur Aufnahme dieser Be-
weise vielmehr weiterhin  v e r p f l i c h t e t .    

1.3 Als nach Inkrafttreten des neuen § 3 h VerbotsG mit 1. April 1992 der Oberste Gerichtshof 
nun nach der – in der Frage der Zulässigkeit des Beweises der Unrichtigkeit einer als noto-
risch anzunehmenden Tatsache nur vermeintlich – neuen Rechtslage wieder über die Ableh-
nung der gegen die Notorietät von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von 
Zyklon B oder Dieselmotorabgasen geführten Sachbeweise zu entscheiden hatte, fand er so-
mit im Gesetz selbst keinerlei Bestimmung über eine Unzulässigkeit der Gegenbeweisfüh-
rung.  

Dessen ungeachtet wird in der Entscheidung vom 10.12.1993, 15 Os 1/93 EvBl 54/1994 die 
in erster Instanz erfolgte Ablehnung der Sachbeweisanträge zum Beweis der Unrichtigkeit 
dieser notorischen Tatsache mit der objektiv gesetzlich nicht nur nicht gedeckten, sondern 
weiterhin klar gesetzwidrigen Behauptung der Unzulässigkeit des Gegenbeweises neuerlich  
bestätigt. 

In dieser Entscheidung wird hierzu ausgeführt: 

„Der Bundesverfassungsgesetzgeber hat [...] im Straftatbestand des § 3h VerbotsG 
normiert, daß bestraft wird, wer qualifiziert öffentlich „den NS-Völkermord oder an-
dere NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gut-
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heißt oder zu rechtfertigen sucht“. Damit hat aber der Bundesverfassungsgesetzge-
ber ex lege klargestellt, daß der NS-Völkermord und die anderen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit im Strafverfahren keiner weiteren beweismäßigen Erörterung be-
dürfen (siehe auch JAB 387, Blg NR 18. GP 4), woraus folgt, daß dieses Beweis-
thema einer Beweisführung entrückt ist.“ 

Dieses, aus dem Justizausschußbericht stammende Zitat ist durch Weglassen einer entschei-
denden Wortfolge sinnverändernd entstellt. Weggelassen worden sind die im folgenden 
Satz unterstrichenen Worte: 

„...daß der NS-Völkermord und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit insge-
samt als historische Tatsache notorisch sind und daher im Strafverfahren keiner 
weiteren (beweismäßigen) Erörterung bedürfen.“    

Es bedarf keiner näheren Begründung, daß es einen entscheidenden Unterschied macht, ob 
der Bundesverfassungsgesetzgeber bestimmt hat, daß der NS-Völkermord einer Beweisfüh-
rung „entrückt“ sei – wie der OGH fälschlich annimmt – oder ob er laut Justizausschußbe-
richt lediglich als notorische Tatsache betrachtet wird, mit der Konsequenz, daß er „daher“ 
eines Beweises bloß nicht bedürfe. 

Fortsetzung des obigen Zitates aus der OGH-Entscheidung 15 Os 1/93 EvBl 54/1994:     

„Solcherart ergibt sich aber aus § 3 h VerbotsG verfahrensrechtlich der Sache nach 
ein Beweisthemenverbot in Ansehung der Tatsache des NS-Völkermordes und der 
anderen NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine Beweisaufnahme über diese 
Tatsachen kommt mithin nicht in Betracht. An diese Prozeßrechtslage sind die 
Strafgerichte gebunden.“ 

Der Bundesverfassungsgesetzgeber hat aber (aufgrund welcher Kompetenz und aufgrund 
welcher Unterlagen bleibt im Dunkeln) im Gegensatz zu dieser Äußerung des OGH nichts 
anderes „klargestellt“, als daß der NS-Völkermord und andere NS-Verbrechen laut Judikatur 
des OGH als notorische Tatsache gelten! Daß notorische Tatsachen keines Beweises bedür-
fen, wurde also nicht erst durch den § 3 h VerbotsG normiert, sondern es hat der Bundesge-
setzgeber im Bericht des Justizausschusses nur auf die strafverfahrensrechtlich selbstver-
ständliche, wenn auch bloß halbe Konsequenz aus der Annahme einer Tatsache als notorisch 
hingewiesen (arg. „daher“). Die Verfasser der vom OGH herangezogenen Stelle des Initiativ-
antrages haben nämlich die zweite Hälfte der Konsequenz der Notorietät entweder übersehen 
oder geflissentlich verschwiegen: Der Beweis der Unrichtigkeit einer als notorisch anzuneh-
menden Tatsache ist stets zulässig und muß im Strafverfahren zwingend zugelassen, bzw. 
b e s s e r , von amtswegen durchgeführt werden, wenn zielführende SACHbeweise mög-
lich sind.   

Der weitere Teil dieser schon im Ansatz entstellten höchstrichterlichen Sentenz, wonach  

aus der Notorietät dieser historischen Tatsache folge, daß dieses Beweisthema einer 
Beweisführung entrückt sei und sich solcherart nach § 3 h VerbotsG verfahrens-
rechtlich der Sache nach ein Beweisthemenverbot in Anschauung der genannten NS-
Verbrechen ergebe, 

ist aus mehrfachen Gründen strafverfahrensrechtlich objektiv unrichtig: 

a) Was nach der Rechtsordnung aus der Notorietät einer Tatsache wirklich folgt, ist unbe-
streitbares strafprozeßrechtliches Grundwissen: 
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Die notorische Tatsache bedarf keines Beweises, wenn sie von der hierdurch belasteten 
Partei nicht angezweifelt wird. Im Zivilprozeß ist die Gegenpartei jedoch stets berech-
tigt, den Beweis der Unrichtigkeit einer als notorisch anzunehmenden Tatsache zu füh-
ren. Und im Strafprozeß sind die Gerichte verpflichtet, den Beweis der Unrichtigkeit ei-
ner als notorisch anzunehmenden Tatsache von amtswegen durchzuführen, sobald die 
vermeintliche Tatsache bestritten ist und dafür – wie im vorliegenden Fall – vom Ange-
klagten sogar offenbar zielführende Sachbeweise angeboten werden.  

An dieser prozessualen Binsenweisheit kann der Oberste Gerichtshof überhaupt nichts 
ändern. Die Schaffung strafprozessual so einscheidender Bestimmungen, wie die parti-
elle Abschaffung der Verteidigung durch das Verbot jeglicher Gegenbeweisführung, ist 
und kann nur Sache des Gesetzgebers sein. Wohl deshalb sah sich der Oberste Gerichts-
hof genötigt, zu der eher literarisch-esoterischen, als juristischen Formulierung zu grei-
fen: 

„Folge der Notorietät einer Tatsache sei, daß dieses Thema d e r  B e w e i s -
f ü h r u n g  e n t r ü c k t  i s t  und solcher Art sich nach § 3 h VerbotsG 
ein verfahrensrechtliches Beweisthemenverbot in Ansehung der genannten NS-
Verbrechen ergebe.“  

Ein verfahrensrechtliches Beweisthemenverbot ist zufolge der den ganzen Strafprozeß 
beherrschenden Bestimmung des § 3 StPO ohnehin undenkbar, besonders aber dann, 
wenn die Entscheidung über die Schuldfrage (bei dem mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zwanzig Jahren (!) bedrohten Schwerstverbrechen des § 3 h VerbotsG) von der Rich-
tigkeit oder Unrichtigkeit einer bloß „notorischen“ Tatsache abhängt.   

b)  Wenn der österreichische Bundesverfassungsgesetzgeber ein Beweisthemenverbot nor-
mieren hätte wollen, so hätte er dies in der für ein Strafgesetz erforderlichen Klarheit ge-
tan und tun müssen: Dies wird gerade an Hand des von Obersten Gerichtshof in diesem 
Zusammenhang herangezogenen Beispiels des § 112 StGB zweiter Satz, deutlich: 

„Über Tatsachen des Privat- oder Familienlebens und über strafbare Handlungen, 
die nur auf Verlangen eines Dritten verfolgt werden, sind der Wahrheitsbeweis und 
der Beweis des guten Glaubens nicht zuzulassen.“ 

Werden die Inhalte des § 3 h VerbotsG und § 112 zweiter Satz StGB einander gegenüber 
gestellt, so kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, daß ein Beweisthemenver-
bot nur der § 112 StGB, keinesfalls aber der § 3 h VerbotsG enthält; und zwar vor allem 
deshalb auch, weil mit § 112, 2. Satz StGB kein verfahrensrechtliches Beweisthemen-
verbot normiert, sondern – ungeachtet der verfahrensrechtlichen Terminologie – eine 
rein materiellrechtliche Strafbestimmung geschaffen wurde.  

Die Verbreitung ehrenrühriger Tatsachen z.B. des Privat- oder Familienlebens durch 
Dritte ist vom Gesetzgeber als Straftatbestand normiert worden, unabhängig davon, ob 
die betreffende Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist. Wer also ehrenrührige 
Tatsachen des Privat- oder Familienlebens verbreitet, ist gemäß § 112 StGB auch dann 
wegen übler Nachrede zu bestrafen, wenn sie wahr sind. Das ist materielles Strafrecht in 
Reinkultur, selbst wenn es gesetzestechnisch in der Form eines Beweisthemenverbots 
ausgedrückt wurde. 

c) Hätte der Bundesverfassungsgesetzgeber – was im Rechtsstaat gar nicht denkmöglich 
und bedingungslos abzulehnen wäre – in Ansehung von NS-Massenmord-Gaskam-
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mern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen und anderer bestritte-
ner NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne Rücksicht darauf ob diese Anschul-
digungen wahr oder unwahr sind, ein § 112 StGB, 2. Satz entsprechendes materiell-
rechtliches Beweisthemenverbot erlassen wollen, hätte er sich etwa folgender Diktion 
bedienen müssen: 

„In Ansehung von NS-Massenmord-Gaskammern und der anderen NS-Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit sind der Gegenbeweis und der Beweis guten Glaubens 
nicht zuzulassen.“ 

Damit wäre analog der Regelung des § 112 StGB keine verfahrensrechtliche, sondern 
eine materiellrechtliche Strafbestimmung geworden, laut welcher das „LEUGNEN“ der 
Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern und anderer NS-Verbrechen vom österrei-
chischen Bundesverfassungsgesetzgeber auch dann als Schwerstverbrechen mit drakoni-
scher Strafe bedroht worden wäre, wenn es die Dieselabgas- und Zyklon B-Gaskammern 
und bestimmte andere – bestrittene (weil unbestrittene gibt es ja selbstverständlich) – 
NS-Verbrechen gar nicht gegeben haben würde.  

Eine solche rechtsstaatlich ohnehin inakzeptable Strafbestimmung hätte allerdings an 
dem inneren Widerspruch gelitten, daß das Einzeltatbestandsmerkmal „Leugnen“ nicht 
passen würde, weil eine als unwahr betrachtete Tatsache ja nicht geleugnet, sondern nur  
bestritten werden kann. 

Fatal könnte sich auch die Gleichbehandlung mit einer bloßen Tatsache des Privat- und 
Familienlebens auswirken. Und der zynische Wille, eine tatsächlich wahre Behauptung 
zu bestrafen, ist nicht einmal einem Gesetzgeber zuzumuten, der für gewaltfreie Mei-
nungsäußerungen über mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegende, also schon histo-
rische und überdies umstrittene Ereignisse eine Strafdrohung von bis zu 20 (in Worten: 
zwanzig!) Jahren für denkbar und akzeptabel hält. 

Der Bundesverfassungsgesetzgeber wagte es, bloß auf eine „notorische“ und daher nicht 
auch notwendig wahre Tatsachenbehauptung hin, deren Bestreiter als „Leugner“ zu dis-
kriminieren. Damit gab er zu erkennen, daß er dieses Problem nicht wirklich durchdacht 
haben kann. Oder möchte er den Österreichern mit einem unklaren, undurchdachten, 
aber drakonischen Strafgesetz den „Glauben“ an bloß „notorische“ und daher mögli-
cherweise unwahre historische Behauptung tatsächlich objektiv aufzwingen?   

Im Stalinismus mag es die Möglichkeit der Schaffung eines Strafgesetzes gegeben ha-
ben, laut welchem die Bestreitung, also das bloße Nichtglaubenwollen einer vielleicht 
wirklich unwahren Tatsachenbehauptung unter schwerste Strafdrohung gestellt wird. Im 
rechtsstaatlichen, nichttotalitären Österreich ist eine solche Möglichkeit trotz der unver-
kennbaren Tendenz, die menschenrechtwidrigen §§ 3 g und 3 h VerbotsG immer 
extensiver anzuwenden, je länger die NS-Zeit zurückliegt, einfach undenkbar.    

Die notwendige Folge des nur vom Obersten Gerichtshof, nicht jedoch vom Bundesver-
fassungsgesetzgeber eingeführten, objektiv also gar nicht bestehenden und rechtsstaat-
lich absurden Beweisthemenverbotes ist aber gerade die, daß die Bestreitung der Exi-
stenz von Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen de 
facto ohne Rücksicht darauf bestraft wird ob es solche Gaskammern gegeben hat oder 
nicht. Ebenso wie bei den ehrenrührigen Tatsachen des Privat- und Familienlebens 
dürfte bei der gesetzlich objektiv nicht gedeckten und überdies gegen § 3 StPO versto-
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ßenden M e i n u n g  des OGH, es bestehe dieses Beweisthemenverbot, die Wahrheit 
in strafprozessual ordnungsgemäßer Weise gar nicht erforscht werden. Hat man die mehr 
als fatalen Konsequenzen der objektiv gesetzlosen bzw. sogar gesetzwidrigen Dekretie-
rung dieses „Beweisthemenverbotes“ im Obersten Gerichtshof wirklich bedacht? 

1.4  Jedes erstinstanzliche Gericht, welches – mit der wahren strafprozessualen Rechtslage ver-
traut gemacht – über sachlich offenbar relevante Beweisanträge zum Beweis dessen, daß es 
NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen 
nicht gegeben habe, zu entscheiden hat, ist in der Frage, ob diese (Sach)Beweise abzulehnen 
oder ob sie aufzunehmen sind, verpflichtet, das Gesetz anzuwenden und einer als objektiv 
gesetzlos, ja gesetz- und menschenrechtswidrig erkannten Praxis des Obersten Gerichtshofes 
nicht zu folgen. Das erstinstanzliche Gericht ist selbstverständlich dem rechtsstaatkonformen 
Gesetz, hier dem § 3 StPO, nicht aber dem Obersten Gerichtshof verpflichtet, wenn dieser 
aus § 3 h VerbotsG samt Justizausschußbericht etwas herauslesen will, was objektiv darin 
nicht im entferntesten enthalten ist und bei rechtsstaatlich demokratischen Verhältnissen 
auch gar nicht enthalten sein könnte. Die klare und eindeutige Bestimmung des § 3 StPO er-
laubt verfahrensrechtliche Beweisthemenverbote überhaupt nicht, sie verbietet sie vielmehr. 
Wären verfahrensrechtliche Beweisthemenverbote zulässig, so wäre dies das Ende des den 
österreichischen Strafprozeß beherrschenden Grundsatzes der Verpflichtung der Gerichte zur 
Ermittlung der materiellen Wahrheit. An das in der vorzitierten OGH-Entscheidung vom 
10.12.1993, Os 1/93, EvBl 54/1994, unter objektiver Verletzung der grundlegenden Bestim-
mung des § 3 StPO aus § 3 h VerbotsG „abgeleitete“ verfahrensrechtliche Beweisthemenver-
bot können die Gerichte der ersten Instanz somit keinesfalls gebunden sein. 

1.5 In seiner Entscheidung vom 18.10.1990, JBl 1991/464 betrachtet der Oberste Gerichtshof die 
Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B und Diesel-
motorabgasen als eine wissenschaftlich belegte, der herrschenden Geschichtsauffassung ent-
sprechende Tatsache im Range zeitgeschichtlicher Notorietät. Dabei hat er sich jedoch nur 
auf die Brockhaus Enzyklopädie, Stichwort „Gaskammer“, „Konzentrationslager“ beziehen 
können. Zu diesem höchstrichterlichen Ausspruch ergeben sich folgende Fragen:  

a) Fällt eine solche, immerhin den Tatsachenbereich betreffende Feststellung überhaupt in 
die Kompetenz des Obersten Gerichtshofes? 

b) Ist die Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B 
oder Dieselmotorabgasen wirklich eine wissenschaftlich belegte, der unbestritten herr-
schenden Geschichtsauffassung entsprechende offenkundige Tatsache? Eine offenkun-
dige Tatsache weiß nach dem Erkenntnis des OGH EvBl 1948 Nr. 242 jedermann bzw. 
kann deren Kenntnis von jedermann vorausgesetzt werden. Der Universitätsprofessor für 
Zeitgeschichte und gerichtlich bestellte Sachverständige Prof. Dr. Gerhard Jagschitz war 
aber – bei genauer Betrachtung – trotz oder gerade wegen seiner damals bereits 
vierjährigen Forschung im Jahre 1991 nicht einmal in der Lage, auch nur ein Gutachten 
über die Frage zu erstellen, was genau wenigstens die Geschichtswissenschaft weiß oder 
als gesicherte Tatsache betrachten kann. Ein Gutachten über wahre Tatsachen, die je-
dermann weiß, gibt es nach dem Wissensstand des Angeklagten bis heute nicht. Wie ge-
denkt man unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des faktischen, gesetzlich nicht ge-
deckten Beweisthemenverbotes darüber hinweg kommen zu können? 

 c) Kann die „Klarstellung“ dessen, daß ein zeitlich weit (aber nicht weit genug) zurück-
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liegender Sachverhaltskomplex wie NS-Massenmord-Gaskammern mit Zyklon B oder 
Dieselmotorabgasen als historische Tatsache notorisch sei, überhaupt in die Kompetenz 
der Gesetzgebungsorgane der Republik Österreich fallen?  

Welcher rechtlichen Kategorie wäre eine solche durch das Parlament erfolgte „Klarstel-
lung“ allenfalls zuzuordnen? 

Sollte sie zu den „natürlichen“ Vermutungen zählen, denen zufolge gewisse Umstände, 
ohne daß es einer Beweisführung bedürfe, für wahr gehalten werden, so hätte dies neuer-
lich nur die Konsequenz, daß die entsprechenden Fakten, deren ja nur vermutete Richtig-
keit bezweifelt wird, vom Gericht als beweisbedürftig behandelt werden müssen.   

1.6 Wird aufgrund der zwar vom Justizausschuß erwähnten, nicht aber im Wortlaut des § 3 h 
VerbotsG enthaltenen „Klarstellung“ von NS-Massenmord-Gaskammern mit Zyklon B oder 
Dieselabgasen als notorische Tatsache eine Anklage nach § 3 h VerbotsG wegen Bestreiten 
ihrer Existenz, erhoben, so gibt es bei gesetzeskonformer Anwendung der StPO nur die fol-
genden zwei Möglichkeiten:  

• Die eine besteht darin, daß der Angeklagte zu dieser reinen Tatsachenfrage keinen 
Beweisantrag stellt und auch das Gericht keinen Zweifel an deren Notorietät hat. In 
diesem Fall könnte eine Beweisaufnahme unterbleiben, sofern sich das mit der 
Pflicht des Gerichtes vereinbaren ließe, den Beschuldigten, auch wo es nicht aus-
drücklich vorgeschrieben ist, über seine Rechte zu belehren (hier über mögliche 
Sachbeweisanträge).   

• Die andere Möglichkeit besteht darin, daß der Anklage offenbar zielführende, weil 
sachlich mit überwältigender Erfolgsaussicht (auf Verifizierung oder Falsifizie-
rung) begründete Anträge auf Durchführung eines ganzen Bündels von Sachbewei-
sen entgegengestellt werden. Diesen Beweisanträgen ist stattzugegeben, weil das, 
was für den Bereich des Zivilprozesses mit seiner Parteimaxime gilt, in dem vom 
Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit beherrschten Strafprozeß erst 
recht gelten muß.  

1.7 Haben sich die mit der in Rede stehenden Beweisabschneidung befaßten Gerichte noch nie-
mals die Frage gestellt, ob denn der offenbar zielführende Sachbeweise beantragende Ange-
klagte nicht eigentlich eine dem Gericht obliegende Aufgabe erfüllt, nämlich die Erhebung 
der zu seiner Belastung wie zur Verteidigung gleichermaßen geeigneten Umstände mit glei-
cher Sorgfalt zu betreiben?   

1.8 In der bisherigen Rechtssprechung zur historischen Notorietät von NS-Massenmord-Gas-
kammern mit Zyklon B oder Dieselmotorabgasen wird geflissentlich übergangen, was die 
Offenkundigkeit (Notorietät) einer Tatsache überhaupt ist: Nach Werner Sarstedt, Reiner 
Hamm, „Die Revision in Strafsachen“, 5. Auflage, wird hierzu ausgeführt: 

„Freilich gehört zum Begriff der Offenkundigkeit nicht die Wahrheit. Die Offenkun-
digkeit ist eine  M e i n u n g  über Tatsachen, eine von verläßlicher Seite vorge-
tragene, eine vielleicht unwidersprochen gebliebene, vielleicht von vielen Menschen 
geglaubte, möglicherweise aber falsche Meinung.“ 

Jede bloß offenkundige Tatsache kann somit wahr oder falsch sein. Deshalb könnte sich die 
berechtigte Frage ergeben, ob Gerichte, die glauben, gewaltlose Meinungstäter wegen „Leu-
gnens der Gaskammern“ nach § 3 h VerbotsG als Verbrecher bestrafen zu müssen, zwangs-
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läufig mit dem bedingten Vorsatz handeln, letztlich zu Unrecht einen nicht nur subjektiv 
sondern sogar objektiv Unschuldigen zu verurteilen? Die Gerichte kennen ja die Möglich-
keit, daß ihre bloße Meinung über die Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter 
Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen genauso wahr wie unwahr sein kann, 
lassen sich von einer Verurteilung aber trotz dieser Unsicherheit beharrlich nicht abhalten. 
Wird damit nicht objektiv – zwar ungewollt aber dennoch bewußt – in Kauf genommen, daß 
ein Unschuldiger wegen eines Verbrechens bestraft wird, das er nicht begangen hat, obwohl 
sich die richterliche  M e i n u n g  über eine Schuldvoraussetzung durch objektive Sach-
beweise falsifizieren ließe!  

1.9 Ein weiteres, für den Standpunkt der Anklage wohl unlösbares Problem ist die im Zusam-
menhang mit dem Tatvorwurf des Leugnens (von NS-Massenmord-Gaskammern unter Ver-
wendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen) stehende Rechtsfrage über die Auslegung 
dieses Begriffes.  

Es lag und liegt dem Angeklagten nichts ferner, als wirklich geschehene NS-Verbrechen, 
welcher Art auch immer, zu „leugnen“. Sein Respekt gilt allen Opfern politischer Willkür, 
wo immer solche unter verbrecherischen Machthabern leiden. Der Begriff des Leugnens wird 
aber in der Rechtssprechung nach dem VerbotsG offenbar unrichtig angewendet.  

Zur Verwirklichung des Verbrechenstatbestandes des § 3 g VerbotsG reicht nach der Rechts-
sprechung der bedingte Vorsatz. Nur darum geht es in den speziellen Fällen des § 3 h Ver-
botsG, also des LEUGNENS der Existenz der hier in Rede stehenden Gaskammern nicht. 
Denn das spezielle Tatbestandsmerkmal „LEUGNEN“ kann erst und nur durch bewußte Äu-
ßerung einer Unwahrheit in Täuschungsabsicht verwirklicht werden. In der Brockhaus Enzy-
klopädie, 19. Auflage, findet sich unter dem Stichwort LÜGE die folgende Definition:  

„Bewußte falsche Aussage, auf Täuschung angelegte Aussage. Da Wahrhaftigkeit 
eine der Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens und eine Forderung der 
Selbstachtung ist, stimmen alle Richtungen der Ethik in der Verwerfung der Lüge 
überein.“  

Es muß im Rechtsstaat Österreich davon ausgegangen werden, daß auch der Gesetzgeber der 
Verbotsgesetznovelle 1992 sowie der Oberste Gerichtshof unter dem Begriff des Leugnens 
nichts anderes verstehen dürfen, als dies laut Brockhaus übereinstimmend für alle ethischen 
Richtungen gilt. Oder glaubt man etwa, auch diesem klaren und eindeutigen Begriff aus der 
Luft heraus eine ganz und gar andere Bedeutung unterstellen zu dürfen, wenn es gegen 
„Rechte“ oder jene geht, die willkürlich zu solchen ernannt werden? Dürfen denn diesen 
MENSCHEN gegenüber alle rechtsstaatlichen Sicherungen mißachtet werden? Es mag – laut 
OGH – das „Tatbild“ der Betätigung im nationalsozialistischen Sinne nach § 3 g VerbotsG 
mit nur bedingtem Vorsatz zu verwirklichen sein. Das Delikt nach § 3 h VerbotsG hingegen 
ist vom Bundesverfassungsgesetzgeber bewußt vom Delikt der Betätigung im national-
sozialistischem Sinn nach § 3 g VerbotsG abgekoppelt worden: „Wird das Tatbild des neu 
geschaffenen § 3 h VerbotsG vorsätzlich erfüllt, so bedarf es nicht des Nachweises eines be-
sonderen Vorsatzes der Betätigung im nationalsozialistischem Sinn nach § 3 g VerbotsG.“ 
(siehe JAB 387 Blg NR 18 GP, S 4, Punkt 2 Abs. 2). 

Rechtlich zutreffend gewürdigt kann also das im Tatbild des § 3 h VerbotsG enthaltene Ein-
zeltatbestandsmerkmal „LEUGNEN“ in der Form bloß bedingten Vorsatzes unmöglich ver-
wirklicht werden. Dies bedeutet, daß dem Angeklagten nachgewiesen werden muß, daß er 
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positiv weiß, daß es in der NS-Zeit im Kriege Zyklon B- und Diesel-Massenmord-Gaskam-
mern in der offiziell dargestellten Art und Weise gegeben habe, daß er aber (um zu täuschen) 
absichtlich die gegenteilige Meinung verbreitet, also lügt. Es kann und darf auch der Oberste 
Gerichtshof den Begriff der „Wissentlichkeit und Täuschungsabsicht voraussetzenden 
Lüge“ keinesfalls in den denkgesetzwidrigen Begriff „Lüge mit bedingtem Vorsatz“ um-
deuten und derart dem Angeklagten sein menschenrechtliches Grundrecht auf Führung von 
Entlastungsbeweisen ohne Rechtsgrundlage abschneiden. 

1.10 Hat man weiters nicht bedacht, daß der Nationalrat und Bundesrat sowie der Oberste Ge-
richtshof, welche einfach von der angeblichen Offenkundigkeit der NS-Massenmord-Gas-
kammern unter Verwendung von Zyklon B und Dieselabgasen, ausgehen, zwar über keine 
im Strafverfahren brauchbaren Quellen für ihre bloße Meinung und auch über keine eigenen 
Ermittlungsmöglichkeiten verfügen, aber dennoch alle jene als Leugner diskriminieren wol-
len, welche zur Verifizierung oder Falsifizierung dieser eben nur offenkundigen und damit 
nicht notwendigerweise gegebenen Tatsachen überwältigend zielführende Sachbeweise auf 
naturwissenschaftlich-technischer Basis anbieten?  

Als im Zuge einschlägiger Strafverfahren in den Nichtigkeitsbeschwerden der Verteidigung 
auf die Dürftigkeit der Stichworte „Gaskammern“ und „Konzentrationslager“ in der Tertiär-
quelle Brockhaus als „Erkenntnisquelle“ hingewiesen und um Nennung weiterer und vor al-
lem tragfähiger Erkenntnisquellen ersucht wurde, ist dies in den jeweiligen Stellungnahmen 
der Generalprokuratur nicht geschehen und wurde insbesondere auch im Urteil vom 10. De-
zember 1993 zu 15 OS 1/93 mit Stillschweigen übergangen. Im Urteil vom 16. Februar 1994 
zu 13 Os 135/92 ist neuerlich keine einzige weitere tragfähige Erkenntnisquelle für die Exi-
stenz von Massenmord-Gaskammern angegeben worden. Es wurde lediglich behauptet, daß 
der im Urteil vom 18.10.1990 erfolgte Hinweis auf die Brockhaus Enzyklopädie 19 nur die 
beispielhafte Anführung einer Fundstelle sei, in der die vielen Dokumentierungen dieser 
Tatsache lexikalen Niederschlag gefunden haben. Worin die „vielen Dokumentierungen“ 
bestehen soll, läßt der Oberste Gerichtshof auch weiterhin völlig im Dunkeln. Das ist natür-
lich verständlich, wenn der Bericht des Universitätsprofessors Dr. Gerhard Jagschitz vom 
10.1.1991 in Betracht gezogen wird, wonach es eine taugliche, geschweige denn wissen-
schaftlich aufbereitete Literatur auf Seite der offiziösen Historiker über NS-Massen-
mord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen über-
haupt nicht gibt.    

1.11 In der hier ebenfalls bedeutsamen materiellrechtlichen Hinsicht muß zur Strafbestimmung 
des § 3 h VerbotsG noch folgendes gesagt werden. Die bloße Verwendung der Worte „natio-
nalsozialistischer Völkermord“ bzw. „andere NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ im 
§ 3 h VerbotsG ist viel zu undeutlich und unbestimmt, um dieser Strafbestimmung auch das 
Bestreiten der Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Einsatz von Zyklon B oder 
Dieselabgasen auf die behauptete Art und zum Beispiel auch das angebliche Geschehen in 
Babi Jar unterstellen zu können.  

a)  Völkermord ist nach dem Sprachgebrauch auf vielerlei Art und Weise ausführbar, wie die 
Geschichte leider zeigt und auch im österreichischen Strafrecht (§ 321 StGB) ausdrücklich 
anerkannt ist. Im § 3h VerbotsG ist keineswegs in der für Zwecke des Strafverfahrens 
unerläßlichen Bestimmtheit gesagt, daß es sich hierbei um Massenmord in Zyklon B 
und Diesel-Gaskammern auf die offiziös behauptete Art handle. Nach § 321 StGB ist 
beispielsweise schon die Deportation einer Menschengruppe und deren getrennte Unterbrin-
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gung nach Geschlechtern Völkermord. Dieses allseits unbestrittene Faktum der NS-Judenpo-
litik ist nicht nur offenkundig, sondern eben auch wahr. Dies kann von den in einschlägigen 
Strafverfahren gleichfalls als offenkundig angenommenen, aber nachhaltigst umstrittenen 
Zyklon B- und Diesel-Massenmord-Gaskammern aber nicht gesagt werden.  

b) Meint man in der politischen Strafjustiz, daß mit dem Terminus „andere NS-Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit“ jede, also auch die unsinnigste Beschuldigung unter die Strafbe-
stimmung des § 3 h VerbotsG fällt? Versteht man nicht, 

• daß mit dem angeblichen Beweisthemenverbot auch in Ansehung „der anderen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ein Freibrief für jegliche Beschuldigung 
und Beleidigung der zum Großteil gar nicht mehr lebenden Kriegsgeneration 
geschaffen wird,  

• daß damit der österreichischen und deutschen, den jetzigen Rechts- und Sozial-
staat mit erbaut habenden Groß- und Urgroßvätergeneration das menschen-
rechtlich grundlegende Recht auf Verteidigung mit der (punkto Strafdrohung 
verheerenden) Strafgewalt eben jenes Staates vorenthalten wird, zu dessen vor-
nehmsten Pflichten der Schutz der Ehre nicht nur seiner einzelnen Staatsbürger, 
sondern auch jener des Staatsvolkes gehört und  

• daß die Tatsache, daß sich ein Pariser Appellationsgerichtshof weigerte, mit der 
Strafgewalt des Staates in eine Diskussion einzugreifen, die ausschließlich Hi-
storikern und dem interessierten Publikum vorbehalten ist, ein Beispiel auch 
für die österreichische politische Gerichtsbarkeit sein sollte? 

Zusammenfassung des Punktes III.1: 

a) Der Beweis der Unrichtigkeit einer als „notorisch“ anzunehmenden Tatsache (hier die Exi-
stenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Diesel-
motorabgasen und das Verbrechen von Babi Jar in der Art und dem Umfang, wie von der 
orthodoxen Geschichtsschreibung behauptet), ist im Strafverfahren zulässig: 

• Die in der OGH-Entscheidung vom 18.10.1990 JBL 1991/464 behauptete 
Unzulässigkeit entsprechender Widerlegungsbeweise ist nicht nur durch kei-
nerlei Gesetzesbestimmung gedeckt, sondern würde die grundlegende Bestim-
mung des § 3 StPO gravierend verletzten. 

• Das in der OGH-Entscheidung vom 10.12.1993, EvBl 1994/54 behauptete 
Beweisthemenverbot des § 3 h VerbotsG findet sich weder in dessen Wortlaut 
und Sinn, noch in den erläuternden Bemerkungen des Justizausschußberichtes 
387 Blg NR 18. GP 4. 

Alle oben beantragten Beweise sind daher zuzulassen und aufzunehmen, oder die 
Staatsanwaltschaft tritt von der Anklage zurück. 

b) Die Strafbestimmung des § 3 h VerbotsG enthält kein konkretes Tatbild für den etwa darun-
ter fallenden „Völkermord“ und die „anderen NS-Verbrechen“ gegen die Menschlichkeit. Sie 
ist daher rechtsstaatlich nur in Ansehung vollkommen unstrittiger NS-Verbrechen anwend-
bar. Keinesfalls können darunter die nachhaltig umstrittenen Massenmord-Gaskammern 
mittels Zyklon B und Dieselmotorabgasen, sowie das gleichfalls umstrittene Verbrechen in 
Babi Jar subsumiert werden. 

c) Ein Leugnen mit bedingtem Vorsatz ist begrifflich unmöglich. Sollten daher weiterhin 
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Anklagen, wie die hier vorliegende wegen Leugnens der Existenz von NS-Massenmord-Gas-
kammern der offiziösen Art und Weise sowie des Verbrechens von Babi Jar, erhoben wer-
den, muß das Gericht dem Angeklagten nachweisen, daß er von der Begehung des jeweiligen 
Verbrechen positiv überzeugt ist, aber dennoch und in Täuschungsabsicht öffentlich das Ge-
genteil verbreitet, also lügt. Dieser Beweis, kann aufgrund der gegebenen Situation (siehe 
den Bericht von Univ.-Prof. Dr. Jagschitz oben auf Seite 5) unmöglich erbracht werden.  

     

2.  Zur Frage des Einflusses der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das ver-
meintliche Beweisthemenverbot. 

2.1 Der Oberste Gerichtshof verweist darauf, daß die im Verfassungsrang stehenden Bestimmun-
gen des Art. 10 MRK über die Meinungsäußerungsfreiheit durch ein einfaches Gesetz (um so 
mehr also durch ein Bundesverfassungsgesetz, wie das VerbotsG) beschränkt werden kön-
nen. Er übersieht dabei jedoch, daß dies nur unter den eng umgrenzten Voraussetzungen des 
Art 10 Abs. 2 der Menschenrechtskonvention geschehen darf. Danach ist zwingende Voraus-
setzung für jegliche Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit, daß sie im Interesse der 
nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit, oder der öffentlichen Sicherheit und 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung unentbehrlich ist. Daran sind nicht nur die 
Gesetzesorgane der Republik Österreich gebunden, sondern auch die Gerichte im Zuge der 
Gesetzesanwendung. Aus welchen Gründen immer aber könnte ein Beweisverbot über das 
Thema, ob die von der herrschenden Geschichtsauffassung behaupteten NS-Gaskammermas-
senmorde mit Zyklon B und Dieselabgasen bzw. das Verbrechen von Babi Jar nach den na-
turgesetzlich-technischen Gegebenheiten überhaupt möglich waren, oder dies, wie der Ange-
klagte meint, vollkommen auszuschließen ist, für die wohlverstandenen Interessen der Repu-
blik Österreich unentbehrlich sein? Im wohlverstandenen Interesse der rechtsstaatlichen, 
nicht-totalitären Republik Österreich liegt es, daß kein Bürger wegen Bestreitens eines histo-
rischen, der Verifizierung oder Falsifizierung durch Sachbeweise auch heute noch zugängli-
chen Geschehnisses als Leugner für schuldig erkannt werden darf und kann, wenn ihm der 
Beweis der Unrichtigkeit des Geschehnisses abgeschnitten wird. Das unentbehrlichste Inter-
esse des zivilisierten, rechtsstaatlichen Österreich ist es, daß niemand des Lügens schuldig 
gesprochen werden darf, ohne daß ihm das Gericht zweifelsfrei nachweist, daß er – um zu 
täuschen – absichtlich die Unwahrheit sagt, obwohl ihm die Wahrheit voll und ganz bewußt 
ist. 

2.2 Wenn die maßgeblichen politischen Kräfte dennoch meinen, das öffentliche „Leugnen“ der 
NS-Zyklon B- und Diesel-Massenmord-Gaskammern MRK-widrig unter schwerste Strafe 
stellen zu sollen, so dürfen sie nach Art. 6 (3) lit. d) MRK jedenfalls die Führung des Gegen-
beweises nicht abschneiden. Es ist denkunmöglich, daß es berechtigte Interessen irgendeiner 
nicht-totalitären Gesellschaft gibt, einem des LEUGNENS längst vergangener Geschehnisse 
Angeklagten den sachlich begründeten Gegenbeweis für die Richtigkeit seiner Äußerungen 
abschneiden zu dürfen. Naturgesetze und technische Gegebenheiten sind konstant und von 
jeweils politisch herrschenden Systemen völlig unabhängig. Respektiert denn niemand, daß 
es nur in totalitären Staaten überhaupt denkbar ist, jemanden wegen Leugnens eines so strit-
tigen zeitgeschichtlichen, lange zurückliegenden Sachverhaltes wie den der Zyklon B und 
Diesel-Gaskammern sowie den der angeblich über dreißigtausend Opfer fordernden Massen-
erschießung in Babi Jar, eines Schwerstverbrechen allein dadurch schuldig sprechen zu kön-
nen, daß ihm der angebotene und offensichtlich zielführende Sachbeweis seiner Unschuld 
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abgeschnitten wird und von einem Nachweis des Leugnens schon gar keine Rede ist?  

2.3 Die wie oben ausgeführt, einer gesetzlichen Grundlage gänzlich entbehrende und objektiv 
gegen das grundlegende Menschrecht der Meinungsäußerungsfreiheit verstoßende Annahme 
eines Beweisthemenverbotes ist noch aus einem weiteren Grund unzulässig, nämlich wegen 
der Österreich verpflichtenden Existenz der Art. 17 und 18 der Menschenrechtskonvention. 
Danach darf keine Bestimmung der MRK dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, 
für eine Gruppe oder eine Person das Recht begründe, eine Tätigkeit auszuüben, oder eine 
Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in der Konvention festgelegten Rechte 
und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in 
der Konvention vorgesehen, hinzielen. Auch dürfen die nach der erwähnten Konvention ge-
statteten Einschränkungen dieser Rechte und Freiheiten nicht für andere Zwecke (z. B. wie in 
Österreich im Kampf gegen unerwünschte Meinungen und demokratisch agierende Widersa-
cher) als die vorgesehenen angewendet werden.   

 Die Republik Österreich ist sich dessen ja bewußt, daß das aus der Besatzungszeit stam-
mende, insbesondere auch die Meinungsäußerungsfreiheit einschränkende VerbotsG nicht 
nur der österreichischen Verfassungsordnung, sondern auch internationalen Menschenrechts-
instrumenten widerspricht. (Siehe die Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers an den Na-
tionalrat vom 17. Mai 1992, Zl. 353. 110/69 – I/6/92). In dieser Anfragebeantwortung wird 
die Menschenrechtswidrigkeit des Verbotsgesetzes vom Bundeskanzler zwar nicht authen-
tisch, aber kompetent eingestanden. Die „Begründung“ für diese Verletzung der Verfassung 
und der Menschenrechte durch die Republik Österreich ist nicht stichhaltig und in keiner 
Weise nachvollziehbar. Sie sei, so der Bundeskanzler, aus „besonderen historischen, verfas-
sungsrechtlichen und verfassungspolitischen Gründen unumgänglich“, obwohl solche einer-
seits nach Art. 10 Abs. 2 MRK nicht relevant sind und von ihm andererseits auch gar nicht 
aufgezeigt werden konnten. Die Konsequenz aus dem Eingeständnis des Bundeskanzlers, 
daß das die Meinungsäußerungsfreiheit einschränkende VerbotsG grundsätzlich menschen-
rechtswidrig ist, kann und darf nicht die sein, daß es von den Gerichten in voller Kenntnis 
seiner Menschenrechtswidrigkeit dennoch angewandt wird. Gerichte dürfen ein menschen-
rechtswidriges Gesetz nicht, oder jedenfalls nur unter Einhaltung der durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention gesetzten Einschränkungen anwenden. Das ist ja der Sinn des 
Beitritts Österreichs zur MRK. Der Republik Österreich ist es verwehrt, die grundlegenden 
Bestimmungen der MRK durch die Gesetzgebung oder im Zuge der Ausübung der Gerichts-
barkeit so gravierend zu verletzen. 

2.4 Der zwingende Einfluß der Verfassungsbestimmungen der Art 10, 17 und 18 MRK auf die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit in Sachen des § 3 h VerbotsG ist folgender. 

• Die nach dem Eingeständnis des Bundeskanzlers verfassungs- und menschenrechts-
widrige Strafbestimmung des § 3 h VerbotsG ist nur maximal eingeschränkt anzu-
wenden. Wer etwa die unstrittige Deportation der Juden und deren nach Geschlech-
tern getrennte Unterbringung in Lagern leugnet, kann danach angeklagt werden. Wer 
aber die Existenz von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon 
B oder Dieselmotorabgasen in der öffiziös behaupteten Art oder das Verbrechen von 
Babi Jar bestreitet, darf nach § 3 h VerbotsG nicht angeklagt werden, weil hiervon in 
dieser Strafbestimmung mit der erforderlichen Klarheit und Deutlichkeit keine Rede 
ist (Art 7 Abs 1 MRK).  
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• Sollte eine Anklage wegen Leugnens von NS-Massenmord-Gaskammern unter Ver-
wendung von Zyklon B oder Dieselmotorabgasen bzw. des Verbrechens von Babi Jar 
dennoch erfolgen, darf nach Art 10 Abs 2 MRK ein Schuldspruch nicht erfolgen, weil 
eine derartige, die Meinungsäußerungsfreiheit einschränkende Gesetzesbestimmung 
für Österreich aus dessen wohlverstandenen Interesse keinesfalls unentbehrlich ist. 

• Dem „Leugner“ dieser Verbrechen unter Abschneidung des Gegenbeweises zu verur-
teilen, verstößt nicht nur gegen die Mindestrechtsgarantie der MRK, sondern auch ge-
gen die Unschuldsvermutung nach ihrem Art 6 Abs 2. Dies zieht gleichzeitig einen 
Verstoß gegen die Artikeln 10, 17 und 18 MRK nach sich. 

• Speziell gegen die Unschuldsvermutung in Ansehung des entscheidend relevanten 
Einzeltatbestandsmerkmales „Leugnen“ des § 3 h VerbotsG wird gravierend versto-
ßen, wenn nach der in Österreich derzeit gängigen Praxis dessen Verwirklichung 
ohne jegliche Beweisaufnahme, also quasi aus der Luft gegriffen, nur unter Verwen-
dung der begriffswidrigen Phrase des „Leugnens mit bedingten Vorsatz“ angenom-
men wird. 

Zusammenfassung des Punktes III.2: 

a) Die Strafbestimmungen sowohl des § 3 g, also auch des § 3 h VerbotsG und deren Anwen-
dung durch die österreichischen Gerichte verstoßen permanent gegen die Artikel 6, 7, 10, 17 
und 18 der Menschenrechtskonvention. Die dabei angewandte Methode besteht darin, daß 
der Oberste Gerichtshof eine, sogar durch einfache Gesetze mögliche Einschränkung dieser 
Verfassungsbestimmungen dekretiert, dabei aber übersieht (oder geflissentlich übergeht?), 
daß diese Einschränkungsmöglichkeit nur innerhalb der ganz eng umgrenzten Voraussetzun-
gen des Art. 10 Abs. 2 MRK besteht. An diese eng begrenzten Voraussetzungen sind sowohl 
der Gesetzgeber der §§ 3 g und 3 h VerbotsG wie auch die Strafgerichte gebunden. Der Ge-
setzgeber und die Gerichte aber kümmern sich objektiv in keiner Weise darum, ob die von 
der MRK zwingend geforderten Voraussetzungen bei der Beschlußfassung über diese beiden 
Paragraphen bzw. bei deren gerichtlicher Anwendung beachtet oder gravierend verletzt wor-
den sind bzw. ob laufend dagegen verstoßen wird. Die Unentbehrlichkeit für die im Art 10 
Abs 2 MRK angeführten Interessen liegt – objektiv betrachtet – weder hinsichtlich der §§ 3 g 
u. 3 h VerbotsG, noch in Ansehung der nach dieser Strafbestimmung angeklagten Einzelfälle 
vor. 

Die Europäische Menschenrechtskommission – wegen der Rechtsverletzungen in solchen 
Fällen fristgerecht angerufen – ist dagegen bisher bedauerlicherweise nicht eingeschritten. 
Dies bedeutet aber keinerlei Freibrief für etwaige künftige österreichische Rechtsverletzun-
gen solcher Art. Auch die Kommission hat die Konventionsbestimmungen anzuwenden: Sie 
kann sich deren Mißachtung vielleicht einmal in einem Einzelfall leisten, in bloß uner-
wünschten Meinungsäußerungsfällen, darf sie aber nicht laufend übergehen, wenn sie das 
Prinzip nicht aufs Spiel setzen will. 

b) Derzeit ist der Einfluß der MRK auf die in Österreich „garantierte“ Meinungsäußerungsfrei-
heit nahezu null: 

• Dafür, daß jene Meinungen, die den Interessen der herrschenden Kräfte entsprechen, 
frei geäußert werden können, bedarf es keiner Menschenrechtskonvention. Solche 
Meinungen werden nicht verfolgt, sondern immer und überall belohnt.  
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• Geht es aber um Äußerungen, die den herrschenden Kräften unerwünscht sind, so 
werden diese als politisch rechtsextrem etikettiert und ohne Rücksicht darauf verfolgt, 
ob eine Unterdrückung aus wohlverstandenen Interessen Österreichs unentbehrlich ist 
bzw. ob die vor einem halben Jahrhundert untergegangene NSDAP mit dem betref-
fenden Thema überhaupt jemals befaßt war, oder ob heute Unerwünschtes auch von 
den außer Frage stehenden Parteien schon vertreten wurde oder wird. 

c) Der die Meinungsäußerungsfreiheit betreffende Zustand der Republik Österreich ist der, daß 
die Art. 3, 6, 7, 10, 17 und 18 MRK in den zurecht oder zu Unrecht der politisch Rechten zu-
geschriebenen Anklagefällen totes Recht sind.  

 Die Gerichte und die Rechtswissenschaft sind aufgerufen, der Europäischen Menschen-
rechtskonvention in diesem Bereich Geltung zu verschaffen; die Gerichte haben dies mittels 
konsequent einschränkendster Anwendung der §§ 3 g und 3 h VerbotsG, dieser Relikte aus 
totalitärem Denken, durch vorurteilsfreies Durchleuchten dieser Strafbestimmungen und 
durch Hinweise auf konkrete Möglichkeiten, wie der von der MRK angestrebte Standard an 
Meinungsäußerungsfreiheit erreichbar wäre, durchzusetzen. 

d)  Von erheblicher Bedeutung sind dabei noch die folgenden Hinweise:  

d1) In der Anklageschrift wird auf Seite 28 ausgeführt, „daß eine wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit diesem Thema durch § 3 h VerbotsG nicht ausgeschlossen ist, doch könne die 
Berufung auf eine naturwissenschaftliche Ausbildung (wie im vorliegenden Fall) nicht zur 
Umgehung des Gesetzes mißbraucht werden.“ Daß nach Wortlaut und Sinn des § 3 h Ver-
botsG eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema NS-Massenmord-Gas-
kammern unter Verwendung von Zyklon B und Dieselmotorabgasen, nicht ausgeschlossen 
ist, trifft zu.  

Laut Justizausschußbericht (der insoweit jedoch unbezweifelbar keine Gesetzeskraft hat) soll die – vom Bun-
desverfassungsgesetzgeber der Verbotsgesetznovelle 1992 gnädig gewährte – Erlaubnis (!) zu seriösen 
wissenschaftlichen Arbeiten allerdings auf Einzelaspekte des historischen Geschehens eingeschränkt werden. 
Dieser untaugliche Einschränkungsversuch bestätigt drastisch, mit welcher Oberflächlichkeit an die Schaffung 
des § 3 h VerbotsG herangegangen wurde: 

Mit welchem Recht glaubt der Verfassungsgesetzgeber die Erlaubnis zu seriösen wissenschaftlichen Arbeiten 
an diesem historisch außerordentlich bedeutsamen Thema auf bloße Einzelaspekte einschränken zu dürfen? 
Denkt er wirklich, daß ein demokratisches Gesetzgebungsorgan der Wissenschaft Vorgaben (z.B. NS-Massen-
mord-Gaskammern haben existiert) machen kann, die auch die Befassung mit Einzelaspekten (welchen?) ad 
absurdum führt. Diese Überlegung steht intellektuell etwa auf dem gleichen Niveau wie der allfällige Befehl an 
die Wissenschaft, Einzelaspekte des Kosmos nur insoweit zu erforschen, als sie der biblischen Schöpfungsge-
schichte nicht widersprechen. 

Ist dem Verfassungsgesetzgeber das Problem des Zusammenhangs zwischen Teil und Ganzem unbekannt? 
Weiß er nicht, daß in einem vernetzten System die Ergebnisse der Forschung über Einzelaspekte immer, mehr 
oder weniger stark, auf das Ganze (hier auf den Kern des Geschehens) rückwirken?  

Vollkommen unzutreffend ist auch die Vorstellung der Staatsanwaltschaft, daß die Berufung 
auf eine naturwissenschaftliche Ausbildung eine Umgehung des § 3 h VerbotsG sei. Wer 
sich zurecht auf seine naturwissenschaftliche Ausbildung beruft, leistet zu diesem Thema 
auch dann nur jene seriöse wissenschaftliche Arbeit, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft 
„nicht ausgeschlossen“, also nicht strafbar ist, wenn er dabei zu nicht erwarteten, uner-



Galilei 2000 – Seite 67 

wünschten Forschungsergebnissen gelangt.   

d2) Es zeigt sich also, daß die Staatsanwaltschaft in dieser Hinsicht völlig in die Irre gelaufen 
und mit der Problematik des Einflusses der Freiheit von Wissenschaft und Forschung auf die 
naturwissenschaftlichen Aussagen des Angeklagten nicht im entferntesten ins reine gekom-
men ist.  

Demgemäß mußte ihr das Oberlandesgericht Wien in der Entscheidung über den Einspruch 
gegen die Anklage vom 28.8.2000, ON 553 Hilfestellung leisten. Auf Seite 4 dieser Ent-
scheidung wird ausgeführt, „daß pseudowissenschaftliche Darstellungen des Beschuldigten 
wie in der Anklageschrift dargestellt, die Eigenschaft wissenschaftlicher Lehre und For-
schung nicht beanspruchen können, und daher lediglich als schlichte Meinungsäußerung an-
zusehen sind.“ Auch der (übrigens schon in anderen Fällen verwendete) Ausspruch über die 
angebliche „Pseudowissenschaftlichkeit“ unerwünschter wissenschaftlicher Arbeiten, wie 
auch der des Angeklagten, ist nicht durchdacht:  

• Gerichte sind ohne Unterstützung durch Sachverständige nicht in der Lage im 
gegebenen komplexen Zusammenhang von sich aus die Wissenschaftlichkeit oder 
Pseudowissenschaftlichkeit einer Arbeit oder Aussage festzustellen: Dies am aller-
wenigsten aber dann, wenn sich der Oberste Gerichtshof – wie schon oben ausgeführt 
– auf eine taugliche (seriöse) wissenschaftliche Arbeit zur Stützung seines Stand-
punktes bisher gar nicht berufen konnte.   

• Zum Thema NS-Massenmord-Gaskammern haben Gerichte nur Sachverständige auf 
dem Gebiet der Zeitgeschichte zugezogen. Selbstverständlich wurden dabei nur Wis-
senschaftler eingesetzt, die Vertreter der offiziösen Darstellungen über dieses Thema 
sind und von vornherein die Auffassungen ihrer Brotherren vertreten. Solche 
Sachverständige haben historische Arbeiten von Revisionisten grundsätzlich mit dem 
Prädikat „pseudowissenschaftlich“ bedacht und die Gerichte sind dem gefolgt, ganz 
unabhängig davon, welcher objektiven Qualität die Arbeiten des Sachverständigen 
einerseits und jene des betreffenden Revisionisten andererseits sind. Auf diese Weise 
werden offenbar wissenschaftliche Arbeiten von Revisionisten unschwer aber unbe-
rechtigt mit dem Vermerk „pseudowissenschaftlich“ ausgesondert und übergangen. 
Auf dem Gebiet der Zeitgeschichte kann es unter den herrschenden Verhältnissen 
eine objektive Überprüfung gar nicht geben. Die Anhänger der staatlich gewünschten 
Zeitgeschichtsschreibung sind privilegiert. Mit Argumenten der Revisionisten müssen 
sie sich niemals auseinandersetzen. In ihrer Eigenschaft als gerichtlich bestellte 
Sachverständige brauchen sie sie nur als „Pseudowissenschaftler“ bezeichnen und 
können sie damit ohne jegliches Risiko diskriminieren. Den Revisionisten wird mit 
der Strafgewalt des Staates der Mund verschlossen. 

d3) Dieser eines nichttotalitären, freiheitlich westlichen Rechtsstaates unwürdige Unter-
drückungsmechanismus versagt aber im vorliegenden Fall. Um einen auf naturwissenschaft-
lich-technischer Basis argumentierenden und diesbezüglich auch ausgebildeten Angeklagten 
der „Pseudowissenschaftlichkeit“ zu überführen, kann sich die politische Strafjustiz selbst-
verständlich keines Sachverständigen aus dem Fach Zeitgeschichte bedienen. Sie müßte 
mangels eigener Qualifikation in Ansehung der relevanten naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen entweder die Argumente des Angeklagten gelten lassen oder aber Sachverständige aus 
diesen naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen mit der Begutachtung betrauen. 
Solche Gutachten wären im Gegensatz zu den Zeitgeschichtsgutachten objektiv nachvoll-
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ziehbar. 

 Die Staatsanwaltschaft und das Oberlandesgericht sind wie gesagt für die Beurteilung, ob na-
turwissenschaftlich-technisch fundierte Äußerungen zu diesem Thema „pseudowissenschaft-
lich“ sind, nicht kompetent. Der gerichtlich bestellte Sachverständige für Zeitgeschichte 
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Jagschitz hat sich jedoch in seinem oben auf Seite 5 auszugsweise 
zitierten Bericht an das Landesgericht für Strafsachen Wien vom 10.1.1991 zu 20 Hv 
5720/90 ausdrücklich auf „zahlreiche Einwände in der revisionistischen Literatur“ berufen; 
also bezieht er sich selbst auch auf revisionistische Literatur als Grundlage für sein Gutach-
ten. Zumindest diese zahlreichen revisionistischen Arbeiten können daher weder pseudowis-
senschaftlich, noch gar kriminell sein.  

In der Anklageschrift aber wird auf Seite 27 unten und 28 oben, entgegen dem gutachtlichen 
Bericht des Universitätsprofessors für Zeitgeschichte Dr. Gerhard Jagschitz, der historische 
Revisionismus als kriminell hingestellt.  

Die unter Anklage gestellten Thesen des Angeklagten sind auf naturwissenschaftlich-techni-
scher Grundlage objektiv und eindeutig verifizierbar oder falsifizierbar. Hierauf – nämlich, 
daß alles gegen und für seine Äußerungen sprechende mit gleicher Sorgfalt ermittelt wird – 
hat der Angeklagte ein ihm vom Gesetz garantiertes Recht. 

 Mit der inhaltsleeren Phrase, daß die Berufung auf naturwissenschaftlich-technische Arbeiten 
und Erkenntnisse das Gesetz umgangen und die Arbeiten der Revisionisten oder gar der na-
turwissenschaftlich-technischen Forscher wie dem Angeklagten „pseudowissenschaftlich“ 
seien, vermag in keiner Weise begründet oder auch nur plausibel zu machen, daß die Be-
weisanträge des Angeklagten ohne Relevanz für den Wahrspruch der Geschworenen sind 
und deshalb der Ablehnung verfallen dürften.  

 Bevor die oben beantragten Sachverständigen der diversen naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen ihr Gutachten erstattet haben, mangelt es vielmehr an dem für die Anklage unerläßlichen 
dringenden Tatverdacht. 

 

3. Zur nicht erfolgten forensischen Erhebung von Sachbeweisen in den bisherigen Prozes-
sen im Zusammenhang mit den NS-Zyklon B- und Diesel-Massenmord-Gaskammern: 

3.1 Wäre die Behauptung einer millionenfachen Ermordung von Angehörigen des jüdischen 
Volkes in NS-Massenmord-Gaskammern mit dem Entwesungsmittel Zyklon B bzw. Diesel-
abgasen nicht nur offenkundig, sondern auch richtig, müßten nicht nur taugliche Tatorte 
und Tatwaffen objektiv erweislich sein, (was bisher noch in keinem Gerichtsverfahren durch 
Erhebung von Sachbeweisen zweifelsfrei geklärt worden ist), sondern es müssen auch alle 
mit einem derart unfaßbaren und entsetzlichen Völkermord unausweichlich verbundenen 
Folgen nachhaltige Spuren hinterlassen haben. Auch diese wären mittels einer objektiven Be-
weisaufnahme noch heute einwandfrei feststellbar.  

Die gerichtliche Sachverhaltsannahme eines so unsagbaren Völkermordverbrechens an dem 
jüdischen Volk hat somit in nichttotalitären Rechtsstaaten zur unerläßlichen Voraussetzung, 
daß alle wesentlichen Phasen und Folgen einer derart entsetzlichen Untat in jenen Bereichen, 
wo die Durchführung objektiver Sachbeweise möglich ist, mit solchen Sachbeweisen nach-
vollzogen werden muß.  

Fehlt dann auch nur ein einziges Glied in der logischen Kette: 
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• Tauglichkeit der behaupteten Tatorte, 

• Tauglichkeit der behaupteten Tatwaffen Zyklon B und Abgase von Dieselmoto-
ren, sowie objektive Möglichkeit der behaupteten Tatabläufe, 

• Tauglichkeit der behaupteten Art, wie die fehlenden Leichen beseitigt worden 
seien, 

• nachvollziehbarer Niederschlag der Verringerung der jüdischen Bevölkerung 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber dem Stand von 1939 um die behauptete 
Opferanzahl in der Bevölkerungsstatistik, 

so ist die herrschende offiziöse Geschichtsauffassung jedenfalls in Strafsachen nach § 3 h 
VerbotsG unbeachtlich, ein Schuldspruch also nicht möglich.  

Daraus folgt zwingend, daß Sachverständige nur aus dem Fach Zeitgeschichte außerstande 
sind, diesen umfangreichen Themenkomplex allein zu bearbeiten.  

In Hinblick auf das den Deutschen und Österreichern angelastete, nicht nur extremst entsetz-
liche, sondern auch riesenhafte Verbrechen kann das Wissensgebiet des Historikers erst dann 
und nur dort zur Tatsachenermittlung beigezogen werden, wenn und wo naturwissenschaft-
lich-technische Gutachten nicht mehr oder überhaupt nicht erstellt werden könnten. 

Alle Archivunterlagen und alle Angaben von Zeitzeugen können nur den Ausgangspunkt 
für eine möglichst vollständig auf naturwissenschaftlich-technische Sachbeweise gestützte 
Befundaufnahme und Begutachtung bilden, die dann den Beweis oder die Widerlegung des 
fragwürdigen Verbrechens bilden könnten. Ergeben sich hierbei zwischen dem Inhalt von 
Dokumenten und von Zeitzeugenangaben einerseits und dem Ergebnis von durchgeführten 
naturwissenschaftlich-technischen Sachbeweisen andererseits unüberbrückbare Widersprü-
che, so scheiden erstere als Grundlage für die Vornahme von Sachverhaltsfeststellungen aus. 
Kein Dokument und kein Zeuge kann logischerweise ein naturwissenschaftlich fundiertes 
Beweisergebnis widerlegen, wohl aber ohne Zweifel umgekehrt! 

3.2 Eine Abschaffung der §§ 3 g und 3 h VerbotsG ist bei der derzeitigen und wohl auch künfti-
gen Zusammensetzung der Gesetzgebungsorgane und Behörden in absehbarer Zeit, ungeach-
tet der überwältigend dafür sprechenden Argumente, kaum zu erwarten. Aber die Beendi-
gung der objektiv gesetzlosen Beweisabschneidung sowie die maximal einschränkende An-
wendung der §§ 3 g und 3 h VerbotsG durch Untersuchungsrichter und Schwurgerichtshöfe 
ist real vorstellbar. Es kann ja nicht ausgeschlossen werden, daß sich dennoch einmal ein(e) 
Untersuchungsrichter(in) bzw. ein Schwurgerichtshof mit der für den Obersten Gerichtshof 
so prekären Frage der rechtlichen Haltbarkeit des im Gesetz nicht vorhandenen „Beweisthe-
menverbotes“ sowie mit dem Einfluß der Europäischen Menschenrechtskonvention auf diese 
Strafbestimmung befaßt. Damit würde den Dingen auf den Grund gegangen und auf Einhal-
tung des Grundsatzes der Verpflichtung zur objektiven Wahrheitsermittlung durch das Ge-
richt bestanden werden.   

Im Grunde ist es kaum vorstellbar, daß sich in der auf lebendige Meinungsfreiheit, Pluralität 
und Einhaltung der Menschenrechte gegründeten rechtsstaatlichen Republik Österreich, die 
in Bezug auf die Forschung zur NS-Zeit derzeit erzwungene, mit dem Strafrecht unverein-
bare Friedhofsruhe auf Dauer aufrecht erhalten läßt.  

3.3 Daß nach dem Justizausschußbericht vom 5.12.1992 zum § 3 h VerbotsG auch in der Wissen-
schaft nur über Einzelaspekte des die Frage der NS-Massenmord-Gaskammern betreffenden 
Komplexes geforscht werden darf, nicht jedoch über diesen als Ganzes, ist für einen zivili-
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sierten Rechtsstaat eine absolute Unmöglichkeit. Warum geht niemand aus der Rechts- bzw. 
Geschichtswissenschaft gegen diese absurde Ungeheuerlichkeit vor, erhebt nicht wenigstens 
seine Stimme? Die betreffenden Naturwissenschaftler kennen die Möglichkeit, dem hier zur 
Debatte stehenden Gesamtkomplex dadurch auf den Grund zu gehen, daß die sich in Fülle 
anbietenden Sachbeweise durchgeführt werden. Aber auch sie schrecken – mit wenigen Aus-
nahmen – vor jeglichem Protest gegen dieses faktische wissenschaftliche Arbeitsverbot zu-
rück. Wird nicht bedacht, daß ebenso wie das im Falle des Galileo Galilei von den Machtha-
bern erzwungene Verbot der Benutzung von Fernrohren ihr überholtes Weltbild nicht zu ret-
ten vermochte, es möglicherweise auch nicht gelingen könnte, durch Verbot der naturwissen-
schaftlich-technisch-kriminologisch ausgerichteten Forschung über die historischen Ge-
schehnisse das offiziöse Geschichtsbild zu retten?  

B. 

Ich stelle also durch meinen ausgewiesenen Verteidiger den weiteren 

Antrag, 

den Akt an den Herrn Untersuchungsrichter zur Aufnahme der oben angeführten Beweise zurück-
zuleiten, weil dies im Rahmen einer Hauptverhandlung aufgrund unmittelbar einsichtiger prozeß-
ökonomischer Gründe untunlich wäre. 

C. 

Schließlich stelle ich durch meinen ausgewiesenen Verteidiger noch den 

Antrag, 

den gegen den Angeklagten ergangenen Haftbefehl vom 29.4.2000 aufzuheben. 

 

Begründung:  

Vordergründig scheint Tatausführungsgefahr gegeben, weil der Angeklagte seine Meinung, 
die Annahme von NS-Massenmord-Gaskammern unter Verwendung von Zyklon B oder Dieselmo-
torabgasen sei aus naturwissenschaftlich-technischen Gründen mit absoluter Sicherheit auszuschlie-
ßen, auch weiterhin verbreitet hat. 

Im speziellen Fall dieses Angeklagten liegen die Dinge aber anders. Das gegen ihn anhän-
gige Verfahren ist im Jahre 1996, also vor mehr als 5 Jahren eingeleitet worden. Davor war gegen 
ihn etwa zwei Jahre lang nach § 3 g und h VerbotsG unter 26d Vr 3050/94 ermittelt worden. Er hat 
Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen 
Frist gehört wird und zwar von dem Gericht, das über die gegen ihn erhobene strafrechtliche An-
klage zu entscheiden hat. 

Da es außerdem die oben dargelegten gravierenden Gründe für die Annahme der Straflosigkeit 
seiner gewaltfreien Meinungsäußerungen gibt, darf – was die Tatausführungsgefahr anlangt – nicht 
vorweg von deren Strafbarkeit ausgegangen werden. Ob die Meinungsäußerungen des Angeklagten 
eine strafrechtlich verpönte Tat überhaupt verwirklichen, wird entweder durch Verfahrenseinstel-
lung oder durch den Wahlspruch der Geschworenen zu entscheiden sein. Nach der Rechtsprechung 
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des Obersten Gerichtshofes ist in den Fällen solcher gewaltloser Meinungsäußerungen, wie sie dem 
Angeklagten zur Last gelegt werden, die Anwendung der Untersuchungshaft nicht zulässig. Mehr 
als sich zur Hauptverhandlung bereitzuhalten (was der Angeklagte stets getan hat und auch weiter-
hin tut) kann von ihm nicht verlangt werden. Sache des Gerichtes ist es, entweder den Haftbefehl 
aufzuheben und den Akt an den Untersuchungsrichter zurückzuleiten, oder eine Hauptverhandlung 
anzuberaumen.     

Der Angeklagte hat weder das Eine noch das Andere verhindert, sondern sich dem Gericht 
immer zur Verfügung gehalten, so daß Fluchtgefahr auch zur Zeit der Erlassung des Haftbefehls 
nicht vorlag. Zu keiner Zeit wollte und will sich der Angeklagte einem  f a i r e n  Gerichtsverfah-
ren entziehen.  

SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die Verteidigung, unverzichtbares Organ der Strafrechtspflege mit großer Verantwortung im 
Rahmen ihrer Mitarbeit an der Gewährleistung eines fairen Strafverfahrens und (vor allem) von Ein-
zelfallgerechtigkeit kann und darf sich mit dem vom Obersten Gerichtshof praktizierten, objektiv 
gravierend gesetzwidrigen verfahrensrechtlichen Beweisthemenverbot zu historischen Fragen nicht 
abfinden. Sie ist verpflichtet, von ihren innerstaatsrechtlich und menschenrechtlich begründeten Ein-
wänden gegen diese objektiv rechtswidrige Vorenthaltung des grundlegenden Menscherechtes auf 
Verteidigung niemals abzulassen. 

Deshalb werden die rechtlichen Einwände gegen diese Rechtssprechung in jedem in solchen 
Fällen einzubringenden Schriftsatz auszuführen sein, ohne Rücksicht darauf, ob der Oberste Ge-
richtshof darauf inhaltlich konkret eingeht. Nur weil auf klare rechtliche Argumente nicht wirklich 
geantwortet wird, verlieren diese nicht an Gewicht.  

Zumindest sollte die Rechtssprechung auch bedenken, daß der Bundesverfassungsgesetzgeber 
durch die oben behandelte Formulierung des § 3 h VerbotsG mit seiner mittelalterlich drakonischen 
Strafdrohung   d i e  g a n z e  L a s t  dieser menschenrechtswidrigen partiellen Vorenthal-
tung des Grundrechtes auf Verteidigung  a n  d i e  G e r i c h t s b a r k e i t  a b g e -
s c h o b e n  h a t .  Ein „Beweisthemenverbot“ ist im Gesetz nicht verankert. Es wird nur vom 
Obersten Gerichtshof objektiv ohne rechtliche Deckung und gegen die grundlegende Verpflichtung 
aller Strafgerichte zur Erforschung der materiellen Wahrheit praktiziert. Diese Faktum enthebt die 
Untergerichte nicht ihrer selbständigen Verpflichtung zur menschenrechtskonformen Einhaltung der 
diesbezüglich eindeutigen, nach wie vor geltenden rechtsstaatlich orientierten Regeln des Strafpro-
zeßrechtes.    

                   Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
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4.   Ablehnung des Beweisantrages ON 431 vom 4.3.2002 durch das Gericht: 
Nach einem Jahrzehnt Beweisabschneidung durch den Untersuchungsrich-
ter unterstellt Richter Dr. Karl Fischer dem Beschuldigten „Verzögerung 
des Verfahrens“!   
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5.   Bestätigung der Ablehnung des Beweisantrages ON 431 vom 4.3.2002 durch 

die Ratskammer  
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6.   Ersuchen des Verteidigers Dr. Herbert Schaller an das Gericht, die 

Geschworenen gesetzeskonform zu belehren – vom Gericht ignoriert! 
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7.  Allgemeine, in einem Schwurgerichtsverfahren vor einem österreichischen Gericht 
übliche Rechtsbelehrung für die Geschworenen  
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8.   Spezielle, auf das gegenständliche Sondergerichtsverfahren abgestimmte „Rechts- und 

Geschichtsbelehrung“ der Geschworenen! In Österreich lehren Richter in den Hinter-
zimmern der Gerichte Physik und Zeitgeschichte! – Natürlich unter Ausschluß der Öf-
fentlichkeit und der Verteidigung! In diesem, mit dem Hexenhammer vergleichbaren 
Elaborat „korrigiert“ das Gericht sogar die renommierte jüdischen Historikerin und 
Holocaust-Forscherin Gitta Sereny bezüglich Auschwitz! Anstatt die Geschworenen 
nach dem Gesetz zu belehren, wie Verteidiger Dr. Herbert Schaller ersucht hatte (Punkt 
6), animierte das Gericht die Geschworenen, gegen die Verfassung, gegen die Straf-
prozeßordnung und gegen die Menschenrechte zu verstoßen und somit ihren Eid als 
Geschworene zu brechen!  
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9.   Das Urteil: Ergebnis der Abstimmung: 8:0 für SCHULDIG in allen 18 
Fragen an die Geschworenen! – Physik ist Nonsens und die Erde ist (wieder) 
eine Scheibe... 
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10.  Protokoll der Hauptverhandlung 
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11. Niederschrift der Geschworenen: 2 kurze Sätze für 18 Anklagepunkte! Ein 
weiterer Verstoß gegen die Strafprozeßordnung und ein Indiz dafür, daß 
das Urteil schon vorher fest stand  
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12. Beschwerde an den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wegen 
des gegenständlichen Urteils unter totaler Beweisabschneidung und wegen 
der Umstände der politischen Gefangenschaft, 5. Oktober 2004 

 
Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 

Verfahrenstechniker 
Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 

 
EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 

 
Ihr(e) Zeichen:  ECHR-LGer0.1 CS/rs;  ECHR-Lt 
                       CS/mhk; ECHR-P01R.Ger Cs/rs 

Wien, 5. Oktober 2004 

Menschenrechtsbeschwerde 

gegen das Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien, vom 3. September 2003, Az 30a Vr 
3166/96, Hv 4304/00y, unter totaler Beweisabschneidung zu drei Jahren Haft – ein Jahr davon unbe-
dingt – und wegen der über ein Jahrzehnt langen Verschleppung des gegenständlichen Strafverfahrens 
durch die österreichische Justiz (Punkt I) und wegen der Begleitumstände meiner politischen Gefan-
genschaft vom 21. Juni 2003 bis 8. Juni 2004 (Punkt II). 

Sehr geehrte Damen und Herrn! 

Ich hatte Sie in den letzten Jahren laufend über meine politische Verfolgung informiert. Leider sind im Zuge 
meiner Flucht und meines dreijährigen Lebens im Untergrund die meisten mir von Ihnen in den letzten Jahren 
zugesandten Unterlagen verloren gegangen. Im Juni d. J. aus einjähriger politischer Gefangenschaft entlassen, 
erhebe ich hiermit  

I. 
Menschenrechtsbeschwerde  gegen das oben erwähnte Urteil und gegen die Verzögerung des Verfah-
rens durch Zurückweisung aller von mir bzw. meinem Verteidiger eingebrachten entlastenden Beweis-
anträge Endnote 1  durch den Untersuchungsrichter Mag. Rainer Engelberger bzw. durch das Gericht 
unter Vorsitz von Richter Dr. Karl Fischer, am Landesgericht für Strafsachen Wien.  

Nach der Gerichtsverhandlung wurden die Geschworenen vom Vorsitzenden des Schwurgerichtes, Richter 
Dr. Karl Fischer, unter Ausschluß der Öffentlichkeit und ohne Beisein meines Verteidigers, vorsätzlich 
falsch belehrt und zum Bruch ihres Eides als Geschworene animiert. (Vgl. Punkte 6, 7 und 8 der beilie-
genden Dokumentation „Galilei 2000“). Als Abschluß einer aggressiven Verhandlungsführung, wie man sich 
dies im europäischen Ausland vermutlich kaum vorzustellen vermag. Der Spruch der Geschworenen: keine 
Gegenstimmen in allen Punkten, nach totaler Beweisabschneidung durch das Gericht, lassen keine andere 
Schlußfolgerung zu. Ich verweise dazu auf Beilage 1. Endnote 2  

Da eine Anrufung höhere Gerichtsinstanzen in Österreich nur meine Haft verlängert hätte, mußte ich 
notgedrungen darauf verzichten. Nicht zuletzt aus Rücksicht gegenüber meiner Familie. Ich hätte an-
dernfalls sehr lange – vielleicht sogar Jahre – in Untersuchungshaft verbringen müssen, bevor die 
ohnehin voraussehbare Entscheidung des Obersten Gerichtshofes gefallen wäre. In Österreich ist es 
gängige Praxis, die Untersuchungshaft als psychologisches Druckmittel zu benutzen. Die im Vergleich 
zu anderen Staaten lange Dauer, wurde von Menschenrechtsorganisationen schon oft kritisiert.    

Die Erfahrung lehrt, daß der Oberste Gerichtshof prinzipiell die Urteile der Erstgerichte bestätigt,  
insoweit es sich um Verfahren nach dem sogenannten Verbotsgesetz handelt, die ihrerseits wieder ihre 
ständigen Gesetzes-, Verfassungs- und Menschenrechtsbrüche mit Entscheidungen des OGH begrün-
den! Ein Teufelskreis, aus dem es für den Bürger kein Entrinnen gibt.  
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Der OGH begründet seine Entscheidungen hauptsächlich durch  v o r s ä t z l i c h  falsche Auslegung des 
Begriffs „Notorietät“, unter gebetsmühlenartiger Wiederholung der abwegigen Behauptung, mit der histori-
schen Wahrheit würde man den Nationalsozialismus – ein politischen System, das bekanntlich seit nunmehr 
fast 60 Jahren nicht mehr existiert – verherrlichen und den historisch, auch unter seriösen Revisionisten unbe-
strittenen Völkermord an den europäischen Juden bestreiten oder gar gutheißen. Daß sowohl er selbst, als 
auch der Justizausschuß des österreichischen Parlamentes und das österreichische Justizministerium aus-
drücklich festgehalten haben, daß die Befassung mit h i s t o r i s c h e n  E i n z e l a s p e k t e n  des Dritten 
Reiches das Verbotsgesetz nicht berühren, so daß die von der Verfassung garantierte Freiheit der Wissen-
schaft und ihre Lehre und die Meinungsfreiheit Endnote 3 gewahrt bleiben, wird dabei stets mißachtet. Dem-
nach liegt in meinem Fall kein Verstoß gegen § 3 h des Verbotsgesetzes vor, wie u.a. in der Anklage-
schrift und im Urteil behauptet wird!     

Richter des Obersten Gerichtshofes der Republik Österreich ließen sich – so unglaublich dies auch 
klingen mag – sogar dazu hinreißen, einen Bericht des Justizausschusses des Parlamentes zu verfäl-
schen, um ihre Fehlurteile zu rechtfertigen! Endnote 4  

 

II. 
Des weiteren erhebe ich Menschenrechtsbeschwerde wegen der Umstände Endnote 5 meiner politischen 
Gefangenschaft vom 21. Juni 2003 bis 8. Juni 2004: 

1.) Ich wurde in der Justizanstalt Wien Josefstadt wochenlang mit einem HIV-positiven Häftling 
in einem, nur wenige Quadratmeter großen Einmannzelle gesperrt, ohne vorher über den Zu-
stand dieses Häftlings informiert worden zu sein!  

2.) Durch die unerträglich hohe Temperatur in der fast nicht zu lüftenden Zelle in der Justizan-
stalt Wien Josefstadt, einem bunkerartigen Stahlbetonbau, wo ich insgesamt mehrere Monate 
verbringen mußte, erlitt ich mehrere Kreislaufzusammenbrüche. Der Sommer des Jahres 2003 
war bekanntermaßen überdurchschnittlich heiß. Die untere Hälfte des Zellenfensters war ver-
sperrt worden. Die verbleibende Fensteröffnung maß gerade 30 x 30 cm – und das bei Außen-
temperaturen jenseits von 35 Grad Celsius. Ich leide seitdem unter Kreislaufstörungen und 
ständigen Kopfschmerz, die meine Lebensqualität stark beeinträchtigen. Das Zellenfenster 
mündet(e) in einen mit Müll-, Ratten- und Taubenkot verschmutzten Hof, in dem unzählige 
Tauben den kotverseuchten Staub durch ständiges Aufflattern in der Luft verteil(t)en. Dieses 
gesundheitsschädliche Aerosol wurde und wird von den Häftlingen und vom Personal eingeat-
met. Kaum ein Justizbeamter oder Häftling in der JA-Wien Josefstadt, der nicht über Reizung 
der Atmungsorgane oder ähnliche Erkrankungen klagt. Tag für Tag dröhnte aus den wie 
Schalltrichter wirkenden Höfen bis in die frühen Morgenstunden das Gegröle frustrierter 
Häftlinge in allen Sprachen des Balkan (zwischen 80 und 90 % der Häftlinge sind Ausländer), 
so daß an Schlaf kaum zu denken war. Auf Beschwerden bei der Justizwache wegen des Lärms 
erhielt ich zur Antwort, daß man aus Personalmangel keinen Beamten zur Überwachung der 
Nachtruhe abstellen könne. Endnote 6  

3.) Der vom Strafvollzugsgesetz garantierte sogenannte Offene Strafvollzug wurde mir ohne An-
gabe von Gründen verweigert! Nach der Verurteilung wurde ich in die Justizanstalt Krems 
verlegt, in ein Untersuchungsgefängnis ohne zeitgemäße Gefängnis-Infrastruktur. Krems liegt 
ca. 80 Kilometer vom Wohnort meiner Familie entfernt, so daß Besuche meiner Familie zu ei-
nem organisatorischen und vor allem finanziellen Problem wurden. Die bereits erfolgte Zusage, 
meine Haft in der JA Wien Simmering verbringen zu dürfen, wurde vom Justizministerium 
ohne Angabe von Gründen wieder zurückgezogen.  

4.) Als politischer Gefangener, der gegen kein Gesetz verstoßen hat, beantragte ich im Juni 2003 
mit dem Internationalen Roten Kreuz Kontakt aufnehmen zu dürfen. Auch dies wurde mir 
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verwehrt! Des weiteren wurde mein Ersuchen um Einzelbegnadigung an den damaligen Bun-
despräsidenten Dr. Thomas Klestil vom Justizministerium nicht weitergeleitet.   

5.) Die mir vom Gesetz zugestandene und von der Leitung der JA Krems bereits getätigte Eingabe 
für die Weihnachtsamnestie im Dezember 2003 wurde nach einer schriftlichen Weisung des Ju-
stizministeriums in Wien wieder zurückgenommen. Weisungsgeber: Leitenden Staatsanwalt im 
Justizministerium Dr. Adalbert Vlasek. Diebe, Räuber, Betrüger und Berufsverbrecher kamen 
selbstverständlich in den Genuß der Weihnachtsamnestie! Endnote 7  

6.) Auch ein Ansuchen auf Unterbrechung der Haft von einer Woche (im Strafvollzugsgesetz vor-
gesehen), in meinem Fall zum Zweck der Sanierung der elektrischen Installationen in unserer 
ehelichen Wohnung und notwendiger erzieherischer Maßnahmen gegenüber meinem minder-
jährigen Sohn, wurde von den Justizbehörden abgelehnt. Endnote 8  

7.) Während meiner Strafhaft in der JA-Krems wurde mir vom Anstaltsarzt mehrere Male die 
ärztliche Hilfe verweigert. Beschwerden wurden von ihm mit Häme quittiert. Vom Kranken-
haus Krems wurde mir nach einem weiteren Kreislaufkollaps Wechselduschen zur Kreislauf-
stärkung verordnet. Der Arzt der JA Krems weigerte sich, diese Therapie zu bewilligen.     

Ich ersuche Sie, die vorgebrachte Beschwerde zu prüfen und die österreichischen Behörden zu veranlassen, 
das gegenständliche Gerichtsurteil aufzuheben, sowie den durch das Urteil und die jahrzehntelange Ver-
schleppung des Strafverfahrens Endnote 9 verursachten materiellen Schaden, den meine Familie und ich erlitten 
haben, zu entschädigen. Der jahrzehntelange versteckte und offen dargebrachte Terror gegen meine Familie 
und mich entzog uns vollständig die wirtschaftliche Basis. Nur die Hilfe von Freunden ermöglichte uns das 
Überleben. 

Mit dem Ausdruck der Hochachtung 

 

DI Wolfgang Fröhlich 

B e i l a g e  1 : „Galilei 2000“, Dokumentation eines politischen Schauprozesses am Landesgericht für Straf-
sachen in Wien. Zusammenstellung der wichtigsten Dokumente des politischen Strafverfah-
rens gegen meine Person, Az: 30a Vr 3166/96, Hv 4304/00y; Umfang 163 Seiten DIN A4. 

B e i l a g e  2 :  Brief an Frau Justizminister Dr. Karin Miklautsch, vom 29.7.2004. Thema: Zustände und 
Häufung von Todesfällen in österreichischen Gefängnissen. (Blieb bisher unbeantwortet). 

B e i l a g e  3 :  Information auf den Punkt gebracht: „Kontrolliert endlich die österreichischen Richter“. 

 
ENDNOTEN: 

1 Alle meine Anträge, Strafanzeigen und Beschwerden an das Gericht wurden nicht nur nicht behan-
delt, sondern einige Passagen sogar in die Anklageschrift aufgenommen! (Punkt 2 in der beiliegenden 
Dokumentation „Galilei 2000“). Juristen erklärten mir, daß dies eine ungeheure Verhöhnung des 
Rechtes wäre!   
2 Im Gegensatz zur Zweiten Republik Österreich durften sich im Dritten Reich Angeklagte verteidigen. Sogar 
der berüchtigte NS-Richter Dr. Roland Freisler ließ Entlastungsbeweise zu – selbst bei den Prozessen vor 
dem Volksgerichtshof nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944, wie Freisprüche beweisen!  
3  In Österreich: Staatsgrundgesetz, Artikel 17. (1) und Artikel 13. (1). 
4 In der Entscheidung 15 Os 1/93 wird die Definition des Justizausschußberichtes des österreichischen Parla-
mentes vom OGH verfälscht (Vgl. Punkt 3 der beiliegenden Dokumentation „Galilei 2000“, Beweisantrag 
vom 4.3.2002), indem der Satzteil, in dem von der Notorietät die Rede ist – die ja den Gegenbeweis zuläßt – 
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einfach ausgeklammert wird. Eine sogar in Österreich einzigartige Vorgehensweise! Zitat OGH: „Damit hat 
aber der Bundesverfassungsgesetzgeber ex lege klargestellt, daß der NS-Völkermord und die anderen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit >?< im Strafverfahren keiner weiteren beweismäßigen Erörterung be-
dürfen, woraus folgt, daß dieses Beweisthema einer Beweisführung entrückt ist.“ Der Satzteil „insgesamt als 
historische Tatsache notorisch sind und daher“, an der Stelle >?< im Originaltext fehlt in der OGH Entschei-
dung! Denn daß eine Handlung nicht gleichzeitig gesetzlich erlaubt und verboten – „entrückt“ – sein kann, 
das erkannten natürlich auch die Fälscher im OGH. Fortsetzung des OGH-Zitates: „Solcherart ergibt sich 
aber aus § 3 h VerbotsG verfahrensrechtlich der Sache nach ein Beweisthemenverbot in Ansehung der Tat-
sache des NS-Völkermordes und der anderen NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine Beweisauf-
nahme über diese Tatsachen kommt mithin nicht in Betracht. An diese Prozeßrechtslage sind die Strafge-
richte gebunden.“ Das Gegenteil ist der Fall! In einem Rechtsstaat sind Gerichte an die Strafprozeß-
ordnung gebunden und nicht an politische Vorgaben! Zufolge des Rechtsgrundsatzes der materiellen 
Wahrheit sind Gerichte nach § 3 StPO sogar verpflichtet, die zur Belastung wie die zur Verteidigung eines 
Beschuldigten dienenden Umstände mit gleicher Sorgfalt zu ermitteln.  

Mit dem vom OGH fixierten „verfassungsgesetzlichen Beweisthemenverbot“ - eine Rechtsschöpfung des 
OGH, denn im Gesetz steht davon nicht ein Wort! – verstoßt der OGH  nicht nur gegen die österreichische 
Strafprozeßordnung (§ 3), sondern auch gegen Artikel 6 der „Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten“, die auch von der Republik Österreich unterzeichnet wurde. Das Recht auf ein faires 
Gerichtsverfahren stellt bekanntlich einen Eckpfeiler der Menschenrechte dar.  

Um Kritik an der absonderlichen Rechtsauffassung, die dem OGH doch peinlich zu sein scheint, zu begegnen 
schreibt er im Entscheid OGH 10.12.93, 15 Os 1/93 - man muß es zweimal lesen, um es zu glauben: 

„Beweisthemenverbote sind im übrigen der österreichischen Strafrechtsordnung nicht fremd; er sei in 
dem Zusammenhang etwa auf § 112 zweiter Satz StGB verwiesen!“ 

Ein Blick auf § 112 StGB, zweiter Satz, entlarvt diese Perfidie:  

„Über Tatsachen des Privat und Familienlebens, und über strafbare Handlungen, die nur auf Verlan-
gen eines Dritten verfolgt werden, sind der Wahrheitsbeweis und der Beweis des guten Glaubens nicht 
zulässig.“            

Das Höchstgericht der Republik Österreich setzt hier ein Gesetz im Verfassungsrang, das NS-Verbotsgesetz, 
welches Verstöße, die der Gesetzgeber sogar als „Verbrechen“ wertet und mit bis zu 20 Jahren Freiheitsent-
zug ahndet, mit Auseinandersetzungen innerhalb der Familie oder mit der Nachbarschaft gleich! Argumen-
tationsnotstand zwingt eben zur Rabulistik. 
Mit den Argument der Offenkundigkeit historischer Geschehnisse maßt sich der OGH naturwissen-
schaftliche und historische Kompetenzen an, die er de jure und de facto nicht besitzt! Ebenso kein an-
deres Gericht! Ich verweise auf die „Rechts- und „Geschichtsbelehrung“ der Geschworenen durch das Ge-
richt im gegenständlichen Strafverfahren (Punkt 8 der beiliegenden Dokumentation „Galilei 2000“).  

In einer von abendländischen Wertvorstellungen geprägten Demokratie, muß es, gemäß dem herrschenden 
Wissenschaftsverständnis, gestattet sein, jede These zu hinterfragen und sie notwendigenfalls anzunehmen, 
zu verwerfen oder neuen Erkenntnissen anzupassen, was auch von der Österreichischen Verfassung aus-
drücklich garantiert wird! Der Zweifel ist doch seit Anbeginn der Menschheit eine der stärksten Triebfedern 
der kulturellen Evolution.   

Daß die sogenannte Offenkundigkeit (in österreichischem Juristendeutsch „Notorietät“) nicht mit objektiver 
Wahrheit gleichzusetzen ist, vermerken auch Werner Sarstedt und Rainer Hamm im Lehrbuch „Die Revision 
in Strafsachen“, 5. Auflage:  

„Die Offenkundigkeit ist eine Meinung über Tatsachen, eine von verläßlicher Seite vorgetragene, eine 
vielleicht unwidersprochen gebliebene, vielleicht von vielen Menschen geglaubte, möglicherweise aber 
falsche Meinung.“                         

Unsere christlich-abendländische Kultur tabuisiert die Lüge in jeder Erscheinungsform. Im gleichen Maß er-
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kennt sie die Wahrheit als höchsten sittlichen Wert an. (In Europa nicht heimische Kulturen pervertieren oft 
den Begriff „Wahrheit“, indem sie ihn auf egoistische Zwecklügen ausdehnen).  

Sogar in der viel geschmähten „DDR“ war die Justiz dazu angehalten, die Wahrheit zu ergründen, sogar in 
Zivilprozessen. Vgl. „Zivilprozeßrecht“, Keller, Göhring, Kietz, Staatsverlag der DDR, Berlin 1979: 

Seite 44: „Unter den Prinzipien des sozialistischen Prozeßrechts nimmt das Prinzip der Erforschung 
der objektiven Wahrheit eine zentrale Stellung ein.“  

Seite 47: „Die Gerichte nehmen bei der Sachaufklärung keine abwartende Stellung ein, sondern sind 
selbst verpflichtet, die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen aufzuklären und wahrheitsge-
mäß festzustellen.“  

Seite 48: „Bei der Sachaufklärung haben die Gerichte erforderlichenfalls von sich aus alle geeigne-
ten und angemessenen Erkenntnisquellen zu erschließen und zu nutzen.“  

Seite 128: „Schlüssige und ausführbare Beweisanträge auf Vernehmung von Zeugen dürfen wegen 
vermuteter Unglaubwürdigkeit nicht abgelehnt werden.“  

Seite 129: „Bleiben rechtserhebliche Tatsachen unbewiesen, so müssen sie so behandelt werden, als 
ob ihre Nichtexistenz festgestellt wurde.“ (Hervorhebungen durch den Antragsteller).                

Die Leitlinie sittlichen Verhaltens zivilisierter Europäer wird im wesentlichen durch zwei Kategorien des 
Erkennens von Wahrnehmungsinhalten (Kant) vorgegeben: die Ethik, der (möglicherweise und hoffentlich) 
genetisch determinierte Zwang zum „Guten“, und die exakten Wissenschaften. Die Positionen dieser beiden 
oft widersprüchlichen, jedenfalls aber schwer in Einklang zu bringenden Pole der menschlichen Erkenntnis 
sind außerdem zeit- und kulturabhängig. Robert Musil charakterisierte die damit verbundene Diskrepanz in 
„Der Mann ohne Eigenschaften“ wie folgt: 

„Die Menschheit erzeugt Bibeln und Gewehre, Tuberkulose und Tuberkulin. Sie ist demokratisch mit 
Königen und Adel; baut Kirchen und gegen die Kirchen wieder Universitäten; macht Klöstern zu Ka-
sernen, aber teilt Kasernen Feldgeistliche zu.“ 

Das wichtigste Instrumente zur Wahrheitsfindung ist in unserem Kulturkreis ohne Zweifel die Wissenschaft, 
deren Freiheit nicht nur die österreichische Bundesverfassung, sondern wie erwähnt auch der Gesetzgeber 
ausdrücklich garantieren, wenn letzterer in den Beilagen 387 zu den Stenographischen Protokollen des Natio-
nalrates XVIII. GP, „Bericht und Antrag des Justizausschusses“, Seite 4, im Zusammenhang mit dem soge-
nannten Verbotsgesetz folgendes vermerkt:  

„Strafbar macht sich demnach, wer diese von den Nationalsozialisten unbestreitbar begangenen Ver-
brechen überhaupt in Abrede stellt, oder sie (nicht bloß in Randbereichen, sondern in ihrem Kern) 
gröblich verharmlost, oder gar gutheißt oder zu rechtfertigen sucht, also die Verwerflichkeit dieser 
nationalsozialistischen Untaten in Frage stellt. Die für die Umschreibung der pönalisierten Tathand-
lung getroffene Wortwahl („Leugnen, Verharmlosen, Gutheißen, Rechtfertigen“) enthält auch Ele-
mente eines „gefärbten“ Vorsatzes und stellt klar, daß es dem Täter um das direkte oder indirekte 
Leugnen, Gutheißen oder grobe Verniedlichen des nationalsozialistischen Massenmordes gehen muß - 
nicht etwa um seriöse wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Einzelaspekten des historischen Ge-
schehens auseinandersetzen. Der Grundsatz der Freiheit der Wissenschaft bleibt somit gewahrt.“ 
(Hervorhebungen durch den Antragsteller). 

Woraus sich zweifelsfrei ergibt, daß das Befassen mit historischen Details – wie etwa die Erforschung 
der Anzahl der Opfer oder der logistischen und technischen Abläufe, und natürlich auch die Diskus-
sion in der Öffentlichkeit und das Berichten und Lehren darüber – keinesfalls einen Verstoß gegen das 
NS-Verbotsgesetz darstellt! 

Es bedarf keiner Erwähnung, daß von Zeugen behauptete Verbrechen tatsächlich begangen worden sein müs-
sen, um sie überhaupt „leugnen“, das heißt in Abrede stellen zu können. Daß menschliches Wirken und Han-
deln im Falle juristischer Bewertung mit den Naturgesetzen im Einklang gestanden haben muß, gilt wohl als 
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absolutes Mindestmaß an Logik und Vernunft, denn die Metaphysik ist als Leitlinie für die Rechtsprechung 
sicher ungeeignet. Zumindest in einer Demokratie abendländischen Zuschnitts.     

In keinem Rechtsstaat haben Gerichte die Kompetenz, Gesetze zu erweitern, umzuinterpretieren, zu 
ergänzen oder gar zu schaffen, sondern ausschließlich die vom Parlament beschlossenen Gesetze an-
zuwenden bzw. deren korrekte Anwendung zu überwachen. Im Bezug auf das NS-Verbotsgesetz haben 
Höchstgerichte in Österreich gegen diesen fundamentalen rechtsstaatlichen Grundsatz verstoßen und 
das Gesetz durch selbst definierte, zum Teil völlig aberwitzige Tatbestandsdefinitionen über das hinaus 
erstreckt, was vom Gesetzgeber beabsichtigt war! 

Die demokratisch bedenkliche Einflußnahme österreichischer Höchstgerichte auf die gesellschaftspolitische 
Entwicklung und die Einschränkung der von der Verfassung garantierten Freiheiten hat mittlerweile lange 
Tradition. Vom Verfassungsgerichtshof wurden zum Beispiel der Satz: „Befürwortung der Liebe zur eigenen 
Art“; die Bezeichnung „balkan-orientalische Verhältnisse“; die Verwendung des Begriffs „entartete Kunst“, 
welche als Kunstform „dem Wesen unseres Volkes widerspreche“; die Forderung nach – freiwilliger – Ka-
stration von Triebtätern; die Begriffe: „volksfremde Ideologie“, „schleichender Völkermord“ u.v.a.m. dem 
Verbrechenstatbestand des § 3 g VerbotsG unterstellt!   
5 Über die menschenrechtswidrigen Zustände in österreichischen Gefängnissen im allgemeinen wird noch 
anderenorts zu berichten sein. Insbesondere über den katastrophalen Hygienestandard. So werden zum Bei-
spiel gesunde Gefängnisinsassen mit HIV-positiven und/oder Hepatitis A, B und C infizierten Häftlingen, oft 
auf kleinstem Raum zusammengesperrt. Nur an zwei Tagen in der Woche kann man als Häftling duschen. 
Viele leiden an Fußpilz, weil es in den meist stark verschmitzten Gemeinschaftsduschen keine Einrichtung 
zur Fußdesinfektion gibt, wie in jedem öffentlichen Bad. Hautkrankheiten und Ekzeme sind weit verbreitet  
und werden mit Mengen von Salben und Tinkturen behandelt. Das Trinkwasser aus der Hauswasserleitung in 
der JA-Krems war zeitweise eine braune stinkende Brühe. Offenbar hält man in den Haftanstalten auch die 
erforderlichen Hygieneprüfungen des Trinkwassers für entbehrlich. Die nachträglich eingebauten Toiletten in 
den überbelegten Zellen (JA Krems) haben keinen Luftabzug nach außen, was zu unerträglichem Gestank in 
den Zellen führt. Die so gut wie immer kalten Mahlzeiten (mit Ausnahme der fast immer wäßrigen Suppe) 
findet man die unterschiedlichsten Fremdkörper (Putztüchern, Steinen, Haaren etc.). Von Beamten und Häft-
lingen wurde mir erzählt, daß unbeaufsichtigte Häftlinge beim Küchendienst auch schon in die Suppe ona-
niert und uriniert haben sollen! An manchen Tagen waren die Speisen völlig ungenießbar. Die Mahlzeiten 
werden auch von an Hepatitis erkrankten oder HIV-positiven Häftlingen an die Mithäftlinge verteilt! 
Es gab praktisch keine Möglichkeit der Körperertüchtigung. Die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten sind 
längst mit Häftlingen belegt. Die beängstigende Überfüllung der Haftanstalten stellt sowohl für die Häftlinge 
als auch für das Justizwache und die Bevölkerung ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Kaputtes Mobiliar 
wird prinzipiell nicht erneuert. Wäsche und persönliche Gegenstände der Häftlinge müssen in Pappkartons 
unter den Stockbetten gelagert werden (JA-Krems). Überdies müssen die Häftlinge in den mir bekannten 
Justizanstalten Wien Josefstadt und Krems Lebensmittel und Güter des persönlichen Bedarfes zu stark 
überhöhten Preisen kaufen! Die Waren sind nicht selten von minderer Qualität und am Ende der Ablauf-
frist. Die Häftlinge in manchen österreichischen Gefängnissen – die meisten von ihnen alles andere als 
begütert – werden auch noch schamlos ausgebeutet. Der Wucher blüht in diesem geschützten, von der 
Öffentlichkeit abgeschirmten Bereich!  
6 Diese Häftlinge schlafen am Tag, oft mit Rauschgift oder den Ersatzdrogen Methadon oder Heptadon voll-
gepumpt - deren Dosis man in den Gefängnissen sogar erhöht (!) - und sind deshalb in der Nacht ausge-
ruht und dementsprechend aktiv. Der Personalmangel verhindert, daß Gefängniszellen regelmäßig überprüft 
oder auch nur von Beamten aufgesucht werden, was auch dazu führt, daß manche Häftlinge auf die Körper-
pflege völlig vergessen. Süchtige Häftlinge bleiben oft tagelang in ihren Betten liegen und verrichten ihre 
Notdurft in der Zelle. Der Gestank dringt dann bis in die anderen Zellen. (Gesehen bzw. gerochen in der JA 
Wien Josefstadt). Ärzte besuchen Gefängniszellen nur bei Todesfällen, wie mir gesagt wurde.  
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Kein Wunder, daß sich in den österreichischen Gefängnissen die Todesfälle häufen! Das Wachpersonal 
in der JA Wien Josefstadt erzählte mir, daß Vergewaltigungen von Mithäftlingen gewissermaßen an 
der Tagesordnung seien! Nach außen dringt von dem so gut wie nichts! (Vgl. Beilage 2) 
7  Offenbar nahmen einige von den gnadenhalber entlassenen Häftlingen ihre kriminelle Tätigkeit umgehend 
wieder auf. Ich verweise dazu auf meinen (unbeantwortet gebliebenen) Brief an die österreichische Justizmi-
nisterin Dr. Karin Miklautsch, vom 29.7.2004 (vgl. Beilage 2). 
8 Wir konnten uns aus naheliegenden Gründen keinen Professionisten leisten. Nach der Entlassung aus der 
Haft im Juni d. J. mußte ich feststellen, daß meine Familie aufgrund des desolaten Zustandes der elektrischen 
Installationen in unserer ehelichen Wohnung schwer gefährdet war!    
9 Verbunden mit mittlerweile mehr als zehn Jahre andauerndem psychischen und physischen Terror gegen 
meine Familie und mich: Zwangspsychiatrierungen, Beugehaft, Hausdurchsuchung, jahrelange Verleumdun-
gen durch die Presse, nicht zuletzt wegen verleumderischer Dossiers und Presseaussendungen von Beamten 
aus dem österreichischen Innenministerium. Ein Beispiel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1. Rufmord Methode österreichisches Innenministerium: Fakten werden mit Meinungen vermengt und durch 
Lügen, Verdrehungen, Vorverurteilungen, Unterstellungen und persönlichen Verunglimpfungen in ihr Gegenteil 
verkehrt. Demnach verstößt auch mein Buch „Der mißbrauchte Patient“, in dem ich die heimliche Massentötung 
von Patienten durch Verabreichung asbestverseuchter Infusionen in Wien aufzeige, gegen das NS-Verbotsge-
setz! Da weiß man, woher der Wind weht! Übrigens fand die österreichische Justiz keinen Grund diese Publika-
tion zu verbieten. Die jahrelangen Anstrengungen der Täter und deren Hintermänner verliefen im Sand. 

Als österreichischer Bürger ist man gegen solche Praktiken wehrlos, weil Strafanzeigen keinen Erfolg 
haben. Alle meine Anzeigen wurden von der Justiz zurück gelegt. In den meisten Fällen, ohne mich 
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davon zu informieren. Ich bin gewissermaßen Freiwild für jede Art von Verleumdungen in meinem 
Land! Allein daraus erwuchsen mir nicht unerhebliche Anwaltskosten. 
Die ständigen Verleumdungen von Medien und Beamten des Innenministeriums gegen mich führte auch 
dazu, daß meine langjährige Bankverbindung ohne Angabe von Gründen gekündigt wurde:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. Eine Facette des politischen Terrors: Kündigung meines Girokontos durch die 
Raiffeisenbank, nach jahrzehntelanger Geschäftsverbindung ohne Angabe von Gründen! 

Ein eingeleitetes Verfahren zum Entzug meines Führerscheins wurde von korrekten Beamten vereitelt. 
Ebenso die bereits ins Auge gefaßte – und selbstverständlich ebenfalls gesetzwidrige – behördliche Abmel-
dung aus der ehelichen Wohnung. Als nächstes wäre wohl eine Ausbürgerung a la DDR ins Haus gestanden. 

Sogar die oft als Qualitätszeitung bezeichnete Tageszeitung „Die Presse“ schrieb am 24.6.2003, unter Beru-
fung auf einen Beamten des Innenministeriums namens Rudolf Gollia, ich hätte Angehörige der jüdischen 
Volksgruppe „wüst beschimpft“ (Vgl. Diktion des Innenministeriums in Abb.1) und „Nazimaterial“ an 
Schulen gesandt. Im gleichen Artikel hieß es aber dann, es wurden bei mir „weder Waffen“ noch „verherrli-
chendes Material“ sichergestellt. Also doch keine „verbotswidrigen Schriften“, wie vom Innenministerium 
behauptet! – siehe Faksimile Seite 7 u. 8. Keine Erwähnung in der „Presse“ fand natürlich die Tatsache, daß 
meine legal erworbenen und behördlich gemeldeten Jagd- und Sportwaffen von der Behörde konfisziert wur-
den (außerdem einige Messer und sogar das Luftdruckgewehr meines Sohnes). Die Staatsanwaltschaft Wien 
fand hingegen keinen Grund ein Verfahren nach dem Waffengesetz gegen mich einzuleiten. Ausschnitt aus 
ON 394, Bericht der Bundespolizeidirektion Wien, vom 15.1.2001:  
 

 

Die österreichische Boulevardpresse – einige Blätter arbeiten hart daran, das sittliche und intellektuelle Ni-
veau der deutschen „Bild-Zeitung“ zu erreichen – strotzten nur so von Lügen und Diffamierungen, wie Sie 
dem Anhang der beiliegenden Dokumentation „Galilei 2000“ entnehmen können: Das (bisher nicht wider-
legte) Gutachten des Antragstellers über Zyklon-B-Menschen-Vernichtungsgaskammern sei entweder „ein 
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pseudowissenschaftliches Machwerk“ und/oder „braun“, „rechtsextremistisch oder „neonazistisch“. „Pseu-
dowissenschaftlich“ oder „angeblich wissenschaftlich“ waren noch die harmloseren Bezeichnungen. Weder 
Journalisten noch Gericht kümmert die Tatsache, daß das Justizministerium der BRD den sogenannten 
„Leuchter–Report“, eine Untersuchung, die im wesentlichen zum selben Ergebnis kam wie der Antragsteller 
(und vor ihm schon andere ehrliche Techniker und Historiker), sehr wohl als wissenschaftliche Untersu-
chung  einstuft: 
 
 
 

 

 

 
 
Abb. 3. Das Justizministerium der Bundesrepublik Deutschland stuft den „Leuchter-Report“ als wissenschaftliche Untersuchung ein! 

Durch meine langjährige Informationstätigkeit ist sowohl den österreichischen Gerichten als auch den Me-
dien bekannt, daß mein inkriminiertes Buch, „Der Gaskammerschwindel“ – eine Sammlung meiner Arbeiten 
der letzten Jahre – in nicht wenigen achtbaren Bibliotheken entweder als physisches Exemplar aufscheint 
oder dort von einem elektronischen Datenträger abrufbar ist. Dies wäre wohl kaum der Fall, wenn es sich 
dabei tatsächlich um ein pseudowissenschaftliches Machwerk handeln würde. Einige Beispiele: 
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Abb. 4. Das, laut Medien und politischer Justiz, „pseudowissenschaftliche Machwerk“ des Antragstellers, „Der Gaskammer-
schwindel“, in vielen seriösen Bibliotheken: Bibliothek des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, BRD; Bibliothek des 
österreichischen Parlamentes, Österreichischen Nationalbibliothek; Kärntner Landesbibliothek; Bibliothek des österreichi-
schen Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten u.a.  
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erwähnt ausdrücklich, daß die CD-ROM des Buches „Der Gaskammer-
schwindel“ in den Hauptbestand der Gerichtsbibliothek eingefügt worden sei und von der Richterschaft des Bun-
desverfassungsgerichtes über das hausinterne Intranet jederzeit abgerufen werden könne! (Abb. 4, links oben).   

Mangelndes Urteilsvermögen und atemberaubende Bösartigkeit halten sich bei manchen österreichischen 
Journalisten, Richtern und Beamten die Waage. Die jüdischen Presseorgane in Österreich berichteten hin-
gegen durchaus objektiv, wie dem Anhang der Dokumentation „Galilei 2000“ zu entnehmen ist. 

Man wird in meinen Schriften nicht eine einzige Verunglimpfung oder Beschimpfung irgend eines Volkes, 
einer Rasse oder einer Religionsgemeinschaft finden. Es ist eben eine bei uns überaus beliebte Methoden des 
Rufmordes, jeden, der einzelne Juden kritisiert, als Antisemiten hinzustellen. Sicher hat der Antragsteller in 
seinen Schriften in Summe mehr Österreicher, Deutsche oder Amerikaner kritisiert, als Juden. Wahrschein-
lich käme nicht einmal der allerdümmste österreichische Beamte oder -Journalist auf den Gedanken, ihn 
deshalb als Rassisten, Anti-Österreicher, Anti-Bundesdeutschen oder Anti-Amerikaner einzustufen. 

*** 
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Beilage 2 zur Menschenrechtsbeschwerde 

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
Verfahrenstechniker 

Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 
 
An  
Frau Minister 
Dr. Karin Miklautsch 
Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7 
A-1070 Wien  
 

29.07.2004 
Sehr geehrte Frau Minister! 

Den Medien habe ich entnommen, daß Sie die Absicht haben, die zahlreichen, für Außenstehende unver-
ständlichen Todesfälle in den österreichischen Haftanstalten untersuchen zu lassen. 

Da ich selbst einen derartigen Todesfall aus unmittelbarer Nähe miterlebt habe *) , kann ich, wie ich glaube, 
dazu beitragen, daß derartige Ereignisse in Zukunft unterbleiben oder zumindest weniger häufig eintreten.  

Die Lebensverhältnisse für die Häftlinge in den mir bekannten österreichischen Gefängnissen (JA-Josefstadt 
und JA-Krems) sind katastrophal und widersprechen auf dramatische Weise den Menschenrechten! So wurde 
ich mit einem HIV-positiven Häftling in eine Einmann-Zelle gesperrt, ohne darüber informiert worden zu 
sein.  

Unvernünftig und unverantwortlich scheint mir auch, daß in den Haftanstalten bei drogensüchtigen 
Häftlingen die Dosis der Ersatzdroge Heptadon oder Methadon oft erhöht wird, anstatt diese sukzessive zu 
senken. 

Ich stehe Ihnen für Auskünfte und Anregungen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

DI Wolfgang Fröhlich 

 
*) JA Wien-Josefstadt, Abt. C2, ein Häftling mit Namen Altmann, 23 Jahre alt, verstorben am 12.7.2003 
 
PS.: Da ich aus eigener Erfahrung weiß, daß Briefe an Politiker, von Beamten im Justizministerium nicht immer an den 
Empfänger weitergeleitet werden, erlaube ich mir, diesen Brief an Sie auch an Ihre Klagenfurter Adresse zu senden. Ich 
spreche von einem Ansuchen auf Einzelbegnadigung an Herrn Bundespräsident Dr. Thomas Klestil. Etwa zur selben 
Zeit wurde ich auf Weisung des leitenden Staatsanwaltes im Justizministerium Dr. Adalbert Vlasek bei der 
Weihnachtsamnestie nicht berücksichtigt, obwohl ich alle Voraussetzungen erfüllte und von der JA-Krems bereits in den 
Computer eingegeben war! Dieser Unrechtsakt war wohl als Draufgabe zu meiner rechtswidrigen Verurteilung unter 
Beweisabschneidung gedacht! (Az.: 427 Hv 4.304/00y, Az 30 a Vr 3166/96). Offenbar muß man in Österreich 
ausländischer Berufsverbrecher sein, um begnadigt zu werden, wie folgender fragmentarische Artikel in der 
Tageszeitung „Die Presse“ vom 28. Juli 2004 beweist:  
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Zweite Republik-Richter  Dr. Karl Fischer 

Beilage 3 zur Menschenrechtsbeschwerde 

Kontrolliert  endlich die  
österreichischen Richter! 

 

Wie tief können Richter hierzulande noch 
sinken? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS-Richter Dr. Roland Freisler

ZWEITE REPUBLIK ÖSTERREICH: 
Der angeklagte Naturwissenschaftler  
Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich durfte sich 
bei Richter Dr. Karl Fischer NICHT 
verteidigen! Entlastungsbeweise wurden 
von Dr. Fischer zurückgewiesen! Fröhlich 
wurde für seine naturwissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu drei Jahren Haft verurteilt! – 
Politischer Schauprozeß am Landes-
gericht für Strafsachen Wien, am 3. 
September 2003, Az 30 a Vr 3166/ 96, 
427, Hv 4.304/00y.  

NS-REGIME: 
Angeklagte durften sich bei NS-Richter 
Dr. Roland Freisler verteidigen! Ent-
lastungsbeweise wurden zugelassen! So-
gar bei den Prozessen vor dem Volks-
gerichtshof nach dem gescheiterten Atten-
tat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944, wie 
Freisprüche beweisen! 
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Angefertigt in der Gefängniszelle des Landesgerichtes Wien: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der angeklagte Verfahrenstechniker  

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
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Geschworenenbeeinflussung auf österreichisch: 
Vorgeführt aus der Untersuchungshaft in Hand-
schellen, wie ein Schwerverbrecher! 

 
Der Angeklagte und sein Verteidiger  

Dr. Herbert Schaller 

 
Das Volk, ein störender Faktor 

für die österreichische  
politische Justiz ! 

DEMOKRATIE: R.I.P. 
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Tageszeitung „Die Presse“, 4.9.2003 
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Schon im Jahre 1997 forderte der damalige Chef des Nationalratklubs 
der SPÖ, Peter Kostelka, ein unabhängiges Organ zur Kontrolle der 
österreichischen (politisch abhängigen) Justiz einzurichten! Wie in je-
dem Rechtsstaat üblich - wovon Österreich meilenweit entfernt ist!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kein seriöser Mensch hat Einwände 
gegen eine sinnvolle Kontrolle seiner Tätigkeit!  
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13. Ergänzende Eingabe zur Beschwerde an den Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg, 17. Oktober 2004: Der Gesetzgeber, das österreichische 
Parlament bestätigt: Entlastungsbeweise müssen von den Gerichten erho-
ben werden! Die Beweisunterdrückung durch Gerichte ist gesetzwidrig! 

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
Verfahrenstechniker 

Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 

EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 

 
Ihr(e) Zeichen:  ECHR-LGer0.1 CS/rs;  ECHR-Lt 
                       CS/mhk; ECHR-P01R.Ger Cs/rs 

Wien, 17. Oktober 2004 

Ergänzende Eingabe zur  
Menschenrechtsbeschwerde vom 5. Oktober 2004, 

gegen das Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 3. September 2003, Az 30a Vr 3166/96, 
Hv 4304/00y, unter totaler Beweisabschneidung und wegen der über ein Jahrzehnt langen Verschlep-
pung des gegenständlichen Strafverfahrens durch die österreichische Justiz und wegen der Begleitum-
stände meiner politischen Gefangenschaft vom 21. Juni 2003 bis 8. Juni 2004. 

Sehr geehrte Damen und Herrn! 

Als Ergänzung zu der am 5. Oktober 2004 eingebrachten Menschenrechtsbeschwerde erlaube ich mir, Sie 
davon in Kenntnis zu setzten, daß der  ö s t e r r e i c h i s c h e  G e s e t z g e b e r  in Beantwortung meiner 
Frage in meinem Brief an das österreichische Parlament vom 28.11.2001 (Faksimile 2 auf Seite 3): 

„Existiert im österreichischen Strafrecht an irgend einer Stelle, in irgend einem Zusammen-
hang eine vom Gesetzgeber geschaffene Bestimmung, wonach Entlastungsbeweise für einen 
Angeklagten nicht zulässig und daher von den Gerichten im Vor- bzw. im Hauptverfahren 
zurückzuweisen sind?“  

- in seinem Antwortschreiben vom 14.12.2001 (Faksimile 3 auf Seite 4)  a u s d r ü c k l i c h  f e s t h ä l t , 
daß – (zitiert wird aus § 199 der österreichischen Strafprozeßordnung) –    

„...der Beschuldigte [...] [alle gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe erfahre] und vollstän-
dige Gelegenheit zu deren Beseitigung und zu seiner Rechtfertigung erhalte. Gibt er Tatsa-
chen oder Beweismittel zu seiner Entlastung an, so müssen sie erhoben werden, sofern sie 
nicht offenbar nur zur Verzögerung angegeben werden.“    

Mit diesem Schriftstück beurkundet der ö s t e r r e i c h i s c h e  G e s e t z g e b e r ,  daß die Straf-
prozeßordnung nach wie vor rechtsverbindlich ist! Beweise sind vom Gericht nicht nur zuzulassen, 
sondern sogar  v o n  s i c h  a u s  – d.h. ohne Zutun des Beschuldigten oder seines Strafverteidigers – 
z u  e r h e b e n !  In meinem Fall ist dies mehr als eine Dekade lang unterblieben!  

Der österreichische Nationalrat – als einzige Institution in Österreich dazu legitimiert, materielles 
Recht zu schaffen – hat nie ein „Beweisthemenverbot“ beschlossen, auch nicht im Zusammenhang mit 
dem Verbotsgesetz! Es handelt sich dabei um eine völlig willkürliche richterliche Sprach- und „Rechts-
schöpfung“, ohne jegliche Rechtsgrundlage!  

Dasselbe wurde mir von Rechtsanwälten, Beamten, Politikern, aber auch von Richtern und Staatsan-
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wälten – (letztere meist hinter vorgehaltener Hand) – durch Jahre immer wieder bestätigt!  

Wie bereits dargelegt,  v e r f ä l s c h t e n  Richter des Obersten Gerichtshofes der Republik Österreich 
sogar einen Bericht des  J u s t i z a u s s c h u s s e s  d e s  P a r l a m e n t e s  dem Sinn nach, um ihre 
abstrusen, das Recht verhöhnenden Entscheidungen zu stützen. (Details in „Galilei 2000“, Punkt 3).  

Die logische Konsequenz daraus ist, daß ein Gericht, das Entlastungsbeweise zurückweist und dadurch 
Unschuldige zu Gefängnisstrafen verurteilt und sie und ihre Familien scheinlegal von den Exekutiv-
behörden tyrannisieren läßt und den Verleumdungen der Presse ausliefert, u.a. bzw. zumindest das 
Verbrechen des Amtsmißbrauchs begeht! 

Im Dezember 2001 war ich bereits mehr als ein Jahr lang auf der Flucht vor der die österreichischen Gesetze, 
die Verfassung und die Menschenrechte verletzenden österreichischen Justiz*). Nach j a h r z e h n t e l a n -
g e r  B e w e i s a b s c h n e i d u n g  argumentierte das Gericht dann am 16.5.2002 in ON 445 („Galilei 
2000“, Punkt 4), ich würde meinen Beweisantrag vom 4.3.2002 (ON 431) „zweifellos zur Verzögerung des 
Verfahrens“ stellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Ratskammer des Landesgerichtes für Strafsachen Wien schloß sich den Argumenten des Erstgerichtes an 
und verwies ebenfalls darauf, daß in der Hauptverhandlung Beweisanträge gestellt werden könne (Vgl. Punkt 
5 der Dokumentation „Galilei 2000“). Wie erwähnt, lehnte aber das Gericht auch bei der Hauptver-
handlung alle Beweisanträge meines Verteidigers ab! (Vgl. Punkt 10 der Dokumentation „Galilei 2000“).  

Das Urteil, der Ablauf der Verhandlung, sowie eine (natürlich rechtwidrige) Selektion der Geschworenen soll 
lange vor dem Schauprozeß im Justizministerium festgelegt worden sein, erzählte mir ein hoher Beamte eines 
Ministeriums.  

Ich ersuche um Kenntnisnahme und  
zeichne mit dem Ausdruck der Hochachtung 

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 

*) Einige Wochen vor Ostern im Jahr 2000 – nach der Bildung der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ, die bekannt-
lich zu den von österreichischen Politikern angestrengten Sanktionen der EU gegen mein Land führte – erhielt ich aus 
dem österreichischen Innenministerium und aus dem Justizministerium die Warnung, man habe eine Anklageschrift 
gegen mich „konstruiert“ (wörtlich) und sei dabei, einen Haftbefehl zu erwirken, der am Ostersonntag vollstreckt 
werde. Böhmdorfer (damals österreichischer Justizminister) habe zugestimmt. Ich solle sofort verschwinden. Außerdem 
erhielt ich weitere wichtige Hinweise. Ich hatte also ausreichend Zeit, meine Flucht in eine ausländische diplomatische 
Vertretung vorzubereiten. Durch die, wie mir damals schien, laufend stärker werdende Überwachung des Diplomaten-
viertels wurde meine Beweglichkeit immer mehr eingeschränkt, was mich dazu bewogen hat, mir andere Schlupfwinkel 
zu suchen, in denen ich abwechselnd mehr als zwei Jahre lang bis zu meiner Verhaftung am 21. Juni 2003 lebte. 

 
Faksimile 1, Ausschnitt aus ON 445, (Punkt 4 der Dokumentation „Galilei 2000“): Ablehnung meines Beweis-
antrages (ON 431) vom 4.3.2002 durch das Gericht (Richter Dr. Karl Fischer) am 16.5.2002. Das Gericht benötigte 
dazu über zwei Monate, unterstellte aber dem Antragsteller, das Verfahren verzögern zu wollen, nachdem ein 
Jahrzehnt lang alle Entlastungsbeweise für den Angeklagten vom Untersuchungsrichter rechtswidrig abgewiesen 
worden waren und dieser selbst keinerlei Anstrengungen unternommen hatte, von sich aus Entlastendes für den 
Beschuldigten zu ermitteln, wie es § 3 der Strafprozeßordnung vorschreibt. 
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Faksimile 2, Anfrage des Beschwerdeführers an das österreichische Parlament, vom 28.11.2001  
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Faksimile 3, Antwortbrief des österreichischen Parlamentes vom 14.12.2001: Der ö s t e r r e i c h i s c h e  
G e s e t z g e b e r  bestätigt: Die Strafprozeßordnung ist unbeschränkt rechtsverbindlich! Beweise sind 
vom Gericht nicht nur zuzulassen, sondern sogar von sich aus – d.h. ohne Zutun des Beschuldigten 
oder seines Strafverteidigers – zu erheben! In meinem Fall ist dies zehn Jahre lang unterblieben. Der 
österreichische Nationalrat – der einzig legitime Gesetzgeber – hat niemals ein „Beweisthemenverbot“ 
beschlossen!    

 



Galilei 2000 – Seite 192 

14. Ergänzende Eingabe zur Beschwerde an den Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg, 30. November 2004: Die Geschichtsbelehrung der 
Geschworenen durch das Gericht (Punkt 8) steht auch im klaren 
historischen Widerspruch zum Lehrbuch der Geschichte für die 8. Klassen 
österreichischer Mittelschulen!   

 
Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 

Verfahrenstechniker 
Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 

 
An den  
Kanzler des Europäischen Gerichtshofes  
für Menschenrechte   
F-67075 Strasbourg Cedex                                                                                                   

 
                                   Ihr Zeichen:  36307/04 

  

Betrifft: Weitere Ergänzung meiner Menschenrechtsbeschwerde – meine Eingaben vom 5. Oktober 
2004, 17. Oktober 2004, und das ausgefüllte Beschwerdeformular vom 11. November 2004  

Sehr geehrter Herr Kanzler, sehr geehrte Damen und Herrn! 

Im Folgenden nehme ich Bezug auf die Rechts- und Geschichtsbelehrung der Geschworenen, die in  Punkt 8 
meiner Menschenrechtsbeschwerde „Galilei 2000“ vom 5. Oktober 2004 mit folgender Kapitelüberschrift 
versehen ist:  

„Spezielle, auf das gegenständliche Sondergerichtsverfahren abgestimmte „Rechts- und Ge-
schichtsbelehrung“ der Geschworenen! In Österreich lehren Richter in den Hinterzimmern der 
Gerichte Physik und Zeitgeschichte! – Natürlich unter Ausschluß der Öffentlichkeit und der 
Verteidigung! In diesem, mit dem Hexenhammer vergleichbaren Elaborat „korrigiert“ das Ge-
richt sogar die renommierte jüdischen Historikerin und Holocaust-Forscherin Gitta Sereny be-
züglich Auschwitz! Anstatt die Geschworenen nach dem Gesetz zu belehren, wie Verteidiger Dr. 
Herbert Schaller ersucht hatte (siehe  Punkt 6), animiert das Gericht die Geschworenen, gegen 
die Verfassung, gegen die Strafprozeßordnung und gegen die Menschenrechte zu verstoßen und 
somit ihren Eid als Geschworene zu brechen“. 

In der angesprochenen Belehrung der Geschworenen (Punkt 8 von Galilei 2000), liest man auf Seite 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einmal davon abgesehen, daß ich niemals tatsächlich begangene Verbrechen in Abrede gestellt habe, 
auch nicht die des NS-Regimes, und ich auch nie den vom nationalsozialistischen Regime begangenen 
Völkermord auch nur in Zweifel gezogen oder gar gut geheißen habe, steht diese Belehrung nicht nur 
im Widerspruch zur Ansicht der führenden jüdischen Historikerin Gitta Sereny1, sondern auch im 
Widerspruch zu dem im offiziellen österreichischen Schulbuch, Nr. 1278, mit dem Titel: „Geschichte 
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und Sozialkunde – Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Lern- und Arbeitsbuch für die 8. Klasse 
an Allgemeinbildenden Höheren Schulen“ vermittelten Bild der Geschichte:  

A.a.O., Seite 142, siehe auch Faksimile unten: 

„...Ein Netz von Lagern überspannte zuletzt das ganze in deutscher Hand befindliche Gebiet: Namen 
wie Dachau, Auschwitz und Mauthausen werden noch lange Symbole des Schreckens und der mensch-
lichen Erniedrigung sein. Aber auch hier gab es noch eine Steigerung: in manchen Lagern wurden an 
Häftlingen medizinische Versuche gemacht [...] und noch andere waren als Vernichtungslager mit 
Gaskammern eingerichtet, wie Majdanek und Treblinka.“  (Hervorhebung durch den Einschreiter).  

Hieraus geht klar hervor, daß nach Ansicht der österreichischen Unterrichtsbehörden das KL Ausch-
witz  k e i n  sogenanntes Vernichtungslager mit Menschenvernichtungs-Gaskammern war! Die falsche 
Belehrung der Geschworenen durch das Gericht, die – neben der totalen Beweisabschneidung – zu 
meiner Verurteilung führte, erfolgte demzufolge auch  g e g e n  das in einem offiziellen österreichi-
schen Lehrbuch der Geschichte für Mittelschulen vertretene Geschichtsbild! 
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Faksimile des offiziellen österreichischen Schulbuches Nr. 1278 für den Geschichtsunterricht in Allgemein 
bildenden Höheren Schulen (= Gymnasien). Titel: „Geschichte und Sozialkunde – Vom Ersten Weltkrieg bis zur 
Gegenwart, Lern- und Arbeitsbuch für die 8. Klasse an Allgemeinbildenden Höheren Schulen“, Autoren Franz 
Göbhart und Erwin Chvojka, 1981, Verlag C. Ueberreuter, Wien, ISBN 3 800060760: Darin vertretene Lehr-
meinung: Auschwitz, Dachau, Mauthausen etc. waren KEINE Vernichtungslager mit Menschenvernich-
tungs-Gaskammern!  

 

Anmerkungen zu den anderen seriös wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren Behaup-
tungen in der Geschworenenbelehrung, die – neben der totalen Beweisabschneidung 

durch das Gericht – zu meiner Verurteilung geführt hatte:  

Auch der Teil der Geschworenenbelehrung, der die Zigeuner (politisch korrekt Sinti und Roma – die anderen 
Zigeunervölker ignoriert man neuerdings völlig) betrifft, ist keinesfalls so eindeutig wie in der inkriminierten 
Geschworenenbelehrung dargestellt. So stellte zum Beispiel das Landeskriminalamt in Bayern in der Zeit-
schrift „Kriminalistik" im Mai 1954, fest: 

„Während des Dritten Reiches wurde eine Anzahl zigeunerischer Personen wegen ihrer teils asozialen, 
teils kriminellen Lebensweise als polizeiliche Vorbeugehäftlinge in KZ-Haft genommen. Erst im Jahre 
1945 wurde die familienweise Einweisung von Zigeunern in KZ-Lager verfügt. Inwieweit und unter 
welchen Umständen hier Zigeuner ihr Leben lassen mußten, kann mangels konkreter Unterlagen nicht 
festgestellt werden. Soweit jedoch bekannt, wurden viele Zigeuner Opfer von Seuchen, die zum Teil auf 
die mangelhafte Unterbringung in Lagern, zum Teil auch auf die persönliche und angeborene Unsau-
berkeit der Betroffenen selbst zurückzuführen ist. Eine rassische Verfolgung schlechthin muß jedoch im 
Gegensatz zur Judenverfolgung verneint werden.“ 

Am 22.2.1950 schrieb das baden-würthenbergische Landesamt für Wiedergutmachung im Runderlaß E 19-
202 /1330: 

„Die Prüfung der Wiedergutmachungsberechtigung von Zigeunern und Zigeunermischlingen nach den 
Vorschriften des Entschädigungsgesetzes haben zum Ergebnis geführt, daß der gesamte Personenkreis 
nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen seiner asozialen und kriminellen Haltung [...] inhaftiert 
worden sei.“ 

Am 7.1.1956 entschied der Bundesgerichtshof der BRD (AZ.: IV ZR 211/55), daß die Deportation von 2500 
Zigeunern im Jahre 1940 als sicherheitspolizeiliche Maßnahme und nicht als Rassenverfolgung zu werten sei:  

„Die nach 1933 von Seite der nationalsozialistischen Gewalthaber gegen die Zigeuner ergriffenen 
Maßnahmen unterscheiden sich nicht samt und sonders von ähnlichen auch vor dem Jahre 1933 (An-
merkung des Anzeigers: also vor der demokratisch legitimierten Machtübernahme durch die NSDAP) 
getroffenen Handlungen zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens. [...] Die Zigeuner neigen zur Krimi-
nalität, besonders zu Diebstählen. Es fehlen Ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung von 
fremden Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb zu eigen 
ist.“ 
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Am 1.3.1961 entschied auch das Oberlandesgericht München (Az.: 9 EU 475/59), daß bei den kriegsbeding-
ten Deportationen der Zigeuner keine Rassenverfolgung vorgelegen habe und begründet dies wie folgt: 

„Sie lebten in offenen Lagern, verlassenen Judenvierteln, oder auf dem Lande bei Bauern, meist recht 
primitiv, aber doch frei. Sie wurden verschiedentlich auch zur Arbeit in Rüstungswerken oder auch 
zum Straßen- oder Stellungsbau herangezogen und zwangsverpflichtet. Daß sie solche Arbeit unter 
Aufsicht und unter einem gewissen Zwang verrichten mußten, lag in der Natur der Sache. Die Arbeit 
war aber aus diesem Grund allein noch keine Zwangsarbeit unter haftähnlichen Bedingungen, da die 
Arbeitsverpflichteten außerhalb ihrer Arbeitszeit im allgemeinen in ihrer Freiheit nicht beschränkt wa-
ren. [...] Mißhandlungen sind zweifellos vorgekommen, besonders wenn sich einzelne weniger ar-
beitsfähig oder arbeitswillig zeigten. Gelegentlich wurden die Zigeuner auch von Polizei, SS oder 
Wehrmachtsdienststellen festgenommen und kürzere oder längere Zeit in Gefängnissen oder geschlos-
senen Lagern festgehalten. Dies geschah jedoch nicht um sie aus Gründen der Rasse zu verfolgen, 
sondern weil sie ziel- und planlos umherzogen, sich über ihre Person nicht ausweisen konnten oder für 
Spione gehalten wurden.“ 

In Büchern und Lexika wurden noch bis in die siebziger Jahre Zahlen von rund 2000 Zigeunern als Opfer des 
Zweiten Weltkrieges angegeben. („Unabhängig Nachrichten“, Nr. 4, 1986, Seite 4). Der Suchdienst Arolsen 
des Roten Kreuzes, der Millionen Dokumente zur Verfügung hat, ist nicht imstande, die Ermordung von im-
mer wieder behaupteten 20.000 deutschen Zigeuner zu bestätigen. (Quelle: „Vierteljahreshefte für freie Ge-
schichtsforschung“, Castle Hill Publisher, PO Box 118, Hastings TN34 3ZQ, Großbritannien, 3.Jahrgang, 
Heft 4, Dezember 1999).  

Wie sehr die Behauptungen der Gerichtes in der gegenständlichen Belehrung der Geschworenen umstritten 
ist, zeigt auch der Spruch des Obersten Gerichtshofes von Kanada (Supreme Court of Canada) am 24.3.1994 
im Fall Regina von Finta, file nos 23027-23097, das folgendes feststellte: 

„The implementation of the „final solution“ by the German goverment meant that Jews were deprived 
of all means, of earning an income, of their property, and eventuelly were deported to camps in eastern 
Europe, were they provided forced labor for the German war effort. In these dreadfull camps many were 
put to death.“   

Vgl.: H.-E. Volkmann, „Ende des Dritten Reiches - Ende des Krieges“, Piper-Taschenbuch Nr. SP 
2056/1995, Seite 410 ff: 

„So ist 1994 vom Obersten Gerichtshof Kanadas ein Revisionsurteil ergangen, das alle Merkmale auf-
weist, die man von deutschen Urteilen aus den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik kennt. Der Holo-
caust als organisierte Massenvernichtung wird geleugnet, die Judenverfolgung wird in den Zusammen-
hang des Kriegsgeschehens gerückt, das heißt, es wird nicht von einem organisierten, rassisch begrün-
deten Massenmord ausgegangen....“ 

Eine gerichtliche Belehrung von Geschworenen über geschichtliche Ereignisse, die sich auf ein umstrit-
tenes, in weiten Bereichen seriös wissenschaftlich nicht nachvollziehbares Wunschbild gründet, setzt 
Rechtsstaat, Demokratie und die verbrieften Menschenrechte außer Kraft und versetzt Europa kultu-
rell zurück ins Mittelalter, wo religiöse Dogmen den menschlichen Geist an jeglicher Entfaltung hin-
derten. Derartiges darf unter keinen Umständen hingenommen werden! Jeder aufrechte, von europäi-
schen Wertvorstellungen durchdrungene Bürger hat die Pflicht, dagegen aufzutreten!  

Mit dem Ausdruck der Hochachtung 

DI Wolfgang Fröhlich 

1 Die jüdische Historikerin Gitta Sereny in der Zeitschrift „The Times“, London, 29. 8. 2001: „Warum nur in aller Welt 
haben diese Leute Auschwitz zu einer heiligen Kuh gemacht ... Auschwitz war ein schrecklicher Ort, aber es war kein 
Vernichtungslager.““  
2 Verlag C. Ueberreuter, Wien, Autoren: Franz Göbhart und Erwin Chvojka, 1981, ISBN 3 800060760. 
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15. Ergänzende Eingabe zur Beschwerde an den Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg, 16. Dezember 2004, Fragebeantwortung 

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 
Verfahrenstechniker 

Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 
 
An den  
Kanzler des Europäischen Gerichtshofes  
für Menschenrechte 
z. H. Herrn Christoph Schwaighofer   
F-67075 Strasbourg Cedex                                                                                                   

 
ECHR-Pgerl(mod) 
CS/CV/csc 

 

                                   16. Dezember 2004 

B e t r i f f t :  Nr. 36307/04 Fröhlich./.Österreich; Ihr Brief vom 29.11.2004; sowie meine Eingaben vom 
5. Oktober 2004, 17. Oktober 2004, 11. November 2004 und 30. November 2004  

Sehr geehrter Herr Schwaighofer! 

Zu Ihrer Frage in Ihrem Brief vom 29.11.2004, ob ich hinsichtlich der Umstände meiner Haft nach dem öster-
reichischen Strafvollzugsgesetz Beschwerde eingelegt habe. Ich habe  k e i n e  Beschwerde eingelegt, und 
zwar aus folgendem Grund: Beschwerden an das österreichische Justizministerium zu richten, das für den 
Strafvollzug zuständig ist, erschien mir nach der von mir gemachten leidvollen Erfahrung (im Folgenden 
noch einmal detailliert erörtert) kontraproduktiv. Nach der Haft hätte eine Beschwerde keinen Sinn gehabt, 
und während der Haft hätte ich damit sicher bewirkt, daß man mich in eine Strafanstalt am anderen 
Ende Österreichs (Tirol, Vorarlberg) verlegt hätte, wo mich meine Gattin und mein minderjähriger 
Sohn nur selten und dann nur mit größtem finanziellen Aufwand hätte besuchen können.1 Endnote  

Einige Beamte im österreichischen Justizministerium und der Vorsitzende des Schwurgerichtes, Dr. Karl 
Fischer, waren von Anfang an darauf aus, mir meine Haft so unangenehm wie möglich zu gestalten. Dieser 
Umstand war mir klar geworden, nachdem alle meine seriös begründeten Ansuchen mit fadenscheini-
gen Argumenten abgewiesen worden waren, während andere Häftlinge (Berufsverbrecher, Räuber, 
Triebtäter, Diebe etc.) mit gleichen oder ähnlichen Begehren meistens Erfolg hatten:  

 Bereits während der Untersuchungshaft wurde mein Antrag auf Ausfolgung meines Laptops + 
Drucker, den ich zur Vorbereitung meines Prozesses dringend benötigt hätte, abgelehnt (Beilage 1). 
In Jänner 2004 wiederholte sich die selbe Prozedur in der Justizanstalt Krems.2  

 Auf mein Ansuchen, mir den gesetzlich garantierten, sogenannten gelockerten Strafvollzug zu ge-
währen, wurde von Seite des Justizministeriums insoweit reagiert, daß ich kurze Zeit später von 
der JA Wien Josefstadt in die JA Krems, etwa 80 Kilometer von meinem Wohnort Wien ent-
fernt, verlegt wurde. In ein Untersuchungsgefängnis, in dem der von mir beantragte gelockerte 
Strafvollzug aus baulichen und personellen Gründen nicht möglich war.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faksimile der Abschrift meines vergeblichen Ansu-
chens um gelockerten Strafvollzug am 25.9.2003. An-
gefertigt in der in der Gefängniszelle der JA Wien 
Josefstadt. Im Falle einer externen beruflichen Tätigkeit 
während der Haft hätte ich den größten Teil meines 
Einkommens an die Strafvollzugsbehörde abliefern 
müssen. - Sogar darauf verzichtet das österreichische 
Justizministerium und verlegte mich in das Gerichtsge-
fängnis nach Krems, wo es für mich weder eine Ver-
dienstmöglichkeit noch den gesetzlich vorgeschriebe-
nen gelockerten Strafvollzug gab.   
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 Das Ersuchen meiner Gattin um Erlassung meiner Reststrafe an den damaligen Bundespräsidenten 
Dr. Thomas Klestil (Beilage 2) wurde dem Bundespräsidenten nicht ausgehändigt.3  

 Abgelehnt wurde auch mein Antrag auf Haftunterbrechung von ca. einer Woche aus familiären Grün-
den (Beilage 3). Das Oberlandesgericht Wien schloß sich der absurden Argumentation des zuständi-
gen Strafgerichtes Krems an. 

 Im Dezember 2003 wurde die Leitung der JA Krems vom Justizministerium angewiesen, mich aus 
der Computerdatei der für die Weihnachtsamnestie ausgewählten Häftlinge zu streichen, obwohl ich 
alle vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzung für eine Begnadigung zu Weihnachten 2003 erfüllt 
hatte. Bis dato sei so etwas noch nicht vorgekommen – so ein Offizier der JA Krems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief der Beamtin des sozialen Dienstes der JA Krems, Frau Weiß, an mich, vom 13.11.2003: „Laut Telefonat mit dem 
Bundesministerium für Justiz werden sie vom Haus (der JA Krems) nicht zur Weihnachtsbegnadigung vorgelegt“. 
Später wurde mir ein Brief des Beamten aus dem Justizministerium Dr. Adalbert Vlasek an die JA Krems gezeigt, in dem 
dieser von der JA Krems die Streichung meines Namens aus der entsprechenden Computerdatei verlangte. Nach meiner  
Überstellung von Wien nach Krems war mir von der dortigen Anstaltsleitung versichert worden, daß ich gewissermaßen 
„der erste“ sei, der für die Weihnachtsamnestie in den Computer eingegeben werde, da ich alle gesetzlichen Voraus-
setzungen mehr als erfüllen würde: „Wer sonst, wenn nicht Sie!“   

 Auch mein eigenes Ersuchen an das Gericht um Begnadigung (vom sozialen Dienst der JA Krems im 
obigen Brief angeregt) wurde abgewiesen (Beilage 4). Gewalttätern wird hierzulande nicht selten so-
gar zwei Drittel der Haftstrafe erlassen, wenn es sich dabei um Ersttäter handelt.4  Das letzte Drittel 
der Strafe wird oft auch Wiederholungstätern nachgesehen.  

Ich hoffe Sie damit ausreichend informiert zu haben. Sollten weitere Unterlagen oder Auskünfte nötig sein, so 
bitte ich um Benachrichtigung. 

Mit dem Ausdruck der Hochachtung 

DI Wolfgang Fröhlich 

B e i l a g e n :     
1. Ansuchen an das Landesgericht für Strafsachen um Genehmigung eines Laptops + Drucker, vom 6.8.2003 und 

die Ablehnung des Antrages durch Richter Dr. Karl Fischer (ON 503), 8.8.2003. 
2. Das unterschlagene Begnadigungsansuchen meiner Gattin an Bundespräsident Dr. Klestil, 4.10.03.   
3. Mein Antrag auf Unterbrechung der Freiheitsstrafe um eine Woche, aus familiären Gründen, vom 14.11.2004; 

Ablehnung durch das Gericht in Krems, Az 39 Ns 138/03t, vom 10.12.2003; Mein Rekurs an das OLG Wien 
vom  1.12.3003; Ablehnender Beschluß des OLG Wien, Az 18 Bs 354/03, vom 9.1.2004. 

4. Gnadengesuch an das Bundesministerium für Justiz, 9.1.2004; Ablehnung des BM f Justiz, GZ 30.830/209-IV 
4/04, vom 13.2.2004. 

5. Informationsblatt: „Die Mörder bitten zur Kasse“ 
6. Mein bis dato unbeantworteter Brief an Bundespräsident Dr. Heinz Fischer vom 24.11.2004: „Wie stellt man es 

an, mit  € 3,89 pro Tag zu leben und seine Familie zu ernähren?    

Endnoten auf der nächsten Seite 
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1 Ich wurde diesbezüglich von Beamten der österreichischen Justizwache, die mir durchweg gut gesinnt wa-
ren und die trotz der herrschenden Widrigkeiten auf bewundernswert korrekte Weise ihren Dienst versehen, 
gewarnt: „Wenn Sie da hineinstechen, dann finden Sie sich in Tirol wieder!“. Selbst wenn ich nur mit dem 
Internationalen Roten Kreuz über einen Mittelsmann Kontakt aufgenommen hätte, was ich anfangs auch 
vor hatte – die offizielle Kontaktaufnahme wurde mir natürlich verweigert – wäre es mir hinterher wahr-
scheinlich schlecht ergangen.  
Das Gefängnispersonal leistet in Österreich generell hervorragende Arbeit, trotz Unterbezahlung und ho-
hem persönlichen Risiko. Es leidet selbst unter der mangelhaften Organisation. Die Probleme sind einer-
seits darauf zurückzuführen, daß die Justiz von der Politik quasi ausgehungert wird (der jahrlang dafür 
letztverantwortliche Minister Dr. Dieter Böhmdorfer hat sich nicht umsonst vor kurzem aus der Verant-
wortung geschlichen), und daß eine kleine Clique unfähiger, und – was meist Hand in Hand geht – mensch-
lich minderwertiger Beamter im Ministerium, die sich weder um Gesetze noch um die Menschenrechte 
scheren, und einige ebenso veranlagte Richter den Staat als ihr Privateigentum betrachten, in dem sie nach 
eigenem Gutdünken Schalten und Walten dürfen.   
Allein durch die Wucherpreisen der Häftlingsversorger (siehe meine Eingabe vom 5. Oktober 2004) sollen 
nicht nur die Händler reich geworden sein, sondern durch die zu deren Absicherung gezahlten Schmiergel-
der auch etliche Beamte im Justizministerium – so mir gegenüber, ein Offizier der Justizwache in der JA 
Wien Josefstadt. Allein das Faktum der jahrzehntelangen schamlosen Ausbeutung der Häftlinge in 
Österreich würde einen parlamentarischen Untersuchungsschuß rechtfertigen. „Aber bei und am 
Balkan“, hieß es in einer zeitkritischen Sendereihe in den 70er-Jahren, „da gibt’s ja so was nicht!“. Von 
den menschenunwürdigen und menschenrechtswidrigen Zuständen in den österreichischen Gefäng-
nissen, den Vergewaltigungen jugendlicher Häftlinge, den Todesfällen, den Rauschgiftexzessen, den 
oft katastrophalen räumlichen und sanitären Verhältnissen usw. gar nicht zu reden. 

  Da das jahrelang verschleppte Strafverfahren gegen mich fundamentalsten demokratisch rechtsstaatlichen 
Prinzipien Hohn spricht – was sogar das österreichische Parlament indirekt bestätigt (siehe meine Ein-
gabe an Sie vom 17. Oktober 2004) – konnte ich logischerweise nicht davon ausgehen, daß einer sich auf 
geltendes Recht oder die Menschenwürde berufenden Beschwerde meinerseits an das Justizministerium ir-
gend ein Erfolg beschieden hätte sein können. Ich habe aber doch immer wieder gehofft, auf anständige 
Beamte zu treffen, was auch vorgekommen ist. Vor allem in der österreichischen Justizwache und der Poli-
zei. Wunder können aber auch die seriösesten Beamten nicht bewirken, weil bereits die leiseste Kritik – und 
erst recht eine etwaige Sympathiebezeugung für mich – sie in die Mühlen eines Systems unglaublicher, im 
westlichen Ausland kaum vorstellbarer Repression geraten läßt. Ein Untergebener kann eben nur in den 
seltensten Fällen gegen einen unseriösen Chef etwas ausrichten. Am allerwenigsten im staatlichen Bereich. 
Denn wer sich weder um die Verfassung noch um die Gesetze und die Menschenrechte schert, der ist auch 
gegen seine Untergebenen rücksichtslos. In einem Land, in dem sogar Richter des Obersten Gerichts-
hofes ungestraft Berichte des Justizausschusses des Parlamentes verfälschen (Punkt 3 und 6 meiner 
Menschenrechtsbeschwerde Galilei 2000, in der Eingabe vom 5. Oktober 2004) und sich anmaßen, gegen 
die österreichische Verfassung materielles Recht zu „schaffen“, in dem sind die Zerstörung des guten 
Rufes und der beruflichen und damit der wirtschaftlichen Existenz von Kritikern unverzichtbare Teile der 
allgemeinen politischen Repression.  
Ich habe schon zwei mal erlebt, was es heißt, in Österreich Kritik zu üben. Das erste Mal, als ich für Pati-
enten letale Mißstände in den Wiener Krankenhäusern aufzeigte. Wegen der langen Dauer der Einwir-
kung fielen diesen Mißständen sicher einige Tausend Patienten zum Opfer! Die Reaktion der Verant-
wortlichen lag im Rahmen des Üblichen: Bestechungsversuche und – als diese bei mir nicht fruchteten – 
Terror! Und die Schikanen nehmen mir und meiner Familie gegenüber kein Ende (Beilagen 5 und 6).                 

2  Das für den Strafvollzug in meinem Fall zuständige Gericht in Krems hätte mir den Laptop sicher geneh-
migt, sowie auch jedem Raubmörder, Serienvergewaltiger, Rauschgifthändler etc. ein Computer samt 
Drucker in die Zelle gestellt wird, wenn dieser es wünscht. Da ich aber als „schwerst krimineller Gedan-
kenverbrecher“ (nach Orwell) galt, fragte man ergebenst im Bundesministerium für Justiz an, das natürlich 
negativ entschied. Schließlich waren auch in Rumänien Ceausescus Schreibmaschinen verboten. 

3 Nach einer vertraulichen Auskunft aus dem österreichische Justizministerium und bestätigt durch die Tatsa-
che, daß das von meiner Gattin eingebrachte Ersuchen um Begnadigung von der Präsidentschaftskanzlei nie 
beantwortet wurde. Auch der Posteingang wurde nicht bestätigt, was nicht den unter Dr. Thomas Klestil 
geübten Gepflogenheiten entsprach.      

4  Einem in der JA Krems einsitzenden Betrüger waren im Frühjahr 2003 sogar an die 80 % der unbedingten 
Haftstrafe erlassen worden.   
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Beilage 5 (von Punkt 15) der politische Terror wird prolongiert 
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Beilage 6 (von Punkt 15): politischer Terror, offenbar sanktioniert oder sogar angeordnet von höchster Stelle.  
Auch dieser Brief an Bundespräsident Dr. Heinz Fischer blieb unbeantwortet, wie ein halbes Dutzend davor. 

 
Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich 

Verfahrenstechniker 
Mauerbachstraße 37/13, A-1140 Wien 

 
 

Herrn 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
Hofburg 
A-1010 Wien 

 

24. November 2004 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! 

Ich ersuche Sie höflich mir mitzuteilen, wie man es anstellt, mit € 3,89 pro Tag zu leben und seine 
Familie zu ernähen? 

Mit freundlichen Grüßen 

 

DI Wolfgang Fröhlich 
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Anhang - Presseberichte 
 
In politisch interessierten Kreisen wird darüber spekuliert, weshalb die Printmedien unisono über die Kernaus-
sagen des inkriminierten Gutachtens des Angeklagten berichteten und so für eine Verbreitung sorgten, die der 
Angeklagte von sich aus nie hätte erreichen können. Hingegen schwiegen sich die beiden österreichischen Nach-
richtenmagazine „News“ und „Profil“ nach dem Urteil vollkommen aus. Für sie fand das Gerichtsverfahren an-
scheinend gar nicht statt. Vorher ließ es sich „Profil“ allerdings nicht nehmen, sein Gift zu verspritzen (Anhang, 
Seite 4). Man schreckte selbst davor nicht zurück, dem Angeklagten indirekt als gewaltbereiten Neonazi zu dif-
famieren (Profil, vom 26.8.2002), wo er in dem Artikel mit dem bezeichnenden Titel „Bürgerkriegsszenarien“ mit 
einer illegalen Waffensammlung in Wien in Verbindung brachte: 
 
 
 
 
 

Das Gerichtsurteil wegen dieser „Hetzschrift“ (Zitat „Profil“) war „Profil“ hingegen nicht eine Zeile wert! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Neue Zeit“, 7. Juni 2000 
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„Täglich Alles“, 7.6.2000 

 
 „Bau und Immobilien Report“, 9/2000 

 
„Die Gemeinde“, Februar 2000 
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„Deutschland in Geschichte und Gegenwart“, Nr. 3/2000 

 
„Salzburger Nachrichten“, 5.12.2002 
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„Profil“, 8. Juli 2002 
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„Die Gemeinde“, 7/2000 

„Fakten“, 5/2002 

 

„Kronen Zeitung“, Ausgabe Steiermark, 24.11.2002 
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„Dokumentationsarchiv des österr. Widerstandes“, („DÖW“), Juli 2003 

 
„Kurier“, 2. Juli 2003 
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„Institute for Historical Review“, USA, ab 7/2003, Internet  

Rense.com  

 
 
 

German Engineer Fröhlich  
Arrested In Vienna  

 
By Dr. Robert Faurisson  

Institute for Historical Review 
7-4-3 

On Saturday, June 21, chemical engineer (Dipl. Ing.) Wolfgang Fröhlich, 51, was arrested in Vienna, Austria, 
and taken to prison. His trial could last two days, as the public prosecutor wishes, or as long as two or three 
weeks, as his attorney, Dr. Herbert Schaller, hopes.  
For seven years, Fröhlich had sent to jurists, members of parliament, politicians and journalists, thousands of 
copies of his writings, in which he says that the alleged wartime Nazi extermination gas chambers are, as he 
put it, a lie. Remarkably, he suffered no real legal consequences. Then, following the publication in 2001 of his 
368-page file, Die Gaskammer Lüge ("The Gas Chamber Lie"), the authorities decided to arrest him. But he 
went into hiding, and the police apparently made no serious effort to find him.  
Fröhlich's arrest on June 21 may, perhaps, be connected with a statement in Vienna two days earlier by 
Rudolph Giuliani. On June 19 the former mayor of New York, speaking as a US government representative, 
told participants at a two-day Conference on Anti-Semitism, organized in Vienna by the Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE), that Revisionism should be stopped.  
In an article published a day earlier in The New York Times, "How Europe Can Stop the Hate," he said, 
referring to officials of the European states: "Making sure their citizens have an honest understanding of the 
Holocaust is vital, as revisionist viewpoints put us at risk of a repetition of race-based genocide." On June 16 
and 17, President George W. Bush criticized "revisionist history" and "revisionist historians" for expressing 
doubts about the official version of the US war against Iraq.  
In a way, Ernst Zündel and Wolfgang Fröhlich may be the first revisionist victims of Bush and Giuliani.  
In January 1944, President Franklin D. Roosevelt, manipulated by Henry Morgenthau, Jr., his Treasury 
Secretary, created the War Refugee Board (WRB), which fabricated its infamous report on the "German 
extermination camps - Auschwitz and Birkenau." In September 2001, President George W. Bush, manipulated 
by Paul Wolfowitz, his Deputy Defense Secretary, created the Office of Special Plans (OSP), which fabricated 
untrue reports about Iraqi Weapons of Mass Destruction (WMD). The OSP is headed by Abram Shulsky. The 
OSP individuals who are responsible for the WMD reports call themselves "the Cabal" (from "cabala"). (This 
has been acknowledged by Seymour M. Hersh in The New Yorker, May 12, 2003, and by Jacques Isnard in Le 
Monde, June 7, 2003, p. 7.)  
Similar lies. Similar liars. Similar beneficiaries. Similar victims.  
Therefore, it seems, a similar Revisionism is needed.  
Note: On June 17, the French daily Le Monde published an ironic front-page article entitled (in French): 
"Saddam was evil, therefore he had prohibited weapons." To Le Monde I sent a one-sentence letter, meant for 
publication: "Hitler was evil, therefore he had gas chambers and gas vans." My brief letter was not published. 
_____  
Professor F. Littell has said "You can't discuss the truth of the holocaust. That is a distortion of the concept of 
free speech. The United States should emulate West Germany, which outlaws such exercises."--Mind-
boggling! Don't you think? http://64.143.9.197/jhr/v11/v11p365_Bennett.html  
http://www.ihr.org/news/030623froehlich.html 

 
Disclaimer 
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http://www.ostara.org/aktuell/froehl6.htm 
EIN BEDEUTSAMER SIEG DER LÜGEN-MAFIA 

Vorwort der Red: Mit der Verhaftung eines der aktivsten Kämpfer gegen die Holo-Hoax-Abzock Industrie wurde der wohl bekannte-
ste Revisionist im deutschen Sprachraum nach vielen Jahren Aufklärungsarbeit Schachmatt gesetzt.  
Die Tatsache, dass man die Festnahme des immer fröhlichen Wolfgang F. medial praktisch unter den Tisch fallen liess, lässt auf einen 
höchst interessanten Prozessverlauf schliessen. Wolfgang F. dem man in erster Linie NS-Wiederbetätigung und das Leugnen von 
Gaskammern in deutschen NS Arbeitslagen vorwirft wird sich vermutlich bei der Hauptverhandlung selbst verteidigen obwohl jede 
noch so fundierte Verteidigung im Unrechtsstaate Österreich sinnlos ist. Und man muss weiters davon ausgehen, dass das Urteil der 
Geschworenen heute schon fixiert ist. Erschwerend wird man ihm die "lange Dauer" der Gaskammer-Leugnung und NS-Wiederbetä-
tigung vorwerfen. 
Ermöglicht wird dieser, jeder Demokratie und Rechtsstaat bzw. Menschenrechte widersprechende Prozess durch ein von den Alliier-
ten Siegermächten auferzwungene Unrechtsgesetz, welches nicht nur die freie Meinung verhindert, sondern auch - gerichtsnotorisch - 
ALLE Gegenbeweise zur Verteidigung des Beschuldigten verhindert. 
Ein Wahnsinnsgesetz aus dem dunklen Mittelalter ohne jeden konkreten Tatbestand.  
Im Jahre 1633 wurde der Wissenschaftler Galileo Gallilei von der (katholischen) Inquisition für seine Meinung und Lehre vor ein 
tödliches Inquisitionsgericht gestellt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Um sein Leben zu retten musste Gallilei diese heute 
allgemein bekannte Tatsache letztendlich widerrufen.  
Wir bezweifeln allerdings, dass Wolfgang F., dem eine mehrjährige Haftstrafe droht, bei seinem Prozess die Fakten des Gaskammer-
Schwindels widerrufen wird.  
Damit läuft F. jedoch Gefahr, das Gefängnis lebend nicht mehr zu verlassen. Das Judentum geht nicht das geringste Risiko ein, wenn 
es darum geht, den Holocaust-Schwindel und die parallel dazu existierende Holo-Abzockindustrie zu schützen. Schliesslich ist die 
Gaskammer-Lüge eines der Fundamente und Standbein dieser weltweiten gigantischen Milliarden-Industrie.  
Wir erinnern, viele Journalisten, Kolumnisten und Kritiker der jüdischen Verbrechen erleiden einen schnellen und überraschenden 
Tod. Der "überraschende" Selbstmord des Israel-, Sharon- und Friedmann-Kritikers Möllemann ist nur einer dieser ungeklärten Kri-
minalfälle. In einem Buch "Schelm und Scheusal" wird auch die "moralische Instanz" Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.Dr. Prof. Prof. Prof 
Simon Wiesenthal beschuldigt, Zeitzeugen, welche die Lügen der Juden widerlegen konnten, mit plötzlichen "Herzversagen" in einem 
Krankenhaus oder/und Gefängnis unter die Erde gebracht zu haben. Auch der angebliche Briefbomben-Bastler Fuchs erhängte sich 
mit nur einer Hand im Gefängnis professionell mit einigen Elektrorasierer Litzendrähten.... Und auch der Juden- und Systemkritische 
Journalist der ehemaligen Zeitschrift "Täglich Alles", Leitgeb, erlitt im Gebirge einen für alle Freunde sehr überraschenden Fehltritt - 
und stürzte tödlich in die Tiefe. Wolfgang F. hatte also als profaner Kenner der Judenszene sehr gute Gründe, jahrelang die Flucht im 
Untergrund dem Gefängnisaufenthalt vorzuziehen.  
Diese Hintergrund-Spekulationen sind allerdings keine wirklich guten Gründe warum das Weltjudentum, die linken Gutmenschen, die 
ewig gestrigen Antifas den Verhaftungserfolg des wohl wichtigsten Revisionisten des deutschsprachigen Raumes medial praktisch 
unter den Teppich kehrten. Die folgende Beitrag erschien am 23.6 einzig und allein im israelhörigen linken Kurier und in keiner 
anderen Tageszeitung. Selbst der ORF, der jeden Furz eines "Rechtsextremisten" seitenweise kommentiert, hüllte sich in Schweigen. 
Dies lässt allerdings schlimmes für den fröhlichen F. erahnen. Die von Juden gekaufte und korrupte Justiz in Österreich wird den 
Prozess praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit erst nach vielen Monaten ansetzen. Die Holocaust-Propagandisten fürchten 
nichts mehr als einen Revisionisten, der in aller Öffentlichkeit die Gaskammer- und Holocaustlügen mit Hilfe wissenschaftlichen 
Fakten, Laboranalysen und Naturgesetzen entlarvt. Mit Sicherheit wird Wolfgang F. vor Gericht auch mehr Rückgrat und Standhaf-
tigkeit zeigen und nicht wie Galileo seinerzeit oder David Irving der im Rahmen eines Gerichtsprozesses in England gegen die kana-
dische Jüdin Deborah Lipstadt entgegen seiner früheren Aussagen "mögliche Vergasungen" zugab. 

DIE WAHREN LÜGEN DES GASKAMMERSCHWINDELS 
Der Haftbefehl gegen Wolfgang F. wegen Leugnung der Gaskammern wurde bekanntlich vor mehr als zwei Jahren ausgestellt. Inzwi-
schen hat sich in der Revisionistenszene und bekannt gewordenen neuen Dokumenten vieles geändert. Dennoch weigerten sich Rich-
ter als Staatsanwalt, den Haftbefehl gegen F. aufzuheben. 
Wolfgang F. ist keine Hobby-Wissenschaftler oder gekaufter Möchtegern Historiker wie so viele im Lande wie z.B. Prof. Jagschitz 
der bekanntlich für den linken Terror-, Spionage-, Vernaderer und mutmasslichen Meuchelmörder-Verein DÖW beliebige gekaufte 
Gutachten erstellt. Wolfgang F. ist als Physiker und Dipl. Ing. in Labor- und Verfahrenstechnik und ausgebildet um für Spitäler echte 
Gaskammern zur Sterilisierung von Geräten und Operationsbesteck zu entwickeln. Im Klartext: Wolfgang F. weiss genau was er sagt 
und schreibt und niemand konnte bisher seine auf den Tisch gelegten Beweise widerlegen.  
Ein wahrlich satanischer Teufelskreis in dem die Holocaust-Juden mit ihren Lügen geraten sind.  
Und auch auf anderen Linien bricht das Lügenkonstrukt der Juden zusammen. Der von vielen Seiten (auch Revisionisten) anerkannte 
französische Holocaust-Spezialist Jean-Claude Pressac stellt in seinem letzten 564 Seiten langen Buch eindeutig fest: Keine Beweise 
und keine Spuren für Gaskammern in Auschwitz-Birkenau. Pressac untersuchte sieben Lokalitäten in diesem Lager auf "Gaskammer-
spuren" und fand letztendlich - NICHTS. Fred Leuchter, Zündel und der Diplom-Chemiker Germar Rudolf untersuchten alle mass-
geblichen Gebäude, nahmen hunderte Mauerproben und liessen sie durch unabhängige Labors untersuchen. Das erwartete Resultat: 
Keine Gaskammern. 
Dann erschien im Mai 2002 - Ein Jahr nach Ausstellung für Wolfgang F. Haftbefehles ein bedeutsamer Artikel eines mutigen Spiegel 
Journalisten Fritjof Meyer der riesiges Aufsehen und Aufregung in den Holo-Schwindel-Judenkommunen sorgte und einen neuen 
Revisionisten-Prozess in Deutschland nach sich zog. Bei diesem Prozess wurde gerichtlich festgehalten und bestätigt, dass der ehe-
malige Auschwitz Lagerkommandant bei seinen utopischen Aussagen erpresst, genötigt und gefoltert wurde. Seine Aussage über 
Millionen-Tote und Juden-Vergasungen ist also wertlos. Ausserdem bestätigte das deutsche Gericht, dass es keine Gaskammern in 
Auschwitz gab und möglicherweise in zwei Bauernhäuser ausserhalb des KZ-Komplexes "vergast" wurde. Dafür gibt es höchst unter-
schiedliche "Zeugen" und nicht die geringsten Beweise. Gemäss den aktuellen Judenlügen befanden sich die Gaskammern nicht mehr 
in Auschwitz, sondern in zwei umgebaute Bauernhäuser, auch Bunker I und Bunker II genannt. Und weil man sich bekanntlich in 
Gaskammern besonders wohl fühlt und Zyklon-B das Leben verlängert (Beweis: Das reife Alter der Holocaust-Überlebenden), sie-
deln dort genau an der gleichen Stelle jetzt auch wieder polnische Familien. 
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Und die Beweise der Zeitzeugen sind diesmal absolut glaubwürdig. So wurde eine der Vergasungsstätten (Bunker) von einem Zeugen 
als Holzschuppen mit drei Wänden geschildert, wo die polnischen Bauern ihr Heu lagerten. Die Vorderseite des Schuppen war of-
fen....! In einem anderen Bauernhaus wo keinerlei Zyklon-B Spuren gefunden werden konnten, wurden gleich 28 Menschen pro Qua-
dratmeter zusammengepfercht. Wie man sieht, alles sehr überzeugende Zeitzeugen, deren Wahrheitsgehalt allerdings nur für gekaufte 
und weisungsgebundene deutsche Richter ohne Rückgrat absolut glaubwürdig sind.  
Abgesehen von der Entlarvung des Gaskammerschwindel in Auschwitz räumte Meyer mit einem weiteren Tabu auf: Die Gesamtzahl 
der Toten in Auschwitz. Nach Auswertung der letzten Dokumente reduzierte Meyer die Zahl der Toten in Auschwitz auf max. 
550.000. Und auch diese von 4 Millionen schrittweise auf offiziell 550.000 reduzierte Zahl dürfte weit übertrieben sein.  
Wir erinnern: Auch der Papst als weltgrösste Pharisäer bejammerte mit Krokodilstränen seinerzeit in Auschwitz - trotz besseren Wis-
sens - die Zahl von 4 Millionen toten Juden. Das Gebot Gottes "Du sollst nicht lügen" hat für katholische Würdenträger noch nie 
gegolten. 
Welche gigantische Lügen und utopische Phantasien Politiker und Päpste wider besseren Wissens oder/und aus opportunistischen 
Gründen hirnlos nachplappern, soll uns wenig tangieren solange man nicht für die Wahrheit hinter Gitter muss. Im Klartext: Wer die 
biblisch-kabbalistische Zahl von 6 Millionen toten Juden und 1.5 Millionen Vergasten in Auschwitz anzweifelt, muss hinter Gitter. 
Egal welche Fakten historische Dokumente und die Naturgeschichte, bzw. Physik und Chemie auch beweisen mögen.  
Wir bezweifeln jedoch allen Ernstes, dass die Aufdeckung der Wahrheit, neue Fakten und die neuen Holo-Zahlen bzw. keine Beweise 
für Gaskammern in Auschwitz, Wolfgang F. bei seinem Prozess helfen werden. Im Gegenteil, das Gericht muss und wird bei seinen 
ursprünglichen notorischen und gerichtsbekannten Holo-Lügen bleiben. Oder die Republik Österreich muss damit rechnen, mit mas-
siven Schadenersatzforderungen aus früheren Revisionisten-Prozessen konfrontiert zu werden.  
Diese Prozesslawine und die Aufdeckung weiterer Lügen im Rahmen eines öffentlichen Prozessen gegen Wolfgang F. könnte man 
jedoch mit einem permanent zum Schweigen gebrachten F. leicht stoppen. Durchaus vorstellbar, dass dem DÖW als verlängerter Arm 
der militanten B'nai B'rith Loge oder Mossad ein dementsprechender Auftrag erteilt wird. Man wird sehen.....! 
Und im übrigen, Wolfgang F. hat wie jeder ernsthafte Revisionist den Holocaust nie geleugnet, bestenfalls die Fakten wissenschaft-
lich zusammengetragen und die Lügen der Juden relativiert. 
23.6.2003. Wien  
Der seit mehr als zwei Jahren per Haftbefehl gesuchte ehemalige Wiener FPÖ-Bezirksrat Wolfgang F. ist am vergangenen Samstag 
(21.6.2003) in Wien verhaftet worden. Gegen ihn besteht der Verdacht der NS-Wiederbetätigung - er gilt als einer der international 
bekanntesten Holocaust-Leugner. Offiziell wollte das Innenministerium das zunächst nicht bestätigen, es wurde jedoch eine Erklärung 
angekündigt. 

POLIZEI WERTET LISTE MIT ZAHLREICHEN KONTAKTEN AUS 
Den Informationen der APA zufolge hatte Wolfgang F. eine Liste mit zahlreichen Kontakten in Deutschland und Österreich - darunter 
zahlreiche namhafte Proponenten der rechtsextremen Szene in der Alpenrepublik - bei sich.  
Die Ermittler des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und des Wiener Landesamtes sind gerade dabei, 
diese Liste auszuwerten. Der Ex-Bezirksrat soll auf die Frage nach seinem Aufenthaltsort in den vergangenen beiden Jahren angege-
ben haben, er sei in diplomatischen Missionen unterwegs gewesen. Er dürfte diese Angaben aber nicht näher präzisiert haben. 

FLUGBLÄTTER AN SCHULEN VERSCHICKT 
Insidern zufolge gilt es als wahrscheinlich, dass er sich den Großteil der Zeit über in Österreich - vermutlich in der Bundeshauptstadt - 
aufhielt. Im Internet wurde auf einschlägigen Homepages der internationalen rechtsextremen Szene jedenfalls die Möglichkeit einer 
Kontaktaufnahme mit Wolfgang F. über eine Adresse in Penzing angegeben. Früheren Berichten zufolge schickte der nun Verhaftete 
immer wieder Flugblätter an Schulen in ganz Österreich, in denen er die Existenz der Gaskammern leugnete.  
"Er war in den zwei Jahren seines Lebens im Untergrund provokanter und intensiver aktiv als zuvor", so ein Kenner von Wolfgang F. 
am Montag. 

INNENMINISTERIUM: FESTNAHME IN WIEN-FÜNFHAUS 
Wolfgang F. wurde am Samstag in Wien-Fünfhaus verhaftet. Das bestätigte das Innenministerium am Montagnachmittag in einer 
Aussendung. Es handelte sich dabei um eine gemeinsame Aktion des Bundesamts sowie des Landesamts für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung (BVT und LVT). "Der 52-jährige Revisionist steht im Verdacht, seit Jahren seine Schriften, in denen er die 
Existenz von Gaskammern während der NS-Zeit bestreitet und Angehörige der jüdischen Volksgruppe wüst beschimpft, an zahlreiche 
Personen des öffentlichen Lebens, Behörden, Schulen und andere Institutionen versendet zu haben", hieß es in der Aussendung des 
Innenressorts. "Damit ist den Staatsschutzbehörden ein weiterer Erfolg im Kampf gegen den Rechtsextremismus in Österreich gelun-
gen, erklärte das Ministerium. 
Resümee: Und warum dieser beachtliche weiterer "Erfolg im Kampf gegen den Rechtsextremismus in Österreich" von den 
wackeren Staatsschützern und Juden nicht weltweit an die grosse Glocke gehängt wurde, haben wir oben erläutert. Das Ri-
siko und die Gefahr eines weitreichenden Fiasko für die Lügen-Propagandisten ist zu gross. Wolfgang F. wird - soweit wir 
seinen Hintergrund kennen - dem Gericht, den Journalisten und den Geschworenen nur beinharte Fakten auf den Tisch 
knallen. Alle Menschen, welche der historischen Wahrheit verpflichtet sind, werden Wolfgang F. Erfolg bei seiner Prozess-
verlauf wünschen. Auch wenn die Richter, Gutachter, Staatsanwälte und Geschworenen bei allen politischen Prozessen dieser 
Art gekauft und korrumpiert sind. Das grösste Handicap für Wolfgang F. ist allerdings die Tatsache, dass die Richter alle 
Beweisanträge der Verteidigung menschenrechts- und verfassungswidrig - ablehnen werden. Fazit: Die Lüge und der Betrug 
ist in Österreich - sofern es die historische Geschichte betrifft - Verfassungsmässig und Höchstrichterlich geschützt. 

 
US-amerikanische Internetseite: http://www.ostara.org/aktuell/froehl6.htm, ab 3. Juli 2003 

 



Galilei 2000, ANHANG – Seite 10 von 21 

 

 
Partei „Die Grünen“, Internet, 26. März .2003 

 
„Der Volkstreue“, Nr. 3/2003 
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APA, 7. Juli 2003 

 
„Die Presse“, 8. Juli 2003 
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„National Journal“, 66/67, 2003 

 
„IDGR“, 24. Juli 2003 
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„Recht und Wahrheit“, 7+8, 2003 

 
„Die Gemeinde“,  August 2003 

 
      „Die Presse, 3. Juni 2003 
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„Kurier“, Sonntag, 31. August 2003, wenige Tage vor dem Prozeß. Die Geschworenen 
werden auf die übliche Weise „belehrt“ und eingestimmt! Ins NAZI-ECK mit ihm! Es 
wird zwar kein Name genannt, aber die Geschworene wußten schon, wer da gemeint ist. 
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„Kronen Zeitung“, 3.9.2003 

 
„Jüdische Welt“, September 2003 
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„Nationalzeitung“ , 12. September  2003

 
Internet, www.skadi.net/forum – einige von unzähligen Kommentaren 
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„Neue Züricher Zeitung“, 4 September 2003 

 
„Die Presse“, 4. September 2004 
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  „Kurier“, 4. September 2003 
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„Salzburger Nachrichten“, 4. September 2003 

„Wiener Zeitung“ 
4. September 2003 
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„Standard“, 4. September 2003 

 
„Salzburger Nachrichten“, 4. September 2003 
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„Aula“, 10/2003 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

„„EEss  wwiirrdd  nniicchhtt  llaannggee  ddaauueerrnn,,    
wweennnn  mmaann  ddaass  JJaahhrr  22000000  ggeesscchhrriieebbeenn  hhaabbeenn  wwiirrdd,,    
ddaa  wwiirrdd  nniicchhtt  eeiinn  ddiirreekktteess,,  aabbeerr  eeiinnee  AArrtt  vvoonn  VVeerrbboott    

ffüürr  aalllleess  DDeennkkeenn  vvoonn  AAmmeerriikkaa  aauussggeehheenn,,    
eeiinn  GGeesseettzz,,  wweellcchheess  ddeenn  ZZwweecckk  hhaabbeenn  wwiirrdd,,    
aalllleess  iinnddiivviidduueellllee  DDeennkkeenn  zzuu  uunntteerrddrrüücckkeenn..““  

RRuuddoollff  SSttee iinneerr,,  44..44..11991166,,  VVoorrttrraaggssnniieeddeerrsscchhrriifftt,,  BBaanndd  116677    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


